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Der Verkehrssicherheit nachhaltig verpflichtet
Mit dem inzwischen achten Europä- 

 ischen Verkehrssicherheitsreport in Folge setzt 
DEKRA eine Erfolgsgeschichte fort. Die internatio-
nale Resonanz, die diese Publikation erfährt, ebenso 
wie die Tatsache, dass der Report häufig auch seitens 
der Politik sowie von Verbänden und Organisatio-
nen zitiert wird, unterstreichen dessen über die Jahre 
erlangte Reputation. Er ergänzt nachhaltig das von 
DEKRA vor inzwischen 90 Jahren begonnene Enga-
gement für die Verkehrssicherheit.

Das Ziel, die Sicherheit auf den Straßen zu ver-
bessern, haben unsere Gründerväter im Jahr 1925 
in unserer Satzung festgehalten. Diesem Ziel sind 
wir verpflichtet – nicht nur in Deutschland und Eu-
ropa, sondern in mehr als 50 Ländern weltweit, in 
denen DEKRA aktiv ist. So legen wir zum Beispiel 
mit der periodischen Fahrzeugüberwachung eben-
so wie mit den zahlreich durchgeführten Crashtests 
ganz wichtige Grundsteine für die Verbesserung der 
Verkehrssicherheit. Darüber hinaus werden unse-
re Unfallanalytiker regelmäßig hinzugezogen, wenn 
es darum geht, die Ursachen von Verkehrsunfällen 
zu ermitteln. Zugleich sind unsere Sachverständi-
gen auch in zahlreichen nationalen wie internatio-
nalen Gremien als kompetente Gesprächspartner 
geschätzt.

Dass es im Hinblick auf die weitere Verringerung 
der Zahl an Getöteten und Verletzten auf den Stra-
ßen noch viel zu tun gibt, zeigen die jährlichen Ver-
kehrsunfallzahlen. Zwar hat sich der positive Trend 
in der EU auch 2013 fortgesetzt. Gegenüber 2012 
ging die Zahl der Verkehrstoten um rund 7,3 Prozent 
von 28.136 auf 26.073 zurück. Diese Zahl ist aber 
nach wie vor viel zu hoch. Um bis zum Jahr 2020 die 
von der EU angestrebte nochmalige Halbierung der 
Zahl der jährlichen Verkehrstoten gegenüber dem 
Jahr 2010 zu erreichen, sind also weiterhin große An-

strengungen aller Beteiligten 
erforderlich. Denn erklärtes 
Ziel ist es, dass 2020 in der EU 
weniger als 16.000 Menschen 
bei Verkehrsunfällen ums Le-
ben kommen. Das ist mit ei-
nem prozentualen Rückgang 
wie von 2012 auf 2013 gerade 
so zu schaffen – und wird an-
gesichts der bisher schon er-
zielten Rückgänge auch im-
mer schwieriger.

Im vorliegenden Report 
zeigen wir auf, wo unserer 
Ansicht nach die größten Po-
tenziale liegen, um dieses Ziel 
zu erreichen oder ihm zumin-
dest so nahe wie möglich zu 
kommen. Dies betrifft neben 
Handlungsfeldern wie präventiven Maßnahmen – 
darunter etwa Alkohol-Wegfahrsperren – und Ver-
kehrserziehung, Rettungswesen, Infrastruktur und 
Straßenbau sowie Verkehrsüberwachung und Ge-
setzgebung insbesondere auch die Fahrzeugtechnik. 
Speziell in diesem Bereich erleben wir seit Jahren 
eine Entwicklung, die in gar nicht so ferner Zu-
kunft die Vision vom autonomen Fahren zur Reali-
tät werden lassen könnte. Erst unlängst hat Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt verkündet, zu 
diesem Zweck auf der Autobahn A 9 eine digitali-
sierte Teststrecke einzurichten. Dass auf dem Weg 
zum autonomen Fahren noch viele Fragen offen sind 
und zahlreiche rechtliche Hürden genommen wer-
den müssen, kommt im vorliegenden Report eben-
falls zur Sprache. Gleichzeitig blicken wir in die 
Vergangenheit zurück und zeigen auf, welche Maß-
nahmen beziehungsweise Entwicklungen für den bis 
heute erreichten Stand von großer Bedeutung waren.

Dipl.-Ing. (FH) Clemens Klinke, Mitglied des Vorstands  
DEKRA SE und Vorsitzender der Geschäftsführung  
DEKRA Automobil GmbH
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Verkehrssicherheit im Zeichen von 
Mobilitätswandel und digitaler Vernetzung
Unser Land ist so mobil wie nie. Und: Die Mobi-

litätsbedürfnisse sowie die damit verbundene 
Verkehrsdynamik werden weiter zunehmen. Umso 
wichtiger ist es, Mobilität so effizient, umweltscho-
nend und vor allem so sicher wie möglich zu ge-
stalten. Beim Thema Verkehrssicherheit hat gera-
de Deutschland große Erfolge zu verzeichnen. In 
unseren Anstrengungen dürfen wir jedoch nicht 
nachlassen.

Die Welt der Mobilität steht inmitten eines tief-
greifenden Wandels: Digitalisierung und Vernet-
zung sind ihr wesentlicher Treiber. Mit der digitalen 
Durchdringung des gesamten Mobilitätsgeschehens 
verbinden sich erheblicher Mehrwert für jeden ein-
zelnen Verkehrsteilnehmer, enorme Effizienzpoten-
tiale für das Gesamtsystem sowie ein deutliches Plus 
an Sicherheit. Digitale Schlüsselinnovationen in der 
Automobilentwicklung wie sensorisch gesteuerte 
Abstands- oder Abbiegeassistenten steigern die Ver-
kehrssicherheit auf unseren Straßen. Gleiches gilt für 
intelligente Verkehrstechnologien in den Bereichen 
Fahrzeuge und Infrastruktur sowie ihre kommuni-
kative Vernetzung. Diese Entwicklungen werden wir 
fördern und vorantreiben.

Unter den Bedingungen des digitalen Wandels 
sowie den weiter wachsenden Anforderungen an 
Schnelligkeit und Komfort ist Verkehrssicherheit 
eine wichtige Aufgabe. Entwicklungen der Mobili-
tät 4.0 wie das automatisierte oder autonome Fah-
ren werfen neue verkehrssicherheitsrelevante Fragen 
auf. Diesen Fragen stellen wir uns. In dem von uns 

Alexander Dobrindt (MdB), Bundesminister  
für Verkehr und digitale Infrastruktur

initiierten „Runden Tisch Au-
tomatisiertes Fahren“ identifi-
zieren wir die entscheidenden 
rechtlichen, wissenschaftli-
chen und gesellschaftlichen 
Kernpunkte und erarbeiten 
Handlungsoptionen. Fragen 
der Datenhoheit und -sicher-
heit, technischer Standards 
und der künftigen Verant-
wortlichkeiten müssen klar 
geregelt sein. Denn: Auch die 
Mobilität von Morgen braucht 
Akzeptanz, ein nachvollzieh-
bares und verbindliches Re-
gelwerk und technische Ver-
lässlichkeit.

In diesem Prozess sind wir 
auf kompetente Partner wie DEKRA angewiesen. 
Im Jahr 1925 als Deutscher Kraftfahrzeug-Über-
wachungsverein gegründet, engagiert sich DEKRA 
seit nunmehr 90 Jahren für mehr aktive und passi-
ve Sicherheit im Straßenverkehr. Zum diesjährigen 
Jubiläum gratuliere ich herzlich. Zugleich freue ich 
mich, dass der DEKRA Verkehrssicherheitsreport 
2015 ein Themenspektrum widerspiegelt, das ge-
rade auch die neuen Megatrends der mobilen Welt 
aufgreift und vertieft. Damit unterstreicht DEKRA 
einmal mehr: Verkehrssicherheitsarbeit ist eine 
Daueraufgabe, die ständig auf der Höhe der Zeit 
sein muss. Und sie ist eine Aufgabe, der sich mög-
lichst viele stellen müssen.

Grußwort

4 | 5



DEKRA hat 2015 allen Grund zum Feiern: Seit 90 Jahren sorgen unsere Experten für Sicherheit. Dieser Verkehrssicher-
heitsreport zeigt, dass dabei bis heute Kraftfahrzeuge und die Straßenverkehrssicherheit eine zentrale Rolle spielen. 
Doch unser Anspruch reicht schon lange deutlich weiter: Ob im Verkehr, bei der Arbeit oder zu Hause – DEKRA erfüllt 
das zentrale Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit.

Auf dem Weg in eine sichere Welt

Jede Zeit hat ihre Visionäre. Anfang des 20. Jahr-
hunderts ist der Großindustrielle Hugo Stinnes 

einer von ihnen. Er erkennt die Herausforderun-
gen für die Sicherheit, die sich aus der raschen Mo-
torisierung ergeben. Gemeinsam mit anderen Per-
sönlichkeiten entwickelt er deshalb die Idee einer 
freiwilligen technischen Überwachung von Kraft-
fahrzeugen. Das ist die Geburtsstunde von DEKRA: 
Am 30. Juni 1925 wird der Deutsche Kraftfahrzeug-
Überwachungs-Verein e.V. beim Amtsgericht Ber-
lin-Mitte eingetragen. Der Auftrag ist in der Sat-
zung unmissverständlich formuliert: „Der Verein 
hat den Zweck, (...) die Betriebs- und Verkehrssi-
cherheit der Kraftfahrzeuge (...) zu unterstützen 
und zu fördern.“ 

Schnell setzt sich die Idee durch. Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen mit eigenem Fuhr-
park treten dem Verein bei; DEKRA sorgt als kom-
petenter Partner für die Zuverlässigkeit und Sicher-
heit der Fahrzeuge. Anfang der 1930er Jahre ist 
DEKRA bereits an rund 80 Standorten mit Prüfstel-
len vertreten. Der Zweite Weltkrieg stoppt die posi-
tive Entwicklung zunächst. Aber schon im Jahr 1946 
beginnt von Stuttgart aus der Neuaufbau. Bald ist 
DEKRA überall in Deutschland vertreten. 

Stefan Kölbl, Vorsitzender des Vorstands DEKRA e. V. und DEKRA SE

Als 1960 die periodische Hauptuntersuchung ein-
geführt wird, erhält DEKRA die Anerkennung als 
Überwachungsorganisation. Dadurch profitieren 
auch private Fahrzeughalter von unserer Expertise. 
DEKRA leistet seitdem im Personenverkehr einen 
wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Und 
das nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen 
auch international: Mit jährlich 26 Millionen Fahr-

90 Jahre DEKRA

 Bereits 1925, im Gründungs-
jahr von DEKRA, haben die 
Fuhrparkbetreiber in Deutschland 
erkannt, dass Sicherheit eine 
wichtige Grundlage ihres Ge-
schäftserfolgs ist. Damals eröff-
nete der Kraftfahrzeugverkehr 
neue Chancen und verunsicherte 
gleichzeitig mit zunehmenden 
Unfallzahlen. Die Gründerväter 
des DEKRA e.V. haben daher die 
Förderung der Verkehrssicherheit 
zum satzungsgemäßen Auftrag 
des Vereins erhoben.



zeugprüfungen, davon 11 Millionen in Deutschland, 
sind wir mit Abstand weltweit die Nummer eins.

DER SICHERHEIT VERPFLICHTET

Auf der Basis des langjährigen Know-hows rund um 
die Fahrzeugprüfung beginnt DEKRA in den 1990er 
Jahren, in neue Geschäftsfelder zu expandieren. Mit 
innovativen Dienstleistungen etablieren wir uns un-
ter anderem in der Produkt- und Systemzertifizie-
rung, der Materialprüfung und im Gebrauchtwa-
genmanagement. Zu Beginn des neuen Jahrtausends 
ist DEKRA in fast allen europäischen Ländern prä-
sent. Heute sind wir in mehr als 50 Ländern auf allen 
fünf Kontinenten tätig und in einer guten Ausgangs-
position für die weitere internationale Expansion. 
Dem Auftrag Sicherheit sind wir dabei stärker ver-
pflichtet als je zuvor – in der Verkehrssicherheit, aber 
auch rund um Arbeit und Haushalt. Dank unserer 
Prüfungen, Zertifizierungen und Inspektionen kön-
nen Industrieunternehmen sicher produzieren und 
Verbraucher auf die Sicherheit von Produkten ver-
trauen. Mit professionellen Beratungsleistungen und 
Qualifizierungen fördern wir zudem die Prozesssi-
cherheit und den Arbeitsschutz in Betrieben. Und 
seit kurzem sorgen wir auch im Schienen- und Luft-
verkehr für mehr Sicherheit. 

Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung wird 
DEKRA seine Rolle als Treiber und Vordenker für 
mehr Sicherheit in der Welt noch weiter ausbauen. 
Wir wollen zum globalen Partner für eine sichere 
Welt werden. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber wir 
haben alle Chancen, es zu erreichen. Eines ist aller-
dings klar: Geht es beispielsweise um weitere Fort-
schritte in der Verkehrssicherheit, dann sind auch 
heute Visionäre gefragt. Denn die Geschichte zeigt, 
dass wir kühne Visionen brauchen, um große Zie-
le zu erreichen. 

VISION ZERO IST MÖGLICH

DEKRA unterstützt die Vision Zero des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrates. Angesichts von 26.000 
Verkehrstoten allein in Europa scheint es auf den 
ersten Blick unmöglich, das Ziel von null Verkehrs-
toten zu erreichen. Aber die bisherigen Fortschrit-
te stimmen zuversichtlich. So ist die Zahl der Ver-
kehrstoten in Deutschland seit 1970 um 85 Prozent 
von 21.300 auf 3.300 gesunken. In rund 600 europä-
ischen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern gab 
es zumindest schon einmal ein Jahr, in dem keine 
Verkehrstoten zu beklagen waren. In den USA sind 
es mehr als 100 solche Städte, und auch in Japan gibt 

 Auch Lkw-Prüfungen gehören schon seit Jahrzehnten zum Portfolio von DEKRA.

 In Frankreich sorgt DEKRA seit der verpflichtenden Einführung der „Contrôle Technique“  
im Jahr 1992 für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen.

 Mit der flächendeckenden Einführung des HU-Adapters wird die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass bei einer Hauptuntersuchung im Fahrzeug verbaute elektronische Sicherheits-
systeme auf Vorhandensein und Funktion überprüft werden können.

es Beispiele. Und wir alle wis-
sen: Die Mobilität steht vor ei-
nem Innovationsschub. Fah-
rerassistenzsysteme und neue 
Technologien rund um das 
automatisierte Fahren werden 
uns völlig neue Dimensionen 
der Sicherheit eröffnen. 

Es liegt also an unserem 
Willen und unserer Ent-
schlossenheit, ob Vision Zero 
Realität wird. Ich bin mir si-
cher: Wenn Industrie, Wis-
senschaft und Expertenorga-
nisationen wie DEKRA eng 
zusammenarbeiten, dann las-
sen sich noch sehr viel mehr 
Leben retten. Wir bei DEKRA 
sind fest entschlossen, einen 
maßgeblichen Beitrag zur Vi-
sion Zero zu leisten – unter 
anderem dadurch, dass wir 
neue Technologien in der Ent-
wicklungsphase begleiten und 
Fahrzeuge nach neuesten Me-
thoden und auf Basis hoher 
Standards prüfen.
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Verkehrssicherheitsarbeit, das zeigen die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte immer wieder 
aufs Neue, kann keine Eintagsfliege sein, sondern ist nur als permanenter Prozess erfolgreich. Dass 
insbesondere in Europa die Zahl der bei Verkehrsunfällen Getöteten und Verletzten seit Jahrzehnten 
sinkt, ist vor allem dem Zusammenspiel präventiver technischer, organisatorischer und infrastrukturel-
ler Maßnahmen zur Unfallvermeidung und Unfallfolgenminderung zu verdanken. Zahlreiche Sicher-
heitstechnologien wurden über die Zeit konsequent weiterentwickelt und haben nun mit der Möglich-
keit des teilautomatisierten Fahrens eine neue Dimension in Sachen Verkehrssicherheit eröffnet.

Weniger Unfalltote und Verletzte dank  
konsequenter Sicherheitsmaßnahmen

Meilensteine auf dem Weg zu mehr Mobilität und Verkehrssicherheit
1947 Colonel John Paul Stapp 
führt im Muroc Testareal in der 
US-amerikanischen Mojawe-Wüste 
im Rahmen des von ihm geleiteten 
„deceleration projects“ erste Selbst-
versuche durch, bei denen er auf 
einem Raketenschlitten mehrfach 
Verzögerungen bis an seine Belas-
tungsgrenze ausgesetzt ist.

1946  
Der französische Rei-
fenhersteller Michelin 
patentiert den ersten 
Gürtelreifen, der 1949 
unter dem Marken
namen Michelin-X 
vorgestellt wurde.

1921 Das 
Duesenberg 
Model A ist 
das erste 
Fahrzeug 
mit hydrauli-
scher Brems-
anlage.

1900 | | | | 1910 | | | | 1920 | | | | 

1902 Der 
Brite Frederick 
W. Lancester 
erfindet die 
Scheibenbrem-
se und meldet 
sie zum Patent 
an.

Einleitung



Ob Studien der Weltgesundheitsorganisati-
on WHO, Leitlinien der EU-Kommission 

oder nationale Programme und Kampagnen in al-
ler Herren Länder: Das Thema Verkehrssicherheit 
hat in den letzten Jahrzehnten ungemein an Bedeu-
tung gewonnen. Nicht ohne Grund. Denn obgleich 
in zahlreichen Staaten der Welt die Zahlen der bei 
Straßenverkehrsunfällen Getöteten und Verletzten 
mehr oder weniger konstant sinken, besteht nach 
wie vor großer Handlungsbedarf. Das zeigt unter 
anderem der „Globale Statusbericht über die Si-
cherheit im Straßenverkehr“ („Global Status Report 

on Road Safety“) der WHO. Die Zahlen des aktu-
ell vorliegenden Berichts von 2013 sind dabei alles 
andere als beruhigend: Seit 2007 konnten zwar 88 
Länder die Zahl der Verkehrstoten reduzieren, in 
87 Ländern stieg sie jedoch an. Dabei erzielten ins-
besondere Länder mit hohen Einkommen entspre-
chende Erfolge, während Länder mit mittleren und 
niedrigen Einkommen dagegen mit Abstand mehr 
Verkehrstote zu verzeichnen hatten.

Bereits 2004 hat die WHO unter anderem fünf 
Schlüsselfaktoren definiert, die auch in jedem Land 
gesetzlich verankert werden sollten: Geschwindig-
keitsbeschränkungen vor allem im Stadtverkehr 
(höchstens 50 Stundenkilometer), maximal zuläs-
siger Blutalkoholspiegel von 0,5 g/l, Helmpflicht 
für Fahrer und Mitfahrer von Motorrädern, Gurt-
pflicht für alle Fahrzeuginsassen und das Benutzen 
von Kindersitzen. Das Problem: Laut WHO haben 
von 182 untersuchten Staaten nur 28 – darunter 
auch die meisten Staaten der Europäischen Union 
– entsprechende Regelungen für alle fünf Risiko-
faktoren erlassen. Lediglich vier Staaten (Estland, 
Finnland, Frankreich und Portugal) bewerteten 
laut WHO-Bericht die Durchsetzung dieser Rege-
lungen als „gut“.

EU-ZIEL: 50 PROZENT WENIGER 
VERKEHRSTOTE BIS 2020

Obwohl die Entwicklung in Europa im Vergleich 
zu vielen anderen Regionen der Welt deutlich bes-
ser aussieht, bewertet die EU-Kommission Stra-
ßenverkehrsunfälle und ihre Folgen auch wei-
terhin als großes gesellschaftliches Problem. Ein 
Fokus im laufenden Aktionsprogramm sollte da-
bei verstärkt auf Maßnahmen liegen, die dazu bei-
tragen, Unfälle möglichst schon im Vorfeld zu 
vermeiden, heißt es in einem im Oktober 2014 
veröffentlichten Arbeitspapier der EU-Kommissi-
on. Erklärtes Ziel im Rahmen des aktuellen Akti-

1954  
Zur Überprüfung 
der Fahreignung 
wird in Deutsch-
land die medizi-
nisch-psychologi-
sche Untersuchung 
(MPU) eingeführt.

1930 | | | | 1940 | | | | 1950 | | | | 1960

1959 Der Volvo-Ingenieur Nils 
Ivar Bolin meldet den Dreipunkt-
Sicherheitsgurt zum Patent an.

1959 Mercedes-Benz bringt 
mit dem Mercedes 220 S/SE 
(W 111) das erste Auto mit 
Sicherheitsfahrgastzelle auf  
den Markt.

1951 Der Ungar Béla Barényi 
meldet sein Konzept einer 
„gestaltfesten Fahrgastzelle 
mit Knautschzonen vorne und 
hinten“ zum Patent an.

1951 In Deutschland wird die 
Hauptuntersuchung (HU) für 
Kraftfahrzeuge eingeführt.
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 Der „Global Status Report 
on Road Safety“ 2013 ist 
der zweite Bericht der 
Weltgesundheitsorganisation 
WHO, der sich dem Thema 
Verkehrssicherheit widmet. 
Danach sterben weltweit 
jährlich schätzungsweise 
1,24 Millionen Menschen bei 
Verkehrsunfällen, bis zu 50 
Millionen Menschen werden 
pro Jahr verletzt, 59 Prozent 
der Verkehrstoten sind zwi-
schen 15 und 44 Jahren alt. 
Und: Die häufigste Todesursa-
che bei der Gruppe der 15- bis 
29-Jährigen sind Verletzungen 
durch Verkehrsunfälle.



onsprogramms „On the move – for safer roads in 
Europe“ ist bis zum Jahr 2020 die Halbierung der 
Zahl der Verkehrstoten gegenüber 2010.

Dieses Ziel lässt sich nach Ansicht der EU-Kom-
mission insbesondere dadurch erreichen, dass man 
menschliches Fehlverhalten als die häufigste Un-
fallursache durch den Einsatz elektronischer Syste-
me kompensiert. Dazu geeignet seien insbesonde-
re: elektronisches Fahrdynamikregelsystem EVSC 
(Electronic Vehicle Stability Control), Geschwin-
digkeitswarner, Notbremssystem AEBS (Advanced 
Emergency Braking System), Spurhalteunterstüt-
zung (Lane Support = Lane Departure Warning + 
Lane Keeping), Alkohol-Interlock, automatisches 
Notrufsystem (eCall) für alle Fahrzeuge inklusi-
ve Motorräder, schwere Nutzfahrzeuge und Bus-
se, Gurtwarner (Seat Belt Reminder) für alle Fahr-
zeuginsassen und Reifendruckkontrollsystem (Tyre 
Pressure Monitoring System). Große Bedeutung 
misst die EU auch dem Unfalldatenspeicher (Event 
Data Recorder) bei, um über die Vorgänge bei einem 
Unfall genauere Erkenntnisse zu erhalten.

PIONIERE DER PASSIVEN SICHERHEIT

Diese noch verhältnismäßig jungen Systeme stehen 
aktuell am Ende einer langen Reihe von Meilenstei-

nen, die maßgeblich zur Verkehrssicherheit beigetra-
gen haben. Die neuen Fahrerassistenzsysteme lassen 
mitunter auch vergessen, dass erst mit der Entwick-
lung des Radialreifens Ende der 1940er-Jahre die 
heutigen „gutmütigen“ Fahreigenschaften der Fahr-
zeuge möglich wurden: Der Reifen ist das Bauteil, 
das über den Kraftschluss zur Fahrbahn das Fahr-
zeug auf der Straße hält. Nicht vergessen werden 
sollte auch die Scheibenbremse. Im Gegensatz zur 
Trommelbremse lässt ihre Bremswirkung bei Erwär-
mung weniger stark nach, das früher vor allem bei 
längeren Bergabfahrten so gefürchtete „Bremsenfa-
ding“ ist heute – zumindest bei Pkw – kein Thema 
mehr. Die gute Regelbarkeit speziell der hydrauli-
schen Scheibenbremse ist eine wesentliche Voraus-
setzung für moderne, leistungsfähige bremsbasierte 
Assistenzsysteme wie ABS und ESP. Bereits 1902 er-
hielt der Brite Frederick W. Lancester ein Patent und 
gilt seither als Erfinder der Scheibenbremse.

Eine geradezu revolutionäre Grundlage für alle 
nachfolgenden Sicherheitssysteme hat zweifelsoh-
ne der über mehrere Jahrzehnte für die damalige 
Daimler-Benz AG tätige Konstrukteur Béla Barényi 
geschaffen: 1951 meldete der gebürtige Ungar sein 
Konzept einer „gestaltfesten Fahrgastzelle mit 
Knautschzonen vorne und hinten“ zum Patent an. 
Ohne eine solche Karosserie, die heute Standard ist, 

1960 | | | | 1965 | | | | 1970 | | | | 1975

1963 Béla 
Barényi meldet 
die von ihm 
entwickelte 
„Sicherheits-
lenkwelle für 
Fahrzeuge“ 
zum Patent an.

1965 Der Verbraucher-
anwalt Ralph Nader 
veröffentlicht sein Buch 
„Unsafe at Any Speed“ 
und macht damit auf 
eklatante Sicherheits-
mängel von damaligen 
US-amerikanischen Fahr-
zeugen aufmerksam.

1971 Die 
Daimler-Benz 
AG meldet 
einen pra-
xistauglichen 
Fahrer-Airbag 
zum Patent an.

Einleitung

 Erster Mercedes-Benz 
Crashtest am 10. September 
1959. Mit diesem Frontal-
aufprall eines Fahrzeugs 
der Baureihe W 111 (1959 
bis 1965) beginnen die 
Crashtests von Mercedes.



könnten alle anderen Systeme des Insassenschutzes 
bei schweren Unfällen nicht wirksam werden.

Auf Barényi geht auch die 1963 zum Patent an-
gemeldete „Sicherheitslenkwelle für Fahrzeuge“ 
zurück. Die Neuerung: Derartige Anlagen dringen 
nur noch sehr wenig in die Fahrgastzelle ein und 
geben in Kombination mit einem Sicherheitslenk-
rad beim Anprall des Fahrers nach. Ein Lenkrad, 
das auch bei schweren Frontalkollisionen nicht un-
kontrolliert in den Innenraum eindringt, ist auch 
heute noch wichtig und die Voraussetzung dafür, 
dass der Fahrerairbag optimal schützen kann.

Bereits 1959 schlug die Geburtsstunde eines wei-
teren bahnbrechenden Systems: Der schwedische 
Volvo-Ingenieur Nils Ivar Bolin meldete den Drei-
punkt-Sicherheitsgurt zum Patent an. Gestaltfes-
te Fahrgastzelle mit Knautschzonen und angeleg-
ter Sicherheitsgurt – heute mit Gurtstraffer und 
Gurtkraftbegrenzer – sind nach wie vor wesentli-
che Voraussetzungen für die passive Sicherheit von 
Fahrzeuginsassen. Dies gilt nicht nur bei Frontal-
kollisionen, sondern auch bei Seitenkollisionen und 
Fahrzeugüberschlägen.

VORREITER BEI ELEKTRONISCHEN  
SICHERHEITSSYSTEMEN

1971 wurde von der Daimler-Benz AG ein praxist-
auglicher Fahrer-Airbag zum Patent angemeldet. Er 
unterstützt die Rückhaltewirkung des Sicherheits-
gurtes bei schweren Frontalkollisionen. Nach und 
nach kommen später der Beifahrer-Airbag, diverse 
Seiten-Airbags und der Knie-Airbag zum Einsatz. 
Heute gehören in der Regel sechs bis acht Airbags 
zur Standardausstattung eines Pkw. Ab Oktober 
1978 begann ebenfalls bei Daimler-Benz der Einbau 
des Antiblockiersystems ABS in Serienfahrzeuge. 
ABS ermöglicht eine Vollbremsung mit nahezu ma-
ximaler Verzögerung bei gleichzeitigem Erhalt von 

Lenkbarkeit und Richtungsstabilität des Fahrzeugs. 
Das System wurde bald um die Antriebsschlupfrege-
lung ASR erweitert, um auch bei großer Beschleuni-
gung die Fahrstabilität zu gewährleisten.

Im Jahr 1995 führten die Robert Bosch GmbH 
und Mercedes-Benz mit dem Elektronischen Sta-
bilitätsprogramm ESP ein weiteres bremsbasiertes 

1974 Ab 1. Januar werden in 
der Bundesrepublik Deutschland 
Dreipunkt-Sicherheitsgurte für die 
Vordersitze von neu zugelassenen 
Pkw Pflicht. Auf den Rücksitzen tritt 
die Gurteinbaupflicht für alle neuen 
Pkw am 1. Mai 1979 in Kraft. Ab 
1. August 1984 wird ein Verwar-
nungsgeld für das Nichtanlegen 
der Sicherheitsgurte verhängt.

1960 | | | | 1965 | | | | 1970 | | | | 1975

Kampagnen sind in der Verkehrs-
sicherheitsarbeit unverzichtbar, 
selbstverständlich aber auch kein 
„Allheilmittel“, das alle Probleme 
löst. Verkehrssicherheitskampag-
nen versuchen zunächst, Aufmerk-
samkeit zu wecken, Wissen zu ver-
mitteln, ein Problembewusstsein zu 
schaffen und für das Thema zu sen-
sibilisieren. Es soll in sicherheitsför-
derlicher Weise auf das Verhalten 
von Verkehrsteilnehmern eingewirkt 
werden. Kampagnen machen deut-
lich, was wünschenswertes Verhal-
ten im Straßenverkehr ausmacht.

Doch eine intelligente Kampagne 
muss es erst einmal in das Bewusst-
sein einer möglichst breiten Öffent-
lichkeit schaffen. Dabei sollte nicht 
auf Schockeffekte gesetzt werden, 
deren Wirkung schnell wieder ver-
pufft. Auch wenn eine Kampagne 
nur aus „bunten Plakaten“ besteht, 
wird sie keinen nachhaltigen Effekt 
erzielen. Deshalb ist es wichtig, sich 
zusätzlich auf kleinere zielgruppen-

orientierte Kommunikationsprojek-
te zu fokussieren, zum Beispiel in 
Schulen, Fahrschulen oder Diskothe-
ken, wenn es um eine Kampagne 
speziell für junge Fahrer geht.

Auch wenn der Einfluss verhal-
tensbeeinflussender Maßnahmen 
auf die Reduzierung der Unfall-
zahlen nicht immer erfasst werden 
kann, ist international unbestrit-
ten, dass aufklärende Maßnahmen 
wichtig sind. Auch für den DVR 
sind im Sinne der Sicherheitsstra-
tegie „Vision Zero – keiner kommt 
um, alle kommen an“ öffentlich-
keitswirksame Kampagnen, die 
das Verhalten der Verkehrsteilneh-
mer positiv beeinflussen, weiterhin 
wichtiger Bestandteil seiner Prä-
ventionsarbeit. Denn das Leben 
ist zu schön, um es leichtsinnig im 
Straßenverkehr aufs Spiel zu set-
zen, um es mit der zentralen Bot-
schaft der bundesweiten Verkehrs-
sicherheitskampagne „Runter vom 
Gas“ zu sagen. 

Aufklärende Maßnahmen sind unverzichtbar

Dr. Walter Eichendorf

Präsident des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats (DVR)

1971 An Fahr-
zeugen werden 
die ersten Haupt-
scheinwerfer mit 
der Zweifaden-
Halogen-Glüh
lampe (H4) für 
Abblend- und 
Fernlicht ausge-
rüstet.
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fahrdynamisches Assistenzsystem ein. Damit ver-
fügt der Fahrer über eine zusätzliche aktive Unter-
stützung des Fahrzeuges in Situationen, die quer-
dynamisch kritisch sind – zum Beispiel Über- oder 
Untersteuern. International üblich wurde die Be-
zeichnung Electronic Stability Control ESC. Wel-
che Bedeutung das System hat, zeigt sich daran, dass 
neutralen Untersuchungen zufolge ESP nahezu je-
den zweiten zumeist schweren oder tödlich verlau-
fenden Alleinunfall verhindern kann. Damit ist es 
nach dem Sicherheitsgurt und noch vor dem Airbag 
das zweitwichtigste Sicherheitssystem im Auto.

Elektronische Fahrdynamikregelsysteme (EVSC 
Electronic Vehicle Stability Control) sind Pflichtaus-
stattung für nahezu alle Pkw, Wohnmobile, Lkw und 
Busse, die seit dem 1. November 2011 erstmals eine 
Typzulassung für Europa erhalten haben. Seit 1. No-
vember 2014 müssen alle Fahrzeuge, wenn sie neu in 
den Verkehr kommen, mit EVSC ausgestattet sein. 
Europaweit war dies 2014 nach Angaben der Robert 
Bosch GmbH bereits bei 84 Prozent aller Neufahr-

zeuge der Fall, weltweit dagegen nur bei 59 Prozent. 
Nach neuesten Berechnungen von Bosch werden im 
Jahr 2016 in Europa bereits 91 Prozent der neu zuge-
lassenen Pkw und leichten Lkw bis zu sechs Tonnen 
mit solchen Systemen ausgestattet sein. Dieser An-
teil wird sich bis 2021 auf 94 Prozent erhöhen.

In Europa ging diese Entwicklung freilich in 
Etappen und von Land zu Land sehr unterschiedlich 
vonstatten (Schaubild 1). In Schweden beispielsweise 
nahm die Ausrüstungsrate zwischen 2003 und 2004 
von 15 auf 69 Prozent erfreulich stark zu und stieg 
dann weiter bis zum Jahr 2005 auf 85 Prozent. Das 
liegt vor allem daran, dass Trafikverket, das staat-
liche schwedische Zentralamt für Verkehrswesen, 
aufgrund eigener Studien schon sehr früh das Poten-
tial von ESP zur Unfallschwere-Reduktion und Un-
fallvermeidung erkannt und daraufhin Druck auf 
die Fahrzeugimporteure ausgeübt hat. Entsprechend 
wurden (fast) nur noch mit ESP ausgerüstete Fahr-
zeuge nach Schweden importiert, bei Volvo gehör-
te ESP bereits zur Serienausrüstung. In Deutschland 

verlief der Anstieg eher 
konstant von 55 Prozent im 
Jahr 2003 auf 80 Prozent im 
Jahr 2009. Noch einmal an-
ders war die Entwicklung 
in Frankreich. Während 
das Land 2003 mit einer 
ESP-Ausstattungsrate von 
35 Prozent noch an zweiter 
Stelle hinter Deutschland 
lag, stieg sie bis 2007 ver-
gleichsweise verhalten auf 
46 Prozent und nahm bis 
2009 sogar auf 41 Prozent 
ab. Eine der Ursachen hier-
für war die staatliche Re-
gelung zur Förderung von 
Fahrzeugen, die weniger als 
120 Gramm CO2 pro gefah-

1978 Ab Oktober 
werden Fahrzeuge 
von Mercedes-Benz 
serienmäßig mit dem 
Antiblockiersystem 
ABS ausgerüstet. 
Das erste Modell mit 
ABS ist die S-Klasse 
(W 116).

1981 Ab Juli bietet 
Mercedes-Benz in 
der S-Klasse (W 126) 
erstmals serienmäßig 
ein Fahrzeug mit 
Airbag an.

1975 | | | | 1980

Quelle: Robert Bosch GmbH 

ESP-Ausrüstung in Etappen
Neuesten Berechnungen zufolge werden im Jahr 2016 in Europa bereits 91 Prozent der neu zugelassenen  
Pkw und leichten Lkw bis zu sechs Tonnen mit elektronischen Fahrdynamikregelsystemen ausgestattet sein.
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renem Kilometer ausstoßen. Dies kam überwiegend 
den Kleinfahrzeugen zugute, die in nur geringem 
Maße mit ESP ausgestattet waren. Die verpflichten-
de Einführung von ESP ist auch vor diesem Hinter-
grund folgerichtig.

VORSCHRIFTEN UND BESSERE INFRA-
STRUKTUR MACHEN STRASSEN SICHERER
Auch abseits der Fahrzeugtechnik gibt es eine Rei-
he von Meilensteinen, die zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit beigetragen haben. So in Deutsch-
land die Einführung des ersten allgemeinen 
Tempolimits zum 1. September 1957. Seitdem gilt 
„innerhalb geschlossener Ortschaften“ die Höchst-
geschwindigkeit von 50 km/h, falls sie nicht durch 
entsprechende Verkehrszeichen anders geregelt ist. 
Inzwischen sind in Deutschland weitere allgemei-
ne Tempolimits wie zum Beispiel 100 km/h auf 
Landstraßen eingeführt worden. Auf den Auto-
bahnen gilt seit 1974 die Richtgeschwindigkeit von 
130 km/h. Da die Geschwindigkeit quadratisch 
in die kinetische Energie und damit das „Gefähr-
dungspotenzial“ eines Fahrzeuges eingeht, sind 
angemessene, unter anderem dem Ausbauzustand 
der Straße entsprechende Geschwindigkeitsbe-
grenzungen für ein sicheres Verkehrssystem un-
verzichtbar.

1953 wurde die erste „Promillegrenze“ für Kraft-
fahrzeugführer in Deutschland eingeführt. Sie be-
trug damals noch 1,5 Promille und wurde erst straf-
wirksam, wenn Autofahrer einen Verkehrsunfall 
verursacht hatten. Aus heutiger Sicht war dieser ers-
te Grenzwert unverantwortlich hoch, angesichts der 
enthemmenden und beeinträchtigenden Wirkun-
gen, die der Genuss von Alkohol haben kann. Die 
Grenze von 0,8 Promille wurde am 14. Juni 1973 vom 
Bundestag beschlossen. Später sind die Grenzwerte 
nach und nach noch weiter gesenkt worden. Heute 
können Fahrfehler schon bei 0,3 Promille rechtliche 

Konsequenzen haben. Für Fahranfänger gilt in der 
Probezeit am Steuer ein absolutes Alkoholverbot.

In Sachen Infrastruktur trug unter anderem die 
Ausstattung der Straßen mit Schutzplanken und Be-
tonschutzwänden dazu bei, das Abkommen eines 
Fahrzeugs von der Fahrbahn und somit unter Um-
ständen schwere Unfälle wie Fahrzeugüberschläge, 
Kollisionen mit Hindernissen – vor allem Bäumen 
– am Straßenrand oder fatale Gegenverkehrskollisi-
onen auf Autobahnen oder autobahnähnlich ausge-
bauten Fernstraßen zu verhindern. In Deutschland 
wurden ab Anfang der 1960er-Jahre zunächst die Au-
tobahnen mit Schutzplanken ausgestattet. Lange Zeit 
waren diese Rückhaltesysteme aber ausschließlich 
auf den Anprall von Pkw und Nutzfahrzeugen aus-
gelegt. Der verbleibende offene Abstand zum Boden 
birgt jedoch für Motorradfahrer die Gefahr, bei ei-
nem Sturz unter der Schutzplanke durchzurutschen 
beziehungsweise gegen einen Stützpfosten zu prallen. 

100

1976 Ab 1. Januar gilt in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Helmtragepflicht für Motorrad-
fahrer, seit Mitte 1978 auch für 
Moped- und Mokickfahrer. Ab 
1. August 1980 kann bei Zuwi-
derhandlung dieser Verstoß mit 
einem Verwarnungsgeld geahndet 
werden. Ab 1. Oktober 1985 
müssen auch die Mofafahrer einen 
Helm tragen.

| | | | 1985

1983 Der deutsche 
Unfallforscher Max 
Danner veröffentlicht 
sein Buch „Gurt oder 
Tod“ und verdeutlicht 
damit den Nutzen 
einer gesetzlichen Gurt
anlegepflicht, die da-
mals in der Bevölkerung 
heftig umstritten war.
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 Allein die Einhaltung der 
vorgeschriebenen Geschwin-
digkeit könnte schon viele 
Unfälle verhindern.



Die Folge sind nicht selten schwerste oder gar tödli-
che Verletzungen. Insbesondere bei Motorradfahrern 
beliebte Straßen werden daher mittlerweile auf vielen 
kritischen Streckenabschnitten vermehrt mit einem 
Schutzsystem mit Unterfahrschutz nachgerüstet.

TECHNISCHE SYSTEME MÜSSEN 
EINWANDFREI FUNKTIONIEREN
Last but not least darf auch die periodische Fahr-
zeugüberwachung als ein wesentlicher Beitrag zu 
mehr Verkehrssicherheit nicht vergessen werden. In 
Deutschland erfolgte die Einführung der Hauptun-
tersuchung bereits 1951. Das französische Pendant 
hierzu, die „Contrôle Technique“, wurde erst 1992 
verpflichtend für alle Pkw, Nutzfahrzeuge und Bus-
se eingeführt. Grundsätzlich muss die zuverlässige 
Funktion jedes sicherheitsrelevanten Systems über 
die gesamte Nutzungsdauer eines Fahrzeugs ge-
währleistet sein. Wartung respektive Service der be-
treffenden Systeme dürfen also nicht vernachlässigt 
werden, alle Warnanzeigen sowie Fehlermeldungen 
im Auto sind von den Nutzern ernst zu nehmen. 
Da erfahrungsgemäß jedoch viele ältere Fahrzeuge 
nicht mehr entsprechend den Herstellervorgaben ge-
wartet werden, kommt der periodischen Fahrzeug-

überwachung eine umso größere Bedeutung zu. Der 
Stellenwert gerade auch der elektronischen Syste-
me für die Sicherheit der Fahrzeuge ist mittlerweile 
auch von der Europäischen Kommission aufgegrif-
fen und in die Rahmenvorgaben zur europawei-
ten Fahrzeugüberwachung aufgenommen worden. 
In Deutschland wird 2015 mit der flächendecken-
den Einführung des so genannten HU-Adapters 
die Voraussetzung dafür geschaffen, dass bei einer 
Hauptuntersuchung im Fahrzeug verbaute elektro-
nische Sicherheitssysteme auf Vorhandensein und 
Funktion überprüft werden können.

UNFALLFORSCHUNG: ERSTE WICHTIGE 
IMPULSE KAMEN AUS DEN USA
Unabhängig von allen technischen und infrastruk-
turellen Weiterentwicklungen muss für Beurteilun-
gen der Fahrzeug- und Verkehrssicherheit immer 
das reale Unfallgeschehen auf den Straßen maßge-
bend sein. Aus den Ergebnissen der Verkehrsunfall-
forschung lassen sich grundlegende Erkenntnisse für 
weitere Verbesserungen ableiten. Ihren Anfang nahm 
diese Forschung einst in den USA, wo in den frühen 
1950er-Jahren der Physiker William Haddon mit ers-
ten Untersuchungen am Unfallort begann. Er war es 
auch, der Ende der 1960er-Jahre eine Methode ent-
wickelte, die letztlich bis heute einen wichtigen the-
oretischen Rahmen für systematische Überlegungen 
zum Thema Verkehrssicherheit darstellt. Die „Had-
don Matrix“ basiert einerseits auf der zeitlichen Glie-
derung von Unfällen in drei Phasen – vor, während 
und nach dem Crash – und ordnet andererseits die 
Ursachen dem menschlichen Verhalten, dem Fahr-
zeug und der Verkehrsinfrastruktur zu.

1966 bekam Haddon die Leitung der „National 
Traffic Safety Agency“ und der „National Highway 
Safety Agency“ übertragen, die 1970 in der „National 
Highway Traffic Safety Administration“ (NHTSA) 
zusammengefasst wurden. Die NHTSA gab und gibt 

 Mittels unterschiedlichster 
Sensoren können bei Crash-
tests wichtige Erkenntnisse 
für die Entwicklung neuer 
und sicherer Fahrgastzellen 
gewonnen werden.

1985 | | | | 1990 | | | | 

1988 BMW 
präsentiert mit 
der K100 das 
erste Serien-
motorrad mit 
ABS.

1986 Im Rahmen des europäi-
schen EUREKA-Forschungsprojekts 
PROMETHEUS (PROgraMme for 
European Traffic with Highest 
Efficiency and Unprecedented 
Safety) werden erstmals die Mög-
lichkeiten des autonomen Fahrens 
erforscht.
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immer wieder wichtige Impulse zur weltweiten Ver-
besserung der Sicherheit von Kraftfahrzeugen. Un-
ter ihrer Federführung treffen sich Experten aus der 
ganzen Welt auf den ESV-Konferenzen und tauschen 
ihre neuesten Erkenntnisse zur Fahrzeugsicherheit 
aus. ESV stand zunächst für „International Techni-
cal Conference on Experimental Safety Vehicles“, seit 
1998 für „The International Technical Conference on 
the Enhanced Safety of Vehicles“. Die ersten Konfe-
renzen dieser Art fanden übrigens in Europa statt – 
und zwar 1971 in Sindelfingen und Wolfsburg.

Zurück in die USA. Hier begann in den 1950er-
Jahren an der Cornell University ein Wissenschaft-
ler-Team um den ehemaligen Militärpiloten Hugh de 
Haven mit der empirischen Auswertung von Auto
unfällen. Die Forscher veröffentlichten 1955 die le-
gendäre ACIR-Studie (ACIR = Automotive Crash 
Injury Research) und setzten damit einen Standard 
in der Unfallforschung. Ein Ergebnis der Studie war, 
dass viele Fahrzeuginsassen bei einem Unfall nur 
deshalb ums Leben kamen, weil sie aus dem Auto ge-
schleudert wurden.

In Europa wurden systematische Sicherheits-
studien dieser Art erst in den späten 1950er-Jah-
ren gestartet. So untersuchte man zum Beispiel 
in Schweden basierend auf realen Unfalldaten die 
Wirksamkeit von Sicherheitsgurten. In den 1960er-
Jahren stiegen dann verstärkt auch die Automobil-
hersteller in die Unfallforschung ein. So analysiert 
und rekonstruiert zum Beispiel die Unfallforschung 
von Mercedes-Benz seit 1969 reale Verkehrsunfälle, 
um weitere Erkenntnisse für die Sicherheitsentwick-
lung der eigenen Modelle zu gewinnen.

ÜBER 3.000 CODIERTE  
PARAMETER PRO UNFALL

Um in Europa alle nationalen Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Fahr-

1995 Die Robert Bosch GmbH 
und Mercedes-Benz führen mit 
dem Elektronischen Stabilitäts-
programm ESP ein bremsba-
siertes fahrdynamisches Assis-
tenzsystem ein. Das erste damit 
ausgestattete Fahrzeug ist das 
S-Klasse Coupé CL (C 140) von 
Mercedes-Benz.

2006 Die 
Honda Gold 
Wing ist das 
erste Serien-
motorrad mit 
Airbag.

1995  | | | | 2000 | | | | 2005 

2002 Mercedes 
führt das vor-
beugende Insas-
senschutzsystem 
PRE-SAFE in der 
S-Klasse (W220) 
ein. 

zeugsicherheit abzustimmen und den besten Nut-
zen aus den vorhandenen Ressourcen bei der Teil-
nahme am ESV-Programm zu ziehen, entstand 
1970 das „European Enhanced Vehicle-Safety 
Committee“ (EEVC). Bereits ein Jahr zuvor war 
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat DVR gegrün-
det worden. Zu den Schwerpunkten seiner Tätig-
keit gehört bis heute die Behandlung von Fragen 
der Verkehrstechnik, der Verkehrserziehung und 
-aufklärung, des Verkehrsrechts sowie der Ver-
kehrsmedizin und -überwachung. Dabei bündelt 
der DVR die Bemühungen aller beteiligten Stel-
len zu einem gemeinsamen und wirksamen Han-
deln zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Diese 
und ähnliche Aktivitäten zeigten auch erste güns-
tige Auswirkungen. Zwar war in Deutschland im 
Jahr 1970 mit 21.332 Verkehrstoten noch ein ab-
soluter Höchstwert zu verzeichnen, danach gelang 
es aber, den fatalen Trend der Vorjahre nachhaltig 
zu brechen.

Auf Initiative der Bundesregierung begannen 
zu dieser Zeit wissenschaftliche Teams in Heidel-
berg, Berlin und Hannover damit, Unfälle vor Ort 
zu dokumentieren. Eine vom NATO-Ausschuss 
für Umweltfragen in Auftrag gegebene Pilotstu-
die zur Unfallanalyse, an der seitens Deutschlands 
die Bundesanstalt für Straßenwesen BASt betei-
ligt war, führte 1973 zur Gründung der Unfallfor-
schung an der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver. Insbesondere unter Professor Dietmar Otte hat 
sie durch die kontinuierliche Erhebung und Aus-
wertung von Straßenverkehrsunfällen mit kom-
binierter medizinischer und technischer Analy-
se dazu beigetragen, problematische, risikoreiche 
und oft auch tödliche Verletzungsmechanismen zu 
verstehen und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. 
Hiermit konnte unter anderem die Wirksamkeit 
von verbesserten Fahrzeugstrukturen, Sicherheits-
gurten und Airbags sowie von Fahrradhelmen und 
Protektoren nachgewiesen werden.
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Seit 1999 kooperiert die Medizinische Hoch-
schule in Hannover mit der Technischen Universi-
tät Dresden im Gemeinschaftsprojekt GIDAS (Ger-
man In-Depth Accident Study) der BASt und der 
Forschungsvereinigung Automobiltechnik der Deut-
schen Automobilindustrie. Jährlich werden dabei 
etwa 2.000 Unfälle mit Personenschaden in den Re-
gionen Dresden und Hannover aufgenommen. Das 
Erhebungsteam dokumentiert am Unfallort alle re-
levanten Informationen zu Fahrzeugausstattung und 
-beschädigung, Verletzungen der beteiligten Perso-
nen, Rettungskette sowie Gegebenheiten der Unfall-
stelle. Jeder dokumentierte Unfall wird detailliert 
rekonstruiert, beginnend mit der Unfallentstehung 
und der Reaktion der Beteiligten über die Kollisio-
nen bis hin zum Endstand der Fahrzeuge. Dabei wer-
den charakteristische Größen wie Bremsverzögerun-
gen, Einlauf- und Kollisionsgeschwindigkeiten sowie 
Daten zu den Verletzungsmustern und zur Verlet-
zungsschwere ermittelt. Der Umfang der Doku-
mentation beläuft sich in GIDAS auf über 3.000 co-
dierte Parameter pro Unfall – diese sind wiederum 
die Grundlagen für nachgelagerte Forschungen zu 
den Wirkfeldern und Nutzenpotenzialen von neuen 
und verbesserten Fahrzeugsicherheitselementen und 
Schutzsystemen – in ganz Europa.

INTERNATIONALE INSTITUTIONEN ALS 
TREIBER FÜR MEHR VERKEHRSSICHERHEIT

Wenn es um Impulse für mehr Verkehrssicher-
heit auf den Straßen geht, ist es das Miteinander 
staatlicher und privatwirtschaftlicher Institutio-
nen, das die Verkehrssicherheit als gemeinsames 
Ziel voranbringt. In Deutschland gehört zu den 
privatwirtschaftlichen Institutionen das 1969 vom 
HUK-Verband der Haftpflicht-, Unfall- und Kraft-
fahrtversicherer gegründete Münchner Büro für 
Kfz-Technik, das 1997 zum Institut für Fahrzeugsi-
cherheit München (IFM) umbenannt wurde. Unter 
der Leitung von Professor Klaus Langwieder gingen 
von hier aus viele wichtige Impulse in die Welt, die 
der Verbesserung der Sicherheit von Lkw, Pkw und 
Motorrädern dienten. Besonders zu erwähnen sind 
hier auch die Verbesserungen von Kindersitzen im 
Pkw. Die Aktivitäten des IFM wurden 2006 von der 
in Berlin gegründeten Unfallforschung der Versiche-
rer (UDV) übernommen.

1978 entstand die DEKRA Unfallforschung. Zu ih-
ren Aufgaben gehörte zunächst die Erarbeitung und 
Verbesserung von damals noch weitgehend unzurei-
chenden Methoden der Rekonstruktion von Straßen-
verkehrsunfällen. Mehr und mehr waren das Wissen 
und die Kompetenz der DEKRA Sachverständigen 
aber auch bei der Verbesserung der Fahrzeug- und 
Verkehrssicherheit gefragt. So bearbeitet die DEKRA 
Unfallforschung seit den 1980er Jahren mehrere na-
tionale und internationale Projekte zur Sicherheit 
von Lastkraftwagen, Tankfahrzeugen, Pkw, Motor-
rädern, Fußgängern und zur Sicherheitsausstattung 
von Straßen. Das Engagement der DEKRA Unfall-
forschung findet seine Anerkennung durch die Ein-
bindung in immer neue Verkehrssicherheitsprojekte.

In den 1960er-Jahren wurde in Österreich das Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit gegründet, das sich 
bis heute dem Thema der präventiven Verkehrssi-

 Bei diesem DEKRA Crash-
test wird deutlich, dass der 
Fahrer, beispielsweise im  
VW Golf II, bei einem Frontal
zusammenstoß nur eine 
geringe Überlebenschance 
hatte.

2013 Der Fuß
gänger-Airbag 
von Volvo gewinnt 
bei den 11. Inter
net Auto Awards 
des Portals 
AutoScout24 
den Sonderpreis 
„Zukunft“.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2011 Seit 1. Novem-
ber müssen alle neu 
homologierten Fahr-
zeugmodelle in Europa 
serienmäßig mit ESP 
ausgestattet sein.

Einleitung



cherheitsarbeit widmet. In der Tschechischen Repu-
blik arbeitet seit 1992 das Transport Research Centre 
(CDV), das 2007 in eine öffentliche Forschungsinsti-
tution überführt wurde. Die finnische Liikennetur-
va ist eine Forschungseinrichtung mit dem Ziel, die 
Verkehrssicherheit über die Sensibilisierung und 
Aufklärung der Bevölkerung zu erhöhen. In Frank-
reich entstand 2011 durch die Zusammenführung 
der renommierten Institutionen INRETS (Insti-
tut national de recherche sur les transports et leur 
sécurité) und LCPC (Laboratoire central des ponts 
et chaussées) das Institut IFSTTAR (Institut fran-
çais des sciences et technologies des transports, de 
l‘aménagement et des réseaux). Durch den ganzheit-
lichen Ansatz der Forschung in den Bereichen Ver-
kehrssicherheit, Nachhaltigkeit, Ökologie und Aus-
bildung werden hier verschiedene Blickwinkel auf 
die Sicherheit ermöglicht und neue Impulse geschaf-
fen. In den Niederlanden deckt das Forschungsins-
titut SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) den gesamten Bereich der Stra-
ßenverkehrssicherheit ab. 

Traditionell stark ist die Verkehrssicherheitsfor-
schung in Schweden aufgestellt. Hier lassen sich als 
Beispiele VTI (Statens väg- och transportforsknings-
institut) und das Netzwerk NTF (Nationalförenin-
gen för Trafiksäkerhetens Främjande) nennen. Im 
Vereinten Königreich sind zwei Institutionen im Be-
reich der Verkehrssicherheit hervorzuheben: 1983 
wurde das VSRC (Vehicle Safety Research Centre) 
gegründet, darüber hinaus engagiert sich seit mehr 
als 50 Jahren das TRL (Transport Research Labora-
tory) im Bereich der Vermeidung von Unfällen und 
Verletzungen. International erfolgt ein reger Aus-
tausch an Erkenntnissen zwischen den Institutionen. 
Die der OECD (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development) zugeordnete IRTAD (In-
ternational Traffic Safety Data and Analysis Group) 
ist eine seit 1989 existierende Möglichkeit zum In-
formationsaustausch.

INTEGRIERTE KONZEPTE ERÖFFNEN  
NEUE SICHERHEITSPOTENZIALE

Letztendlich haben die Bemühungen aller Beteilig-
ten dazu geführt, dass der Straßenverkehr in Euro-
pa im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte wesentlich 
sicherer geworden ist. Diese Entwicklung ist noch 
lange nicht am Ende. Obwohl die passive Sicherheit 
inzwischen schon weit ausgereizt zu sein scheint, er-
geben sich aus den Möglichkeiten der aktiven Sicher-
heit und insbesondere mit der erweiterten Sichtweise 
der integrierten Sicherheit nach wie vor neue Potenzi-
ale. Integrale Konzepte bündeln Elemente der aktiven 
und passiven Sicherheit in einem durchdachten Ge-
samtsystem zur Vermeidung respektive Folgenmin-
derung von Unfällen. Das Fernziel ergibt sich aus der 
„Vision Zero“ – also keinen Toten und Schwerverletz-
ten bei Straßenverkehrsunfällen. Auf dem Weg dort-
hin ist es jedes Jahr eine neue Herausforderung, die 
Zahl der getöteten und schwer verletzten Teilnehmer 
am Straßenverkehr immer weiter zu senken. Hierzu 
will auch der vorliegende DEKRA Verkehrssicher-
heitsreport wieder einen Beitrag leisten.

2014 Im Mai präsentiert der 
Internet-Konzern Google den 
Prototypen eines selbstfahren-
den Autos.

2014 Die Daimler AG prä-
sentiert im Juli auf einem 
Neubau-Abschnitt der Au-
tobahn 14 bei Magdeburg 
den „Mercedes-Benz Future 
Truck 2025“. Mit Hilfe des 

intelligenten Systems „High-
way Pilot“ kann der Truck bei 
Autobahn-Geschwindigkeiten 
bis zu 85 km/h komplett 
autonom fahren.

2014 Seit 1. November  
gilt in der EU die ESP-Pflicht 
für alle Neuwagen.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Die Fakten in Kürze
•	Verkehrssicherheitsarbeit ist nur als 

permanenter Prozess erfolgreich.
•	EU-Kommission legt stärkeren 

Fokus auf Maßnahmen, die  
Unfälle möglichst schon im Vorfeld 
vermeiden sollen.

•	Menschliches Fehlverhalten als 
häufigste Unfallursache lässt sich 
durch den Einsatz elektronischer 
Systeme reduzieren.

•	Radialreifen, Scheibenbremse, ge-
staltfeste Fahrgastzelle, Sicherheits- 

lenkwelle, Dreipunkt-Sicher
heitsgurt und Airbag waren 
wichtige Pionierleistungen.

•	Verkehrsunfallforschung hat ge
meinsam mit Automobilherstellern 
wichtige Impulse für mehr Sicher
heit auf den Straßen gesetzt.

•	Teilautomatisiertes Fahren kann 
die Zahl der Getöteten und Ver
letzten im Straßenverkehr weiter 
reduzieren.
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Grundsätzlich könnte der Trend positiver kaum sein: Fast überall in Europa ist die Zahl der Verkehrstoten in den ver- 
gangenen Jahrzehnten gesunken. Und das, obwohl der Fahrzeugbestand und das Straßenverkehrsaufkommen stark 
zugenommen haben. Allerdings werden noch lange nicht alle Unfallvermeidungspotenziale ausreichend genutzt.

Auf gutem Weg – aber längst nicht am Ziel

Deutschland im Jahr 1906: Das Automobil war 
gerade mal 20 Jahre alt, der Verkehr auf den 

Straßen hielt sich noch stark in Grenzen, ebenso die 
Zahl der Unfälle. Dessen ungeachtet sah sich, wie 
in einer Veröffentlichung des Statistischen Bundes-
amts aus dem Jahr 2006 nachzulesen ist, die Regie-
rung des damaligen Deutschen Reiches veranlasst, 
ab 1. April 1906 eine „Statistik der beim Betrieb von 
Kraftfahrzeugen vorkommenden schädigenden Er-

eignisse“ einzuführen. Die heutige Straßenverkehrs-
unfallstatistik ist also bereits über 100 Jahre alt.

Wenige Monate später, im Januar 1907, wurde 
zum ersten Mal auch der Kraftfahrzeugbestand er-
hoben. Die Statistik ermittelte für den ersten Stich- 
tag 27.026 zugelassene Kraftfahrzeuge – davon 
15.954 Krafträder, 957 Lastkraftwagen und 10.115 
Personenkraftwagen. Im ersten Berichtsjahr der Stra-

Unfallgeschehen



ßenverkehrsunfallstatistik (Oktober 
1906 bis September 1907) wurden 
4.864 Unfälle gezählt, bei denen 145 
Personen getötet und 2.419 verletzt 
wurden. 85 Prozent der 1906/1907 
im Straßenverkehr Getöteten kamen 
bei Unfällen mit Personenkraftwa-
gen ums Leben, obwohl der Pkw-An-
teil am Kraftfahrzeugbestand zu die-
ser Zeit nur bei 37 Prozent lag.

Bezogen auf die Bestandszah-
len, war Autofahren somit in den 
Pionierjahren deutlich gefährlicher 
als heute. 2013 kamen auf den deut-
schen Straßen 3.339 Menschen ums 
Leben, 374.142 wurden verletzt, der 
Kraftfahrzeugbestand ist auf knapp 
54,5 Millionen angestiegen. Damit 
war im Zeitraum 1906/1907 das Ri-
siko, bei Unfällen im Straßenver-
kehr zu sterben – bezogen auf den 
Kraftfahrzeugbestand – 87-mal so 
hoch wie im Jahr 2013. Insgesamt 
ist der Kraftfahrzeugbestand bis 
2013 etwa auf das 2.015-Fache ge-
stiegen, die Zahl der Verkehrstoten 
lag aber „nur“ 23-mal so hoch.

Hohe Motorleistung schien da-
mals die Fahrer besonders leicht zu 
überfordern. Von den 54 zugelas-
senen Kraftfahrzeugen mit mehr 
als 40 PS waren 48 im ersten Be-
richtsjahr in Unfälle verwickelt. 
Der Zusammenstoß mit einem an-
deren Kraftfahrzeug war bei der damaligen Dich-
te an Fahrzeugen eher ein seltenes Ereignis: 196 
derartige Kollisionen (vier Prozent aller Unfälle) 
wurden im Zeitraum 1906/1907 gezählt, davon 
allein 152 in Berlin. Häufiger waren Unfälle mit 
Fußgängern oder Radfahrern (32 Prozent), mit 
Reitern und Geschirren (27 Prozent), Straßenbah-
nen (11 Prozent) oder eine Folge des Durchgehens 
von Zugtieren (10 Prozent).

84 PROZENT WENIGER  
VERKEHRSTOTE SEIT 1970

Für 1953 lässt sich das erste Bundesergebnis (nach 
dem heutigen Gebietsstand) errechnen: 12.631 
Verkehrstote und 332.388 Verletzte kamen sta-
tistisch auf fast 4,8 Millionen Fahrzeuge. Beide 
Zahlen stiegen in den Folgejahren: 1970 wurden 

21.332 Verkehrstote und 578.032 Verletzte gezählt, 
der Kraftfahrzeugbestand hatte auf 20,8 Millio-
nen zugenommen. Seitdem ist – mit wenigen Aus-
nahmejahren – die Zahl der Verkehrstoten per-
manent gesunken (Schaubilder 2 und 3). Die über 
die Jahrzehnte immer ausgereiftere Fahrzeugtech-
nik sowie das kontinuierlich weiter entwickelte 
Rettungswesen und die Versorgung der Unfallop-
fer in den Krankenhäusern haben hierzu ebenso 
beigetragen wie Verbesserungen der Ausbildung 
in den Fahrschulen und einschneidende Maß-
nahmen seitens des Gesetzgebers in Verbindung 
mit entsprechender Überwachung. Maßnahmen 
wie etwa die Einführung der Höchstgeschwin-
digkeit von 100 km/h auf Landstraßen (1972), 
der 0,8-Promille-Höchstgrenze für den Blutalko-
holkonzentrationswert (1973) oder der Gurtanle-
gepflicht (1984) führten zu messbaren positiven 
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Immer weniger Getötete
Nach einem kräftigen Anstieg zwischen 1953 und 1970 ging in den folgenden Jahrzehnten die Zahl der Verkehrsopfer in Deutschland 
unter anderem auch dank zahlreicher gesetzlicher Rahmenbedingungen konstant nach unten.

2

Positiver Trend
Der Anteil der Schwerverletzten an allen verunglückten Pkw-Insassen sank zwischen 1957 und 2013 deutlich, der Anteil der 
Getöteten ebenso.
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1957 – 1990 nur alte Länder der BRD� Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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1972: Höchstgeschwindigkeit 100km/h auf Landstraßen

1956: 0,0 Promille­
grenze Blutalkohol

1978:  
Höchstgeschwindigkeit 

von 90 auf 80 km/h  
auf Landstraßen

1982: Verwarnungsgeld  
bei nicht angelegtem  
Sicherheitsgurt 

1973: 0,8 Promillegrenze Blutalkohol

1984: Verwarnungsgeld bei nicht  
angelegtem Sicherheitsgurt 

1995/96: neue ECE-Regelungen 
für Crashtests

2011:  
Beginn 

ESP-Pflicht

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Schwerverletzte
Getötete

36,0 %

2,8 %

22,1 %

2,1 %

13,3 %

0,8 %



Ergebnissen. Auch der Mensch hat sich als Ver-
kehrsteilnehmer den Bedingungen des modernen 
Straßenverkehrs immer mehr angepasst, um mit 
den damit verbundenen Gefahren besser umge-
hen zu können. 

Nach dem Negativrekord im Jahr 1970 ist so al-
lein bis 1985 die Zahl der im Straßenverkehr Getö-
teten von 21.332 auf 10.070 gesunken. Das ist ein 
Rückgang um rund 53 Prozent. Bis 2013 mit – wie 
bereits erwähnt – 3.339 Verkehrstoten beträgt der 
Rückgang seit 1970 insgesamt rund 84 Prozent. Die 
Zahl der Verletzten ist in diesem Zeitraum dagegen 
mit etwa 35 Prozent auf 374.142 deutlich weniger 
stark gesunken. Die Verbesserung der Fahrzeug- 

und Verkehrssicherheit hat sich somit vor allem 
bei den tödlichen Unfällen ausgewirkt. Insgesamt 
ging die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 
zwischen 1970 und 2013 um circa 30 Prozent von 
414.362 auf 291.105 nicht in dem Maße zurück, wie 
es eigentlich angestrebt worden war.

Angesichts der nach wie vor viel zu hohen Ver-
letztenzahlen auch in zahlreichen anderen euro-
päischen Ländern hat die EU-Kommission be-
reits im März 2013 ein Dokument über schwere 
Verletzungen im Straßenverkehr vorgelegt. Da-
rin wird eine Strategie skizziert, um die Zahl 
schwerer Verletzungen im Straßenverkehr zu ver-
ringern (Schaubilder 4 und 5). Für eine besse-

re Vergleichbarkeit innerhalb 
Europas und die Schaffung ei-
ner klaren Zielsetzung bein-
haltet dies die Forderung nach 
einer einheitlichen Definiti-
on schwerer Verletzungen im 
Straßenverkehr, Leitlinien für 
die Mitgliedstaaten zur Ver-
besserung der Erfassung von 
Daten über schwere Unfälle im 
Straßenverkehr sowie die Fest-
legung eines EU-weiten Ziels 
zur Verringerung der Straßen-
verkehrsunfälle mit schweren 
Verletzungen zum Beispiel für 
den Zeitraum 2015 bis 2020. 
Mit der Verabschiedung eines 
gemeinsamen strategischen 
Ziels für die Verringerung der 
Zahl schwerer Verletzungen im 
Straßenverkehr wird für 2015 
gerechnet.
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 Kollisionen zwischen einem 
Pkw und einem Motorrad enden 
für die Zweiradaufsassen häufig 
tödlich.

1957 – 1990 nur alte Länder der BRD� Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Ungeschützte Verkehrsteilnehmer immer noch stark gefährdet
Während die Zahl der schwerverletzten Fußgänger mehr oder weniger konstant nach unten ging, verlief die Entwicklung bei den 
Kradaufsassen teilweise mit kräftigeren Ausschlägen nach unten und oben. Bei den Fahrradfahrern fiel der Rückgang zwischen 
1957 und 2013 vergleichsweise gering aus.
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Schwerverletzte 
nach Verkehrsmitteln:

 Motorzweiräder 
 Fußgänger  
 Fahrrad

43.849

13.206

32.900

8.974

19.093

7.718



Mehr oder weniger unverändert über die letz-
ten mehr als 40 Jahre ist das Verhältnis in Bezug 
auf die Ortslage und die Folgen von Unfällen mit 
Personenschaden (Schaubild 6). Etwa zwei Drit-
tel dieser Unfälle passieren innerorts, hier gibt es 
auch bis heute die meisten Verletzten. Die Zahl 
der Getöteten ist durchweg auf Landstraßen am 
höchsten. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: 

Im Vergleich zum Innerortsverkehr sind die Fahr-
geschwindigkeiten deutlich höher, dazu kommen 
– speziell im Vergleich zu Autobahnen – risikoer-
höhende Faktoren wie die fehlende Trennung des 
Gegenverkehrs, schlechte Überholmöglichkeiten, 
Kreuzungen und ungeschützte Hindernisse wie 
Bäume direkt neben der Fahrbahn. Kollisionen 
mit dem Gegenverkehr und das Abkommen von 

Schwerverletzte in Europa – ein uneinheitliches Bild 
Während in Spanien und Irland die Zahl der Schwerverletzten in den vergangenen Jahren im Durchschnitt um knapp neun Prozent pro Jahr gesunken ist, war in anderen Ländern eine Steigerung 
zu verzeichnen.
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5

6  Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle in Deutschland

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013
Veränd.   

’70 – ’13
Unfälle gesamt 1.392.007 1.684.604 2.010.575 2.350.227 2.253.992 2.411.271 2.401.843 2.414.011 + 73,4 %

Unfälle mit Personenschaden 377.610 379.235 340.043 382.949 336.619 288.297 299.637 291.105 - 22,9 %

davon innerorts 254.198 261.302 218.177 245.470 225.875 195.833 206.696 199.650 - 21,5 %
außerorts ohne Autobahn 107.762 101.701 97.559 111.901 89.801 73.635 75.094 73.003 - 32,3 %
darunter Bundesstraßen 47.810 35.825 34.109 38.754 30.001 24.245 24.479 23.905 - 50,0 %
Autobahn 15.650 16.232 24.307 25.578 20.943 18.829 17.847 18.452 + 17,9 %

Getötete gesamt 19.193 13.041 7.906 7.503 5.361 3.648 3.600 3.339 - 82,6 %

davon innerorts
außerorts ohne Autobahn
Autobahn

8.494
9.754

945

5.124
7.113

804

2.205
4.765

936

1.829
4.767

907

1.471
3.228

662

1.011
2.207

430

1.062
2.151

387

977
1.934

428

- 88,5 %
- 80,2 %
- 54,7 %

Fußgänger 6.056 3.095 1.459 993 686 476 520 557 - 90,8 %

Fahrer und Mitfahrer von Pkw 8.989 6.440 4.558 4.396 2.833 1.840 1.791 1.588 - 82,3 %

Personen von 18 bis 24 Jahre 3.403 3.221 1.976 1.736 1.076 690 611 493 - 85,5 %
             ab 65 Jahre 4.016 2.733 1.574 1.311 1.162 910 994 999 - 75,1 %

Verletzte gesamt 531.795 500.463 448.158 504.074 433.443 371.170 384.378 374.142 - 29,6 %

davon innerorts 331.176 323.656 265.643 300.798 274.010 238.131 250.309 241.521 - 27,1 %
außerorts ohne Autobahn 173.483 151.704 143.388 163.078 127.066 104.166 106.121 103.419 - 40,4 %
Autobahn 27.136 25.103 39.127 40.198 32.367 28.873 27.948 29.202 + 7,6 %

Fußgänger 77.449 56.451 39.169 38.115 33.916 29.663 31.310 30.807 - 60,2 %

Fahrer und Mitfahrer von Pkw 342.277 279.649 283.344 309.496 247.281 211.556 214.277 210.993 - 38,4 %

Personen von 18 bis 24 Jahre
ab 65 Jahre

131.477
27.842

142.718
30.795

123.321
28.905

111.210
36.327

86.521
40.781

72.482
39.592

71.519
43.887

66.504
43.369

- 49,4 %
+ 55,8 %

Fahrleistungen � (in Mrd. Km) 251,0 367,9 488,3 663,0 684,3 704,8 719,3 725,7 + 189,1 %

Getötete � (je Mrd. Fahrzeug-Km) 76,5 35,4 16,2 11,3 7,8 5,2 5,0 4,6 - 94,0 %
Datenquellen: Statistisches Bundesamt, BASt

 1970 machten Fußgänger knapp 
ein Drittel aller getöteten Verkehrs­
teilnehmer aus, 2013 „nur“ noch ein 
Sechstel. Dagegen stieg von 1970 
bis 2013, bezogen auf alle Getöte­
ten im Straßenverkehr, der Anteil 
der getöteten Senioren. 

Datenquellen: ETSC (European Transport Council), 8. PIN Jahresbericht (2014); ONISR (Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière).  
Zahlen von 2001–2013, mit Ausnahme von: Belgien, Irland, Dänemark, Niederlande (2001–2012), Frankreich (2005–2013), Lettland (2004–2013), Schweden (2007–2013) 
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7  Getötete in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
Von 1991 bis 2013 ist die Zahl der Verkehrstoten in den EU-Staaten um 65 Prozent gesunken. 

1991 1996 2001 2006 2011 2013
Veränd. 
’91–’13

Belgien 1.873 1.356 1.486 1.069 858 717 -62 %

Bulgarien 1.114 1.014 1.011 1.043 657 601 -46 %

Dänemark 606 514 431 306 220 180 -70 %

Deutschland 11.300 8.758 6.977 5.091 4.009 3.339 -70 %

Estland 490 213 199 204 101 81 -83 %

Finnland 632 404 433 336 292 271 -57 %

Frankreich 10.483 8.540 8.162 4.709 3.963 3.268 -69 %

Griechenland 2.112 2.157 1.880 1.657 1.141 912 -57 %

Irland 445 453 412 365 186 193 -56 %

Italien 8.109 6.676 7.096 5.669 3.860 3.434 -58 %

Kroatien k.A. k.A. 647 614 418 368 k.A.

Lettland 997 594 558 407 179 179 -82 %

Litauen 1.173 667 706 760 296 258 -77 %

Luxemburg 83 71 70 43 33 45 -46 %

Malta 16 19 16 11 21 21 +30 %

Niederlande 1.281 1.180 993 730 546 476 -63 %

Österreich 1.551 1.027 958 730 523 453 -70 %

Polen 7.901 6.359 5.534 5.243 4.189 3.342 -58 %

Portugal 3.217 2.730 1.670 969 891 650 -80 %

Rumänien 3.078 2.845 2.450 2.587 2.018 1.861 -40 %

Schweden 745 537 583 445 319 264 -64 %

Slowakei 614 616 614 614 324 225 -63 %

Slowenien 462 389 278 262 141 125 -73 %

Spanien 8.837 5.482 5.517 4.104 2.060 1.721 -81 %

Tschechische Republik 1.331 1.570 1.333 1.063 772 655 -51 %

Ungarn 2.120 1.370 1.239 1.303 638 598 -72 %

Vereinigtes Königreich 4.753 3.740 3.598 3.298 1.960 1.791 -62 %

Zypern 103 128 98 86 71 44 -59 %

EU Gesamt 75.426 59.409 54.949 43.718 30.686 26.073 -65 %
Datenquelle: CARE

der Fahrbahn sind dabei in der Regel besonders 
folgenschwer.

Dass die Entwicklung bei allen berechtigten Re-
lativierungen dennoch eine große und nachhaltige 
Erfolgsgeschichte ist, wird deutlich, wenn man ei-

nen Blick auf die extreme Zunahme der Fahrleis-
tungen in den letzten über 40 Jahren wirft. Die-
se betrugen 1970 auf allen Straßen der damaligen 
Bundesrepublik 251 Milliarden Kilometer, 2013 in 
Deutschland dagegen 724 Milliarden Kilometer. 
Das ist ein Plus von über 188 Prozent. Somit kamen 

Transporter im Straßenverkehr – weniger                 gefährlich als gedacht

Als Bindeglied zwischen Logistikzentren und Ein­
zelhandel beziehungsweise Endverbraucher haben 
sich Kleintransporter bis 3,5 Tonnen EU-weit in der 
Versorgungskette etabliert. Aber auch im schnellen 
und flexiblen Güter- und Warenfernverkehr sowie 
im Kurier- und Zustelldienst stellt der Kleintransporter 
eine tragende Säule dar. Und nicht zuletzt sind die­
se Fahrzeuge bei Handwerkern zum Transport von 
Arbeitskräften, Werkzeug und Material unverzicht­
bar. Die höchsten Bestandszahlen finden sich da­
bei in Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, 
Polen und Deutschland.

Mit zunehmender Relevanz im Verkehr stieg au­
tomatisch die Wahrnehmung dieser Fahrzeuge bei 
den anderen Verkehrsteilnehmern. Dies führte über 
die Jahre zu einer in den Medien, der Politik und 
der Bevölkerung nicht immer objektiv geführten Dis­
kussion über die Sicherheit von Kleintransportern. 
Statistisch weist das Unfallrisiko von Kleintranspor­
tern mittlerweile aber keine Besonderheiten mehr im 
Vergleich zu Pkw oder Lkw auf. Im Verkehr bewegen 
sie sich nahezu so sicher wie Pkw und bieten den 
Insassen einen dem Pkw vergleichbaren Schutz und 
Komfort.

Bestandsbezogen sinkt seit dem Jahr 2001 in 
Deutschland die Unfallbeteiligung von Transportern 
kontinuierlich. Legt man die Kilometerleistungen der 
Fahrzeuggruppen zu Grunde, wird ersichtlich, dass 
Transporter bis 3,5 Tonnen weder bei Unfällen mit 

Unfallgeschehen

 Fünf Generationen auf einen 
Blick: Auch beim Transporter von 
Volkswagen wurde die Fahrzeug­
karosserie entsprechend über­
arbeitet, um die Insassen besser 
zu schützen.



Transporter im Straßenverkehr – weniger                 gefährlich als gedacht

Personenschaden noch bei Unfällen mit Getöteten 
auffälliger sind als Pkw. Was die Beteiligung an sol­
chen Unfällen anbelangt, bewegen sich die Pkw heu­
te streng genommen auf dem Niveau, das die Trans­
porter bis 3,5 Tonnen bereits vor mehr als 20 Jahren 
hatten (Schaubild 10). Letztere werden von der Poli­
zei sogar seltener als Hauptverursacher geführt.

Die lange Zeit vorherrschende Meinung der „be­
sonderen Gefährlichkeit“ von Kleintransportern lässt 
sich damit anhand des aktuellen Unfallgeschehens 
widerlegen. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine 
Studie, die im Rahmen eines gemeinsamen For­
schungsprojekts der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt), des Verbands der Automobilindustrie (VDA), 
der Unfallforschung der Versicherer (UDV) und der 
DEKRA Unfallforschung erarbeitet und 2012 veröf­
fentlicht wurde. Dennoch sollten alle Anstrengungen 
unternommen werden, um das Unfallrisiko auch bei 
der im Bestand nach wie vor stark zunehmenden 
Fahrzeuggruppe der Transporter weiter zu senken 
und die Sicherheit von Insassen und anderen Ver­
kehrsteilnehmern zu erhöhen.

Hauptunfallgegner von Transportern ist entspre­
chend der Verkehrsbeteiligung der Pkw. Hieraus 
können insbesondere für die Pkw-Insassen Kompa­
tibilitätsprobleme erwachsen, die zu einem sehr 
hohen Verletzungsrisiko führen. Es gilt hier, dem 
Partnerschutz einen noch größeren Stellenwert 
einzuräumen. 

Dank Crashtests ist es möglich, weitere Verbesse­
rungspotenziale des erreichten hohen Sicherheitsni­
veaus zu erkennen und neue Sicherheitskomponenten 
noch vor der Markteinführung zu überprüfen. DEKRA 
führt solche Tests regelmäßig auch mit Transportern 
durch. Neben dem Insassenschutz stehen dabei der 
Partnerschutz und die Ladungssicherung im Fokus. 

Der klassische Anprall gegen den Crashblock wird 
durch Tests gegen Lkw, Motorräder, Fahrräder und 
Fußgängerdummys ergänzt.

Verglichen mit Pkw verlieren Transporterfahrer sel­
tener die Kontrolle über ihr Fahrzeug, dennoch hat 
ESP auch hier eine große Berechtigung. Nachgewie­
senermaßen besitzt ESP ein hohes Nutzenpotenzial 
im Bereich der Alleinunfälle. Bremsassistenzsysteme 
und Spurverlassenswarner zeigen dagegen ein ver­
gleichsweise geringeres Potenzial, das aber dennoch 
nicht vernachlässigt werden sollte. Allerdings sind die 
zum Teil hohen Erwartungen an diese Systeme mit 
weiteren Erkenntnissen aus dem realen Unfallgesche­
hen zu überprüfen und zu relativieren.

1970 auf eine Milliarde Kilometer etwa 76 Getöte-
te, und 2013 nur noch rund fünf. Das wiederum 
entspricht einem Minus von 94 Prozent.

HISTORISCHE HÖCHSTSTÄNDE EU-WEIT 
ÜBERWIEGEND IN DEN 1970ER-JAHREN

Wie in Deutschland, so ist auch in vielen anderen 
europäischen Ländern die Zahl der Verkehrsun-
fallopfer seit Jahrzehnten mehr oder weniger stetig 
und deutlich rückläufig (Schaubild 7). Das Beispiel 
Frankreichs (Schaubilder 11 und 12) zeigt zunächst 
auch einen starken Anstieg der Getötetenzahlen ab 
den 1950er-Jahren. Die erste französische Unfall-
statistik weist für das Jahr 1954 die Zahl von 7.166 
Verkehrstoten aus. Bis 1969 hatte sich diese Zahl 
auf 14.664 mehr als verdoppelt, bis zum negativen 
Höhepunkt im Jahr 1972 stieg die Zahl auf 18.034. 
Diese Entwicklung rief schließlich auch die Regie-

Aussagekräftige Kurven
Viele Staaten (Typ A) hatten Ende der 60er und Anfang der 70er 
Jahre ihre Höchststände bei den Verkehrstoten und seitdem einen 
kontinuierlich fallenden Trend. Andere Staaten (Typ B) erreichten 
den Höchststand erst in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Seitdem 
liegt auch dort ein fallender Trend vor. Einzelne Staaten (Typ C) 
hatten nach dem Höchststand Anfang der 70er ein „Zwischenhoch“ 
in den 90ern.

8

Quelle: IRTAD 
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9  Tragische Rekorde
Historische Getötete-Höchststände 
in ausgewählten Staaten der EU.  

Land Jahr Getötete Typ

Belgien 1972 3.101 A

Dänemark 1971 1.213 A

Deutschland 1970 21.332 A

Finnland 1972 1.156 A

Frankreich 1972 18.113 A

Griechenland 1995 2.411 B

Irland 1972 640 A

Island 1977 37 C

Italien 1972 11.964 A 

Luxemburg 1970 132 A 

Niederlande 1972 3.264 A

Norwegen 1970 560 A 

Österreich 1972 3.027 A

Polen 1991 7.901 B

Portugal 1975 3.372 C

Schweden 1965 1.313 A

Schweiz 1971 1720 A

Slowenien 1979 735 A

Spanien 1989 9.344 B

Tschech. Rep. 1971 1.988 C

Ungarn 1990 2.432 B

Ver. Königreich 1965 8.143 A
Datenquelle: IRTAD

Überschätzte Gefahr 
Pro Milliarde Fahrzeugkilometer sind Transporter bis 3,5 Tonnen deutlich seltener an Unfällen beteiligt als Pkw.

10

Datenquellen: Statistisches Bundesamt, KBA und DEKRA
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rung auf den Plan, die eigens einen De-
legierten berief, um das neu geschaffene 
„Interministerielle Komitee für Straßen-
verkehrssicherheit“ zu organisieren und zu 
koordinieren.

1973 wurden dann in Frankreich erst-
mals Geschwindigkeitsbeschränkungen 
auf Landstraßen und Autobahnen sowie 
– außerhalb geschlossener Ortschaften – 
die Gurtpflicht auf den Vordersitzen ein-
geführt. Die Zahl der Verkehrstoten ver-
ringerte sich daraufhin zwischen 1972 
und 1975 auf 14.166 – ein Rückgang von 
über 20 Prozent in drei Jahren. Anschlie-
ßend ging es zwar nicht in diesem Tem-
po, aber dennoch kontinuierlich positiv 
weiter.

1979 kam in Frankreich die generelle 
Gurtpflicht auf den Vordersitzen für alle 
Straßen, 1980 die Helmpflicht für Kraft-
radfahrer. Im Januar 1986 wurde die tech-
nische Überprüfung beim Verkauf von 
Autos, die älter als fünf Jahre sind, ge-
setzlich vorgeschrieben. Spürbar verbes-
serte sich darüber hinaus der technische 
Zustand der im Verkehr befindlichen 
Fahrzeuge durch die Einführung der ob-
ligatorischen Contrôle Technique im Jahr 
1992. In zahlreichen Baugruppen sank 
anschließend die Mängelquote um 50 
Prozent und mehr. Im Gegensatz etwa  zu 
Deutschland gibt es in Frankwreich al-
lerdings noch keine Hauptuntersuchung 
von Motorrädern. Einschneidend war 
in der weiteren Folge vor allem noch die 
im Dezember 2002 erfolgte Einführung 
der automationsunterstützten Verkehrs-
überwachung CSA (= Contrôle sanction 
automatisé) zur besseren Kontrolle und 
Bestrafung von Geschwindigkeitsüber-

Die Sicherheit auf unseren Straßen zu ver­
bessern, um die Anzahl der Unfälle und 
ihre Folgen erheblich zu reduzieren, ist seit 
2001 eine Priorität der Regierungen der 
Mitte-Rechts-Koalition in Italien. Zum Errei­
chen eines so ambitionierten Ziels ergriff 
die Regierung eine Vielzahl an Maßnah­
men inklusive rechtlicher Änderungen der 
Straßenverkehrsordnung, um die Koordi­
nation zwischen den verschiedenen Betei­
ligten zu verbessern und Schritte für infra­
strukturelle Eingriffe auf dem Straßen- und 
Autobahnnetz einzuleiten, damit dieses die 
höchsten Sicherheitsstandards erfüllt. Essen­
tiell war es auch, einen positiven Effekt auf 
die Sensibilität von Einzelpersonen, Famili­
en und Vereinigungen zu haben, wofür Me­
dienkampagnen als Kanal genutzt wurden.

Zweifellos stellt die Einführung des so 
genannten „Patente a punti“ (Punktesys­
tem für Führerscheine), das seit dem 1. Juli 
2003 in Kraft ist, einen wichtigen Wende­
punkt für die Straßensicherheit dar. Dabei 
handelt es sich um eine Abschreckungs­
maßnahme, da der Führerschein einge­
zogen wird, wenn man sein Punktekonto 
von anfangs 20 Punkten aufgebraucht hat. 
Dieser neue Mechanismus ist erwiesener­
maßen hocheffektiv und trug dazu bei, die 
Zahl der Verkehrsunfälle und die Zahl der 
Toten und Verletzten zu verringern.

Wir müssen nur die offiziellen Statistiken 
betrachten. Vom Höchststand, der im Jahr 
1972 erreicht war, als auf den Straßen 
Italiens über 11.000 Menschen ums Leben 
kamen, sank diese Zahl auf 4.090 Tote im 
Jahr 2010. Diese Zahl musste weiter ver­
ringert werden: Im Jahr 2013 kamen auf 
den Straßen und Autobahnen 3.400 Men­
schen ums Leben, etwa 52 Prozent weni­

ger als im Jahr 2001, gemäß den Bestim­
mungen der Europäischen Kommission.

„Patente a punti“ ist nur eine der Maß­
nahmen, die es der Regierung möglich 
gemacht haben, dieses Ergebnis zu erzie­
len. Zu diesen zählt außerdem die Reform 
der Straßenverkehrsordnung, die auf eine 
Initiative der Regierung hin im Jahr 2010 
verabschiedet wurde, als ich die Ehre hat­
te, das Verkehrsministerium zu leiten. Eine 
Reform, die Strenge mit Prävention kom­
binierte. Unter den eingeführten Maßnah­
men war besonders wichtig das Verbot 
für Fahranfänger, Fahrer unter 21 Jahren 
und Berufskraftfahrer, sich unter dem Ein­
fluss von Alkohol und Drogen ans Steu­
er zu setzen. Darüber hinaus wurden die 
neuen restriktiven Regelungen zur Nut­
zung von Kleinkraftfahrzeugen und die 
Überarbeitung des Punktesystems für den 
Führerschein umgesetzt, das nun strenger 
und effektiver ist. Auch die Aufnahme von 
Verkehrssicherheit als Pflichtfach in Schu­
len ist von nicht geringer Bedeutung – in 
der Gewissheit, dass ohne eine Erzie­
hung und ohne die Mitarbeit der Familien 
das Ziel von deutlich weniger oder sogar 
überhaupt keinen Verkehrstoten mehr nie­
mals zu erreichen sein wird.

Nicht unerwähnt bleiben darf schließ­
lich, dass im Programm des Ministeriums 
für Infrastruktur und Verkehr viele Eingriffe 
geplant und vor allem mit der „Anas“ (Ge­
samtstaatliche Autonome Straßenverwal­
tung) sowie der Autobahnorganisation ver­
einbart wurden, um das Straßennetz zu 
modernisieren. Etwa in der Form, die fort­
schrittlichsten Systeme für Straßensicherheit, 
Verkehrsüberwachung und Geschwindig­
keitskontrolle zur Verfügung zu stellen.

Altero Matteoli

Präsident der Kommission für Transport  
und Infrastruktur des italienischen Senats

Maßnahmenkataloge der Regierung Italiens zeigen große Wirkung

Unfallgeschehen



schreitungen. Zuvor hatte der damalige französi-
sche Präsident Jacques Chirac in seiner Antritts-
rede die Verkehrssicherheit zur obersten Priorität 
erklärt und die bisherige Abwicklung im Hinblick 
auf Kontrollen und Sanktionen als ineffektiv be-
zeichnet. Massiv wurden daraufhin landesweit die 
Straßen mit mobilen und ortsfesten automatisier-
ten Radarüberwachungsgeräten ausgestattet. Diese 
Maßnahme, die auch von einer breiten Informati-
onskampagne begleitet war, hat sicherlich ganz we-
sentlich zu einer verhalteneren und umsichtigeren 
Fahrweise vieler Verkehrsteilnehmer geführt. Al-
lein von 2002 bis 2004 sank die Zahl der Verkehrs-
toten um knapp 27 Prozent von 7.655 auf 5.593.

Auch in Italien (Schaubild 13) war ab den 1950er-
Jahren ein rapider Anstieg der Unfälle mit Perso-
nenschaden zu verzeichnen. Wie in Frankreich er-
reichte die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 1972 
einen historischen Höhepunkt: Bei knapp 200.000 
Straßenverkehrsunfällen kamen 11.078 Menschen 
ums Leben, mehr als 267.000 wurden verletzt. 3.434 
Getötete im Jahr 2013 bedeuten somit einen Rück-
gang um knapp 70 Prozent. In Spanien (Schaubild 
14) war der Höhepunkt erst weitaus später, nämlich 
im Jahr 1989 mit 9.344 Getöteten erreicht. 2013 wa-
ren es „nur“ noch 1.721.

WEITERHIN GROSSE ANSTRENGUNGEN 
ERFORDERLICH

Dass die Zahl der Getöteten und Verletzten vor 
allem in Europa seit vielen Jahren konstant nach 
unten geht, ist angesichts des stark zunehmen-
den Verkehrs und vor allem auch der zugelasse-
nen Fahrzeuge in der EU ein umso beeindrucken-
der Beweis für die vielen positiven Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit. Waren 1990 

Quelle: Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR)

Kräftige Abwärtsentwicklung
Von 2000 bis 2010 hat sich die Zahl der Verkehrstoten in Frankreich halbiert. Anschließend ging sie 
bis 2013 um weitere 18,5 Prozent nach unten. Vor allem Pkw-Insassen haben von dieser positiven 
Entwicklung profitiert. 

12

Vergleichbare Entwicklung
Italien zeigt wie viele andere Länder der EU bis in die 1970er-Jahre hinein einen starken Anstieg 
der Verkehrstoten.

13

Quellen: ISTAT, ACI

Negativrekord später aufgestellt
In Spanien kamen bis heute 1989 die meisten Verkehrsteilnehmer ums Leben.

14

Quelle: Dirección General de Tráfico

Quelle: Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR)

Positiver Trend in Frankreich
Maßnahmen unter anderem gegen überhöhte Geschwindigkeiten und Alkohol am Steuer haben auch auf den französischen Straßen für eine konstante Senkung  
der Verkehrsopferzahlen gesorgt.
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 Mofa/Moped
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Getötete nach  
Verkehrsmitteln:

1989 = 9.344 Getötete

1972 = 11.078 Getötete
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1974  
Einführung genereller 
Geschwindigkeitsbe-
schränkungen: 90 
km/h auf Landstraßen, 
110 km/h auf Schnell-
straßen und 130 km/h 
auf Autobahnen

1983  
Senkung der 
Promille-
grenze auf 
0,8 g/l 

1992 
Einführung 
der peri-
odischen 
Fahrzeug-
untersu-
chung

1995  
Senkung der 
Promillegrenze auf 
0,5 g/l

2004  
Neue Durchführungsverord-
nung zur Contrôle Technique 
schwerer Nutzfahrzeuge

2011  
Inkraftsetzung eines neuen 

Gesetzes (Loppsi 2) zur Straf-
verfolgung unter anderem 

von sicherheitsgefährdendem 
Verhalten im Straßenverkehr

2003  
Strafverschär-

fung für das 
Nichtanlegen von 
Sicherheitsgurten

1982  
Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf nasser Fahrbahn

1990  
50 km/h innerorts 1999  

Finanzielle 
Haftung des 
Fahrzeughalters

2003  
Einrichtung 
automatisierter 
Radaranlagen

2008  
Erste 
Begegnungs
zonen mit  
20 km/h

2012  
Erste Radaranla-
gen zur Messung 
der Durchschnitts-
geschwindigkeit

2013  
Neue Genera-
tion mobiler 
Radaranlagen

1970  
Verpflichtende 
Ausstattung 
neuer Fahrzeuge 
mit Drei-Punkt-
Gurten auf den 
Vordersitzen

1973  
Erste Geschwindigkeitsbeschränkungen: 

zunächst 100 km/h, dann 90 km/h 
auf Landstraßen und 120 km/h 
auf Autobahnen

1986  
Sofortiger 
Führerscheinentzug 
bei Trunkenheit im 
Straßenverkehr



Gemeinsam für sichere Straßen in Europa 

Highlights der Arbeit der EU-Kommission 2010 – 2014

• Der europäische Führerschein

Im Januar 2013 wurde der neue europäi­
sche Führerschein im Kreditkartenformat mit 
europaweit einheitlicher Gestaltung und ver­
besserten Sicherheitsmerkmalen eingeführt. 
Unter anderem erhöht er den Schutz der 
am stärksten gefährdeten Verkehrsteilneh­
mer, da die Altersgrenze für die leistungs­
stärksten Motorräder angehoben wurde.

• Verfolgung von Straßenverkehrs- 
delikten im Ausland

Seit November 2013 müssen die EU-Mit­
gliedstaaten – mit Ausnahme Dänemarks, 
Irlands und des Vereinigten Königreichs 
– die neue Richtlinie über die grenzüber­
schreitende Verfolgung von Verkehrsdelik­
ten anwenden. Das erleichtert die Durchset­
zung der Straßenverkehrsvorschriften, da 
die Polizeibehörden die Möglichkeit erhal­
ten, Informationen über Verkehrsverstöße 
mit anderen Mitgliedstaaten auszutauschen.

• Strengere Vorschriften für  
Fahrzeugprüfungen zum Schutz  
von Verkehrsteilnehmern

Im Jahr 2012 legte die Kommission einen 
Vorschlag zur Aktualisierung der Vorschrif­
ten über die regelmäßige technische Über­
wachung von Fahrzeugen, Unterwegskon­
trollen von Nutzfahrzeugen sowie über 
Kfz-Zulassungspapiere vor. Ziel war es,  
die Mindeststandards für Fahrzeugprüfun­
gen zu erhöhen, für einheitlichere Bedin­
gungen innerhalb des Binnenmarktes zu 
sorgen und die Zahl der durch unsichere 
Fahrzeuge bedingten Unfälle zu verrin­
gern. Das Paket wurde im März 2014 vom 
Europäischen Parlament verabschiedet.

• Einführung von eCall ab 2015

Mit dem Ziel, die Folgen schwerer Straßen­
verkehrsunfälle zu mildern, hat die Kom­
mission Vorschläge vorgelegt, nach denen 

Rettungsdienste bei schweren Unfällen spä­
testens ab Oktober 2015 über das in alle 
neuen Autos zu installierende System eCall 
(siehe Schaubild unten) automatisch verstän­
digt werden sollen. Nach dem Vorschlag 
sollen alle neuen Modelle von Pkw und 
leichten Nutzfahrzeugen mit dem 112-eCall-
System ausgestattet werden. Die Zeit bis 
zum Eintreffen der Rettungsdienste könnte 
sich bei Einführung des eCall-Systems Schät­
zungen zufolge in Städten um 40 Prozent 
und auf dem Land um 50 Prozent verkürzen.

• Sicherheitsmanagement  
für die Infrastruktur

Die Richtlinie über das Sicherheitsmanage­
ment für die Straßenverkehrsinfrastruktur 
sieht eine Reihe von Verfahren vor, mit de­
nen gewährleistet werden soll, dass bereits 
bei der Planung und dem Bau der Infra­
struktur auf ihre Sicherheit geachtet wird 
und anschließend regelmäßige Sicherheits­
prüfungen durchgeführt werden.

• Strategie zur Verringerung der Zahl 
schwerer Verletzungen im Straßenverkehr

Bisher wurde die Straßenverkehrssicherheit 
meist nur anhand der Zahl der Todesfälle 
beurteilt. Doch auf jedes Todesopfer im Stra­
ßenverkehr kommen zehn bis zwölf Unfälle 
mit schweren Verletzungen, die lebensver­
ändernde Folgen haben und zudem auch 
hohe sozioökonomische Kosten verursachen. 
Im Jahr 2013 hat die EU daher einen wich­
tigen Schritt unternommen, um die Zahl der 
Schwerverletzten zu verringern. Zunächst 
wurde dazu eine gemeinsame EU-weite De­
finition von Verletzungen festgelegt, um ver­
lässliche und vergleichbare Daten erheben 
zu können. Diese Daten wurden 2014 zum 
ersten Mal erhoben und sollen es ermögli­
chen, das Problem der Verletzungen zu ana­
lysieren und die wirksamsten Gegenmaßnah­
men zu bestimmen.

• Strategien und Maßnahmenpläne  
für die Straßenverkehrssicherheit

Die Kommission hat einen Erfahrungsaus­
tausch zwischen den Mitgliedstaaten ein­
geleitet, um die von nationalen Behörden 
bei der Durchführung nationaler Strategi­
en und Maßnahmenpläne gewonnenen 
Erkenntnisse hinsichtlich der Straßenver­
kehrssicherheit EU-weit nutzen zu können.

• Europäischer Tag der  
Straßenverkehrssicherheit

Die Kommission bietet den Akteuren im 
Bereich der Straßenverkehrssicherheit – 
Sachverständigen, politischen Entschei­
dungsträgern, Verbänden und Vereinen, 
der Industrie etc. – regelmäßig die Mög­
lichkeit, unter Berücksichtigung aller re­
levanten Perspektiven Meinungen und 
Kenntnisse darüber auszutauschen, wie 
die Arbeit an der Verkehrssicherheit weiter 
verbessert werden kann. 

• Europäische Charta für 
Straßenverkehrssicherheit und Daten  
zur Straßenverkehrssicherheit

Die von der Europäischen Kommission 
initiierte Europäische Charta für Straßen­
verkehrssicherheit ist die größte Plattform 
der Zivilgesellschaft in diesem Bereich. 
Bisher haben bereits mehr als 2.300 
öffentliche und private Einrichtungen die 
Charta unterzeichnet. Dazu haben sie 
Maßnahmen und Initiativen im Bereich 
der Straßenverkehrssicherheit umgesetzt, 
die sich an ihre Mitglieder, Mitarbeiter 
und die Zivilgesellschaft insgesamt rich­
ten. Zwei wichtige Plattformen für den 
Wissensaufbau sind darüber hinaus die 
Europäische Beobachtungsstelle für die 
Straßenverkehrssicherheit und die Daten­
bank „EU CARE“, über die Daten und In­
formationen zur Straßenverkehrssicherheit 
gesammelt und öffentlich zur Verfügung 
gestellt werden.

Rettungsleitstelle für eCall
Dem Disponenten in der Leitstelle werden der 
Ort des Unfalls auf einer Karte und die Daten aus 
dem Fahrzeug angezeigt. Das System baut eine 
Sprechverbindung in das Fahrzeug auf. 
Von hier wird der Rettungseinsatz veranlasst. 
Ebenso wird von hier die Verkehrsleitstelle über 
den Unfall informiert.

Legende
Daten	� Informationen aus dem Fahrzeug

	 Datenverbindung
	 Sprachverbindung

Genaue Bestimmung �der Fahrzeug
ortes über Satellitensignale.

eCall (Emergency Call)
Sofort nach dem Unfall sendet das 
Fahrzeug folgende Informationen 
an die Rettungsleitstelle: Zeit und 
Ort der Unfallfahrtrichtung,  
Anzahl der Insassen.
Anschließend wird eine Sprech­
verbindung zwischen Fahrzeug  
und Rettungsleitstelle aufgebaut.

Integriertes Rettungswesen
Im Notfall werden Fahrzeuge 
zum Unfallort entsandt (ggf. auch 
Feuerwehr und Polizei).

Daten

Daten

Informationen  
zum Rettungseinsatz

Verkehrs­
leitstelle

Verkehrs­
informationen

RETTUNGS­
EINSATZ

Satelliten für  
Positionsbestimmung

Mobil­
funknetz

Unfallgeschehen



•	In Deutschland ging die Zahl der 
Verkehrstoten seit 1984 um 84 
Prozent zurück.

•	EU senkt Zahl der Verkehrstoten 
seit 1991 um 65 Prozent.

•	Europaweit auffällig viele 
Höchststände der Getötetenzahlen 
in den 1970er-Jahren.

•	EU-weit einheitliches Bild seit 
Jahrzehnten: Innerorts passieren  
die meisten Unfälle, auf Landstra-
ßen ist die Zahl der Verkehrstoten 
am höchsten.

•	Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
Promille-Höchstgrenzen und Gurt
anlegepflicht waren wichtige Maß-
nahmen für mehr Verkehrssicherheit.

•	Transporter bis 3,5 Tonnen sind 
weder bei Unfällen mit Personen
schaden noch bei Unfällen mit 
Getöteten auffälliger als Pkw.

•	Strategisches Ziel der EU für 
die Verringerung der Zahl der 
Schwerverletzten im Straßenver-
kehr soll noch 2015 verabschie-
det werden.

Die Fakten in Kürze

Enorme Bandbreite
Unter allen Mitgliedsstaaten der EU hat Deutschland die größte Pkw-Flotte.
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Quelle: Eurostat 2013 

nach Angaben des europäischen Automobilher-
stellerverbandes ACEA knapp 180 Millionen 
Fahrzeuge auf Europas Straßen unterwegs, stieg 
deren Zahl bis 2011 auf rund 265 Millionen an 
(Schaubild 17). Tendenz: vorerst weiter steigend. 
Beispiel Deutschland: Das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur geht in 
seiner „Verkehrsprognose 2030“ davon aus, dass 
der motorisierte Personenverkehr bis 2030 gegen-
über 2010 um zehn Prozent wachsen wird, der 
Straßengüterverkehr sogar um 39 Prozent.

Um bis zum Jahr 2020 die von der EU ange-
strebte nochmalige Halbierung der Zahl der jähr-
lichen Verkehrstoten gegenüber dem Jahr 2010 zu 
erreichen, werden also weiterhin große Anstren-
gungen aller Beteiligten erforderlich sein. Bedeu-
tende Potenziale liegen zweifelsohne in der Fahr-
zeugtechnik. Aber auch die Infrastruktur und 
der Straßenbau, die Gesetzgebung und die Ver-
kehrsüberwachung, das Rettungswesen, die Ver-
kehrserziehung und weitere Maßnahmen im Be-
reich der Prävention müssen weiterhin Beiträge 
leisten. Allesamt Themen, die in den folgenden 
Kapiteln näher beleuchtet werden.

Das Flottenalter differiert in der EU sehr stark
Die Fahrzeuge in Estland sind mit durchschnittlich 12 Jahren fast doppelt so alt wie in Irland mit knapp über 6 Jahren.
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Kontinuierlicher Anstieg
Sowohl bei den Pkw als auch im gewerblichen Güterverkehr nimmt EU-weit die Zahl der Fahrzeuge 
seit Jahren zu.
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 Pkw       Nutzfahrzeuge

Quelle: ANFAC, ACEA 2012 

Quelle: Eurostat 2013 

Estl
and

 

Fin
nla

nd 

Slo
wake

i 

Griec
hen

lan
d 

Por
tug

al 

Sch
wede

n EU

Deut
sch

lan
d 

Fra
nkr

eich
Bel

gie
n 

Öster
reic

h 

Ver
. Kö

nig
reic

h
Irla

nd 

12

8

4

0

250

200

150

100

50

0
1990 1995 2000 2005 2010 2011

 % = Anteil in Prozent

17,7 %
15,3 %

13,2 %
12,1 %

9,2 %
7,5 %

3,2 %
2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %

12,0 11,9 11,5 
10,7 10,1 9,8 

8,3 8,3 8,2 8,0 7,5 7,3 
6,3 



Fahrzeuggenerationen im Vergleich
Beispiel 1

FRONTALKOLLISION LKW – PKW
Unfallhergang:
Ein Pkw befuhr innerorts am Tag bei sonnigem 
Wetter eine langgezogene Linkskurve. Nach der 
Linkskurve wurde das Fahrzeug aus unbekannten 
Gründen auf die Gegenfahrbahn gelenkt, wo es mit 
einem entgegenkommenden Lastzug zusammen­
stieß.

Trotz der vom Fahrer des Lastzuges eingeleiteten 
Vollbremsung kam es zur Kollision mit der linken 
Front des Pkw. Dieser geriet unter den Lkw und 
wurde anschließend etwa 25 m entgegen der ur­
sprünglichen Fahrtrichtung zurückgeschleudert.

Fahrzeuge:

Unfallverursacher Unfallbeteiligter

VW Golf III Lkw: MAN 17.232 (M06), 
Anhänger: Kässbohrer 
V14 L

Erstzulassung 1992 1989/1989

Kollisions­
geschwindigkeit

35 km/h 45 km/h

Masse 1.155 kg 16.175 kg

Unfallfolgen:

Unfallverursacher Unfallbeteiligter

besetzt mit 2 Personen 1 Person

Verletzungen Fahrerin getötet 
(Schädelhirntrauma 
und Brustverletzun­
gen), Beifahrerin 
schwer verletzt (Kopf­
verletzungen und 
Brustverletzungen)

Fahrer leicht verletzt 
(Prellung rechtes Knie)

Ursache/Problem:
Die Ursache für das Abkommen in den Gegenver­
kehr ließ sich nicht klären. Sowohl Ablenkung als 
auch körperliche Ausfallerscheinungen können die 
Ursache gewesen sein. Der Pkw wurde auf etwai­
ge unfallursächliche technische Mängel untersucht. 
Es lagen keine derartigen Mängel vor.

Da sich die für die Energieaufnahme wichtigen 
Längsträger des Golfs nicht an Strukturen des 
Lkws abstützen konnten, blieb die Knautschzone 
wirkungslos. Der Pkw schob sich unter den Lkw, 
was zu massivsten Deformationen der Fahrgast­
zelle führte.

1  Endlage der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge
2  �Massive Beschädigungen des Pkws im oberen Bereich des Motorraums und der Fahrgastzelle. Durch 

die mangelnde Kompatibilität zum Lkw sind der untere Bereich des Motorraums und das Vorderrad 
kaum betroffen. Die Knautschzone konnte nicht wirken.

3  Beschädigungen am Lkw

1

2

3

Unfallbeispiele / Crashtests



Beispiel 2

CRASHTEST LKW – PKW
Crashtest:
Im Crashtest kollidierten ein Sattelzug und ein 
Pkw frontal miteinander. Die Sattelzugmaschine 
war mit einem innovativen energieabsorbierenden 
Frontunterfahrschutz ausgestattet. Die Knautsch­
zone des Pkws konnte optimal wirken, da sich alle 
relevanten Fahrzeugfrontstrukturen am Unter­
fahrschutz abstützen konnten. Zusätzlich wurde 
auch vom Unterfahrschutz Energie abgebaut. Ein 
Auffahren des Sattelzugs auf den Pkw wurde effek­
tiv verhindert, die Insassenbelastungen blieben im 
unkritischen Bereich.

Fahrzeuge: 

Pkw Lkw

VW Golf IV MAN TGA

Erstzulassung 2000 2000

Kollisionsgeschwindigkeit 21 km/h 43 km/h

Masse 1.378 kg 15.150 kg

Crash-Ergebnis:
Der im Versuch getestete energieabsorbierende 
Frontunterfahrschutz zeigte hervorragende Ergeb­
nisse. Das Schutzpotenzial reichte weit über das ge­
setzlich vorgeschriebene hinaus. Die immer wieder 
auch von DEKRA angeprangerten enormen Risi­
ken und großen Opferzahlen bei Kollisionen ohne 
Frontunterfahrschutz veranlassten das Europäi­
sche Parlament, solche Schutzsysteme ab 2003 mit 
der Richtlinie 2000/40/EG für alle neuen Nutzfahr­
zeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr 
als 3,5 t europaweit vorzuschreiben.

Die Messwerte des Fahrer-Dummys im Lkw lie­
ßen kein Verletzungsrisiko erkennen, die Wer­
te von Fahrer und Beifahrerdummy im Pkw lagen 
deutlich unterhalb der für Crashtests festgelegten 
Grenzwerte. Das Verletzungsrisiko kann als gering 
eingestuft werden.

1

2

3

4

1  Der Pkw kann sich beim Crash am Lkw abstützen, die Knautschzone entfaltet ihre volle Wirkung.
2  Durch die Energieaufnahme bei beiden Fahrzeugen wird der Pkw nicht zurückgeschleudert.
3  Die Fahrgastzelle des Pkw bleibt stabil, das Verletzungsrisiko für angeschnallte Insassen ist sehr gering.
4  Das Sicherheitskonzept des Pkw hat effektiv gearbeitet.
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Beispiel 3

KREUZUNGSKOLLISION DAMALS
Crashtest:
Im Crashtest fuhr ein älterer Ford Fiesta mit einer 
Kollisionsgeschwindigkeit von 50 km/h im rechten 
Winkel in die Seite eines Mazda 626. Durch die – 
bei damaligen Fahrzeugen typische – sehr weiche 
Auslegung der Seitenstruktur kam es zu einem sehr 
tiefen Eindringen des Ford in die Fahrgastzelle des 
Mazda. Durch das Nachgeben der Seitenstruktur 
des Mazda wurde der Fiesta im Frontbereich nur 
geringfügig beschädigt, der größte Teil des Ener­
gieabbaus erfolgte durch den Mazda. 

Fahrzeuge: 

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2

Ford Fiesta Mazda 626

Erstzulassung 1987 1983

Kollisionsgeschwindigkeit 50 km/h 0 km/h

Masse 869 kg 1.060 kg

Crash-Ergebnis:
Angeschnallte Insassen des Ford Fiesta hätten bei 
diesem Unfall nur ein vergleichsweise geringes 
Verletzungsrisiko gehabt. Durch die weiche Sei­
tenstruktur des Mazda 626 wurde der Ford lang­
sam verzögert, was die Belastungswerte gering hält. 
Ein völlig anderes Bild ergab sich für Insassen des 
Mazda. Die Dummymesswerte zeigten hier er­
schreckend hohe Werte. Die gemessenen Becken-, 
Brust- und Halsbelastungswerte lassen bei einem 
vergleichbaren Realunfall lebensbedrohliche Ver­
letzungen erwarten. Dem Baujahr entsprechend 
waren die Fahrzeuge nicht mit Airbags ausgestat­
tet. Die B-Säule drang tief in die Fahrgastzelle ein.

1  Tiefes Eindringen des grünen Ford Fiesta in die Fahrgastzelle des orangefarbenen Mazda 626
2  Geringe Belastungen des Ford-Insassen, lebensbedrohliche Belastungen für den Mazda-Insassen
3  Beschädigungen der beiden Crashfahrzeuge

Unfallbeispiele / Crashtests
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Beispiel 4

KREUZUNGSKOLLISION HEUTE
Crashtest:
Im Crashversuch wurde die identische Konstellati­
on wie im nebenstehend beschriebenen Crash ge­
wählt, wobei aktuelle Fahrzeuge verwendet wur­
den. Durch die sehr stabile Fahrgastzelle des Mazda 
6 kam es nur zu einem geringfügigen Eindringen 
des anprallenden Ford Fiesta. Gleichzeitig wirk­
te die auf Partnerschutz ausgelegte Frontstruktur 
des Fiesta und baute Energie ab. Der Frontbereich 
wurde dadurch zwar stärker deformiert als beim 
vergleichbaren älteren Modell, die Insassen beider 
Fahrzeuge wären aber optimal geschützt. 

Fahrzeuge: 

Fahrzeug 1 Fahrzeug 2

Ford Fiesta Mazda 6

Erstzulassung 2009 2009

Kollisionsgeschwindigkeit 50 km/h 0 km/h

Masse 1.110 kg 1.458 kg

Crash-Ergebnis:
Trotz der deutlich größeren Massen der beiden 
Fahrzeuge und der damit viel höheren Crashener­
gie war das Verletzungsrisiko in beiden beteilig­
ten Fahrzeugen deutlich geringer als im Crash 
der beiden älteren Fahrzeuge. Das Zusammen­
spiel optimierter Rückhaltesysteme – beide Fahr­
zeuge waren neben Sicherheitsgurt und Gurtstraf­
fer mit effektiven Airbag-Systemen ausgestattet –, 
hochfester Strukturen im Bereich der Fahrgastzel­
len und wirkungsvoller Knautschzonen stellte hier 
eindrucksvoll das Sicherheitspotenzial moderner 
Fahrzeuge unter Beweis. Alle gemessenen Dum­
my-Belastungswerte lagen deutlich unterhalb der 
Grenzwerte. Bei keinem der Insassen wären, ein 
angelegter Sicherheitsgurt vorausgesetzt, schwere 
Verletzungen zu erwarten gewesen.

1  Kollision des neueren Fiesta mit dem Mazda 6
2  �Ausgelöste Seitenairbags sowie stabil bleibende 

Schweller und B-Säule schützen  
den Mazda-Insassen optimal.

3  �Die starken Deformationen an der Front des 
Fiesta sorgen für geringere Insassenverzöge-
rungen und damit geringere Belastungen.
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Beispiel 5

GEGENVERKEHRSKOLLISION DAMALS
Unfallhergang:
Wegen überhöhter Geschwindigkeit geriet der Fah­
rer eines BMW E12 (525) beim Befahren einer lang­
gezogenen Rechtskurve auf den Fahrstreifen des 
Gegenverkehrs. Hier kam es zur frontalen Kollisi­
on mit einem entgegenkommenden Opel Ascona 
B. Die Überdeckung lag bei beiden Fahrzeugen bei 
etwa der Hälfte der Fahrzeugfront. Beide Fahrzeuge 
wurden aufgrund der Wucht der Kollision um meh­
rere Meter zurückgeschleudert.

Bei der technischen Untersuchung des BMW wur­
den erhebliche Mängel an der Bremsanlage festge­
stellt, die jedoch nicht als unfallursächlich eingestuft 
wurden. Die Fahrerin des entgegenkommenden 
Opel leitete vor der Kollision eine Vollbremsung ein.

Fahrzeuge: 

Unfallverursacher Unfallbeteiligter

BMW E12 Opel Ascona B

Erstzulassung 1974 1979

Kollisionsgeschwindigkeit 110 – 115 km/h 30 – 35 km/h

Masse 1.400 kg 1.000 kg

Unfallfolgen:

Unfallverursacher Unfallbeteiligter

besetzt mit 1 Person 1 Person

Verletzungen Multiple lebensbedroh­
liche Verletzungen am 
gesamten Körper, von der 
Feuerwehr aus Einklemm­
situation befreit

Fahrerin an 
der Unfallstelle 
verstorben

Ursache/Problem:
Die Beschädigungen an diesem Fahrzeug führten 
zur wesentlichen Verformung der Fahrgastzelle. 
Um Insassen bei einem Unfall zu schützen, muss 
die Fahrgastzelle eine möglichst hohe Steifigkeit 
aufweisen. Dies sichert einen ausreichenden Über­
lebensraum. Fahrzeugteile des Unfallgegners sollen 
nicht in diesen Raum eindringen, damit die passi­
ven Sicherheitselement (Gurt, Sicherheitslenksäu­
le, bei aktuellen Fahrzeugen Airbags) ihre Wirkung 
voll entfalten können. 

Bei beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen war die ma­
ximale Energieaufnahme der betroffenen Frontbe­
reiche überschritten, sodass es zu einem Kollabieren 
der Fahrgastzellen kam.

1  �Fast vollständig zusammengedrückte Fahrgastzelle des BMW im  
Bereich des Fahrerplatzes, aufgestellte und eingedrungene Lenksäule

2  �Karosserieverformung des Opel vorne linkes bis in den Innenraum
3  �Unfallschäden am linken Vorderrad
4  �Verschleiß an den Radbremsen
5  �Nach links verzogener Fahrzeugvorbau

Unfallbeispiele / Crashtests



Beispiel 6

POTENZIAL HEUTIGER AKTIVER  
UND PASSIVER SICHERHEIT
Crashtest:
Um das Nutzenpotenzial moderner fahrzeugseiti­
ger Sicherheitssysteme aufzuzeigen, wurden zwei 
baugleiche BMW-Modelle aktueller Baureihe ge­
crasht. Eines der Fahrzeuge war dabei mit einem 
aktivierten automatischen Notbremssystem aus­
gerüstet. Der Anprall erfolgte jeweils gegen einen 
Crashblock, dem ein sogenanntes Deformations­
element zur Simulation eines gegnerischen Fahr­
zeugs vorgebaut war. Die Anprallkonstellation 
wurde analog zu der des EuroNCAP Verbraucher­
schutz-Tests gewählt.

Fahrzeuge:

BMW 530d BMW 530d mit 
Notbremsassistent

Baujahr 2010 2010

Ausgangsgeschwindigkeit 64 km/h 64 km/h

Kollisionsgeschwindigkeit 64 km/h 40,4 km/h

Überdeckung 40 % der 
Fahrzeugfront

40 % der 
Fahrzeugfront

Masse 2.264 kg 2.264 kg

Crash-Ergebnis:
Durch die effektiv arbeitende Knautschzone in 
Kombination mit den Rückhaltesystemen resul­
tierte aus dem Anprall mit 64 km/h nur ein gerin­
ges Verletzungsrisiko für die Insassen. Im zwei­
ten Versuch erkannte die Sensorik des Fahrzeugs 
die Unvermeidbarkeit der Kollision und leitete au­
tomatisch eine Vollbremsung ein. Die Anprallge­
schwindigkeit wurde so auf ca. 40 km/h reduziert. 
Die kinetische Energie wurde damit um 60 % ver­
ringert. Die Beschädigungen am Fahrzeug fielen 
deutlich geringer aus, das ohnehin geringe Verlet­
zungsrisiko wurde minimiert.

Da die Fahrzeuge mit e-Call ausgerüstet waren, 
wurden automatisch Notrufe zur BMW Notrufzen­
trale abgesetzt. Alle relevanten Orts- und Fahr­
zeugdaten sowie die Angabe der ausgelösten Air­
bags und der belegten Sitzplätze wurden korrekt 
übermittelt.

 

1

2

3

4

5

1  �Beschädigung des mit 64 km/h gecrashten Fahrzeugs
2  �Anprall mit 40,4 km/h gegen den Crashblock
3  �Vergleich der unterschiedlichen resultierenden Beschädigungen
4+5  �Von e-Call wurde automatisch ein Notruf mit allen relevanten Orts- und Fahrzeugdaten abgesetzt.
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Das Fehlverhalten von Fahrzeugführern ist nach wie vor die häufigste Unfallursache. Neben nicht 
angepasster Geschwindigkeit, riskanten Überholvorgängen oder Vorfahrtmissachtung passieren 
viele Unfälle auch durch Fahren unter Alkoholeinfluss. Für Letzteres könnte der Einsatz so genannter 
Alkohol-Interlocks Abhilfe schaffen. Auch öffentlichkeitswirksame Kampagnen und nicht zuletzt die 
konsequente Weiterentwicklung des Fahrerlaubniswesens sind wichtige Beiträge zu mehr Sicherheit.

Mehr Verantwortungsbewusstsein am Steuer!

In einem so komplexen System wie dem Straßenver-
kehr, das stetigen Veränderungen unterliegt, sind 

die aufeinander abgestimmten Handlungen der ver-
schiedenen Verkehrsteilnehmer ganz entscheidend. 
Hier gilt es daher auch in hohem Maße anzusetzen, 
um die Zahl der Unfälle mit all ihren Folgen zu sen-
ken. Mit welchem Verkehrsmittel sie auch passieren: 
Unfälle im Straßenverkehr können immer mehrere 
Ursachen haben – allen voran zu hohe Geschwindig-

keit, Unachtsamkeit oder Alkoholkonsum, nicht zu 
vergessen die äußeren Bedingungen und eventuelle 
technische Fahrzeugmängel.

Schaut man sich das Jahr 2013 in Deutschland ge-
nauer an, so wurden bei den 291.105 Unfällen mit 
Personenschaden insgesamt 407.217 Unfallursachen 
statistisch erfasst. Die häufigste Unfallursache (circa 
86 Prozent) stellte das Fehlverhalten von Fahrzeug-

Faktor Mensch

1910 Hugo 
Münsterberg 
entwickelte Be-
rufseignungstest 
für Straßenbahn-
anwärter

 später auch 
Eignungsunter-
suchungen für 
Kraftfahrer durch 
das Militär

1915 Erster 
Fahrsimulator 
in Deutschland 
zur Auswahl 
von Militär-
kraftfahrern

1917 Einrichtung 
psychotechnischer 
Laboratorien durch 
die Eisenbahn und 
lokale Behörden in 
Berlin und Dresden

 Eignungsprüfung 
für Straßenbahn-
fahrer in Hamburg 
eingeführt

1925 Publikation des 
ersten Handbuches zur 
Verkehrspsychologie 
von Giese

 Gründung der 
Deutschen Verkehrs-
sicherheitswacht zur 
Verbesserung der 
Fahrerausbildung 
(Geburtsstunde der 
Verkehrserziehung)

1937 Erste 
Ansätze zur 
Nachschulung 
auffälliger 
Fahrer (zum 
Beispiel von 
Hallbauer)

nach 1945 
Schwerpunktmä-
ßige Begutach-
tung von kriegs-
geschädigten 
Kraftfahrern 
und Prüfung von 
Kompensations-
möglichkeiten

1951 Grün-
dung der ersten 
medizinisch-
psychologischen 
Untersuchungs-
stellen
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Mehr Verantwortungsbewusstsein am Steuer! führern dar, weitere knapp 3,7 Prozent entfielen auf 
Fehlverhalten von Fußgängern. Andere Ursachen, 
zu denen neben der Witterung und den Straßenver-
hältnissen auch Hindernisse wie zum Beispiel Wild 
auf der Fahrbahn zählen, hatten einen Anteil von 
circa zehn Prozent an den erfassten Unfallursachen. 
Auch wenn in die jeweilige Statistik nur die ersten 
Einschätzungen der Polizei innerhalb einer Woche 
nach dem Unfallgeschehen einfließen, so zeigt der 
hohe Anteil des menschlichen Fehlverhaltens durch-
aus, welch großes Risiko von den Fahrzeugführern 
ausgehen kann.

ALKOHOL IM STRASSENVERKEHR

Ein Beispiel für menschliches Fehlverhalten im Stra-
ßenverkehr ist die verantwortungslose Bereitschaft, 
sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer zu setzen. Tat-

sache ist: Alkohol hat immer eine körperliche Wir-
kung, wobei diese bei jedem Menschen unterschied-
lich ausfallen kann. Sie hängt unter anderem von 
Faktoren wie der Blutalkoholkonzentration, der kör-
perlichen Verfassung, der Alkoholgewöhnung oder 
der Magenfüllung ab. Es lässt sich aber zusammen-
fassen, dass schon ab 0,2 Promille erste Ausfaller-
scheinungen zu verzeichnen sind. Ab 0,6 Promille 
ist bei den meisten Menschen die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigt. Bei einer Blutalkoholkonzentration 
von 1,1 Promille lassen sich bei nahezu jedem Men-
schen, der in gesellschaftsüblichem Maße Alkohol 
konsumiert, Ausfallerscheinungen nachweisen (Ger-
chow, 2005).

Alkohol wirkt direkt auf das Gehirn und führt 
unter anderem zu Beeinträchtigungen der Wahr-
nehmung, der Reaktionsgeschwindigkeit, der Auf-
merksamkeit und des logischen Denkens. Das zeigt 
sich auch in den Ergebnissen einer von Reimann et 
al. (2014) durchgeführten Analyse von 129 internati-
onalen Studien zu alkoholinduzierten Beeinträchti-
gungen. Danach traten 97 Prozent der in den analy-
sierten Studien nachgewiesenen Beeinträchtigungen 
schon bei einer Blutalkoholkonzentration von bis zu 
1,1 Promille auf.

Eine alkoholisierte Person erlebt zwar auch „ange-
nehme“ Effekte wie Enthemmung und Kontaktfreu-
digkeit. Dabei wird aber nicht erfasst, dass gleich-
zeitig bestimmte Informationen aus der Umwelt 
gedämpft oder gefiltert wahrgenommen werden. 
Eine realistische Einschätzung der Situation ist ei-
ner alkoholisierten Person nicht mehr möglich (Lin-
denmeyer, 2010). Dies führt zur im Straßenverkehr 
besonders gefährlichen Selbstüberschätzung und zu 
riskanten Verhaltensweisen, die häufig in Unfällen 
münden. Eine komplexe Tätigkeit wie die Teilnahme 
am Straßenverkehr, bei der der Mensch schon unter 
normalen Umständen überfordert sein kann, ist im 
alkoholisierten Zustand nicht mehr fehlerfrei auszu-
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1973 1. Auflage 
des Gutachtens 
„Krankheit und 
Kraftverkehr“

ca. 1975 Ein-
führung von 
Nachschulungs-
kursen für auffäl-
lige Kraftfahrer 
(Rehabilitations
ansatz)

1982 „Richtlinie 
für die Prüfung der 
körperlichen und 
geistigen Eignung 
von Fahrerlaub-
nisbewerbern und 
-inhabern“ (Eig-
nungsrichtlinie) 
des Bundesver-
kehrsministeriums

1995 „Psycholo-
gische Gutachten 
Kraftfahreignung“ 
von Kroj: Entwick-
lung des psycho-
logischen Teils der 
Fahreignungsbe-
gutachtung ana-
log den medizini-
schen Kriterien

1998/99 Erstmalige 
Verankerung der Ver-
kehrspsychologie in 
ein Gesetzgebungs- 
und Verordnungsver-
fahren. Gemeint sind 
damit das Straßen-
verkehrsgesetz und 
die Fahrerlaubnisver-
ordnung.

2000 „Be-
gutachtungs-
Leitlinien zur 
Kraftfahrer-
eignung“ von 
Medizinern 
und Psycholo-
gen gemein-
sam entwickelt

2005 1. Auflage der 
„Beurteilungskriterien“: 
Übersicht über alle 
Kriterien und Indika-
toren im Rahmen der 
Fahreignungsbegut-
achtung unterteilt nach 
behördlichem Anlass 
(Alkohol, Drogen, Ver-
kehrsauffälligkeiten)

 Auch Beifahrer tragen nicht 
selten durch ihr Fehlverhalten 
zu gefährlichen Situationen oder 
sogar zu Unfällen im Straßen­
verkehr bei.



führen. Dies zeigt sich deutlich an der Zahl alkohol-
bedingter Unfälle im Straßenverkehr.

JEDER ELFTE VERKEHRSTOTE  
BEI ALKOHOLUNFALL

In den Analysen des Statistischen Bundesamtes wer-
den unter Alkoholunfällen im Straßenverkehr dieje-
nigen Unfälle verstanden, bei denen mindestens ein 
Unfallbeteiligter unter Alkoholeinfluss gestanden 
hat. Gleichzeitig wird seitens des Statistischen Bun-
desamtes angemerkt, dass man von einer nicht er-
fassten Dunkelziffer ausgehen muss, da nicht immer 
bei allen Unfallbeteiligten eine Alkoholisierung er-
fasst wird. Bei unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmern 
kann eine Alkoholisierung in der Regel nicht ermit-
telt werden. Häufig werden auch Alleinunfälle, bei 
denen niemand außer dem – möglicherweise unter 
Alkoholeinfluss stehenden – Fahrer selbst beteiligt 
war, der Polizei gar nicht gemeldet.

Von den rund 2,4 Millionen in Deutschland poli-
zeilich aufgenommenen Unfällen im Jahr 2013 wur-
de bei knapp 40.000 Unfällen ein Alkoholeinfluss 
bei mindestens einem Beteiligten verzeichnet. Dabei 
handelte es sich in 58,3 Prozent der Fälle um Pkw-
Fahrer und in 24,3 Prozent der Fälle um Fahrrad-
fahrer. Etwa jeder elfte im Straßenverkehr Getöte-
te verstarb an den Folgen eines Alkoholunfalls (314 
von insgesamt 3.339 Getöteten = 9,4 Prozent). Unfäl-
le unter Alkoholeinfluss sind von besonderer Schwe-
re gekennzeichnet: Bei allen Unfällen mit Personen-
schaden waren je 1.000 Unfälle 11 Getötete und 220 
Schwerverletzte zu verzeichnen, wohingegen bei 
Alkoholunfällen 22 Getötete und 346 Schwerverletz-
te auf 1.000 Unfälle kamen.

Die Mehrzahl der alkoholbedingten Unfälle (etwa 
66 Prozent) ereignete sich innerhalb von Ortschaf-
ten, gefolgt von Landstraßen mit knapp 30 Prozent. 
Auffällig bei der Art des Unfalls war, dass es sich bei 
Alkoholunfällen häufiger um Fahrunfälle handelte, 
bei denen der Fahrer die Kontrolle über das Fahr-
zeug verlor, wohingegen so genannte „Abbiege“- oder 
„Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle“ mit 12 Prozent einen 
geringeren Teil einnahmen als im Durchschnitt, bei 
dem diese Unfallart 36 Prozent ausmachte. Daraus 
ist zu folgern, dass alkoholisierte Fahrer bei bekann-
ten Gefahrenstellen wie Kreuzungen offensichtlich 
besonders vorsichtig sind, sich jedoch auf Strecken 
ohne sichtbare Gefahr eher überschätzen.

Hinsichtlich Alter und Geschlecht der alkoholisier-
ten Unfallbeteiligten lässt sich ein eindeutiger Trend 
feststellen: Sie sind in der Tendenz jung und männ-
lich. 21,9 Prozent waren zwischen 18 und 24 Jahre alt, 
weitere 24,4 Prozent zwischen 25 und 34. Mit knapp 

Faktor Mensch

 Alkoholkontrollen 
sind wichtig und sollten 
verstärkt stattfinden.

Alkoholisiert unterwegs
In Deutschland wurde 2013 bei Unfällen mit Personenschaden besonders häufig Alkoholeinfluss bei den 45- bis 64-jährigen Mofa-/Mopedfahrern festgestellt. In den mittleren Altersgruppen 
fielen auch alkoholisierte Fahrradfahrer negativ auf.
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Quelle: Statistisches Bundesamt
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13 Prozent der alkoholisierten Unfallbeteiligten ma-
chen Frauen nur einen geringen Anteil aus.

HOHE BLUTALKOHOLKONZENTRATION 
VERVIELFACHT DAS UNFALLRISIKO

Zu denken sollten vor allem auch folgende Zah-
len geben: 70,6 Prozent der Pkw-Fahrer, die unter 
Alkoholeinfluss an einem Unfall mit Personenscha-
den beteiligt waren, hatten zum Zeitpunkt der Blut-
entnahme einen Blutalkoholwert (BAK) von min-
destens 1,1 Promille. Im Sinne der Rechtsprechung 
waren sie also absolut fahruntüchtig. Etwa jeder 
fünfte der alkoholisierten Pkw-Fahrer hatte sogar 
einen Alkoholgehalt von mehr als 2,0 Promille im 
Blut. Die festgestellten BAK-Werte differieren auch 
nach dem Alter: So hatten „nur“ 11,2 Prozent der 18- 
bis 24-jährigen alkoholisierten Pkw-Fahrer einen 
Blutalkoholwert von mindestens 2,0 Promille, bei 
den 45- bis 54-jährigen alkoholisierten unfallbetei-
ligten Pkw-Fahrern waren es 33 Prozent.

Die verheerende Wirkung des Alkohols auf die 
Leistungsfähigkeit und somit auch auf die Verkehrs-
sicherheit zeigt sich in den Berechnungen zum Un-
fallrisiko in Abhängigkeit vom Ausmaß der Alko-
holisierung. So wurde beispielsweise im Rahmen des 
EU-Projektes DRUID (Driving under the Influence of 
Drugs, Alcohol and Medicines) das Risiko einer Ver-
letzung von Fahrern in Abhängigkeit von der Blutal-
koholkonzentration anhand der Daten aus Belgien, 
Dänemark, Litauen und den Niederlanden berech-
net. Im Ergebnis zeigte sich, dass bei einer Blutalko-
holkonzentration von 0,5 bis 0,8 Promille ein circa 
3,5-fach erhöhtes Risiko besteht. Mit einer Erhöhung 
der Blutalkoholkonzentration auf bis zu 1,2 Promil-
le steigt das Verletzungsrisiko auf das 13-fache. Ober-
halb von 1,2 Promille wurde ein 60-fach erhöhtes 
Risiko berechnet (Hargutt, Krüger & Knoche, 2011).

Im Rahmen dieser DRUID-Studie wurde eben-
falls das Risiko, bei einem Straßenverkehrsun-
fall tödlich zu verunglücken, ermitteln. Zu Grun-
de liegen hier polnische, finnische und norwegische 
Daten. Das Ergebnis:
•	� Bei einer BAK von 0,1 bis 0,5 Promille  

ist das Risiko drei- bis neunfach erhöht,
•	� bei einer BAK von über 0,5 bis 1,2 Promille  

ist das Risiko 18- bis 40-fach erhöht,
•	� bei einer BAK von über 1,2 Promille  

ist das Sterberisiko 137- bis 2.123-fach erhöht.

Diese Zahlen zeigen, dass Alkohol im Straßen-
verkehr noch immer eine große Gefahrenquelle 

darstellt. Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu begeg-
nen, stellt – neben vielen anderen Maßnahmen wie 
zum Beispiel medialen Kampagnen – der Einsatz 
von Alkohol-Interlocks dar. Ein Alkohol-Interlock 
kombiniert ein Atemalkohol-Messgerät mit einer 
Wegfahrsperre. So wird nach einer auffälligen Atem
alkoholmessung verhindert, dass eine alkoholisierte 
Person den Fahrzeugmotor starten kann.

EINSATZBEREICHE FÜR ALKOHOL-INTER-
LOCKS UND EINSTELLBARE PARAMETER* 

Ein Alkohol-Interlock setzt sich aus zwei wesent-
lichen Komponenten zusammen: dem Atemal-
kohol-Messgerät mit dem Messsystem und einem 
Mundstück, das sich im Innenraum des Fahrzeugs 
befindet, sowie dem Steuergerät, das in der Regel un-
ter dem Armaturenbrett installiert wird. Zur Ins-

TaxiKurir ist das größte Taxiunter-
nehmen in Schweden. Das Unter-
nehmen wurde bereits 1987 ge-
gründet und gewann nach seiner 
Gründung sehr schnell das Vertrau-
en für die Durchführung öffentlich 
bezahlter Fahrten. In Schweden be-
deutet das, dass Schulkinder sowie 
behinderte und ältere Menschen 
befördert werden, die nicht mehr 
so gut zu Fuß oder in ihrer Bewe-
gungsfreiheit eingeschränkt sind. 
An die Beförderung dieser Kunden 
stellen die Provinzregierungen viele 
Anforderungen. Eine dieser Anfor-
derungen betrifft das Fahren ohne 
Alkohol.

Als wir dieses Vertrauen erhiel-
ten, um öffentlich bezahlte Fahrten 
durchführen zu dürfen, haben wir 
darüber nachgedacht, wie wir tat-
sächlich sicherstellen können, dass 
unsere Fahrer absolut nüchtern sind. 
Die Lösung: Alkohol-Zündschloss-
sperren in all unseren 2.000 Fahr-
zeugen. Somit muss jeder Fahrer 
vor dem Starten des Fahrzeugs in 
die Zündschlosssperre blasen. Nur 
wenn sie anzeigt, dass man nüch-
tern ist, kann das Fahrzeug gestar-

tet werden. Unterbricht der Fahrer 
eine Fahrt für mehr als 30 Minuten, 
muss er erneut in die Zündschloss-
sperre blasen, um das Fahrzeug 
starten zu können.

Im Rahmen unserer Sicherheits-
arbeit werden alle Alkohol-Zünd-
schlosssperren einmal jährlich ka-
libriert. Ebenso lässt TaxiKurir alle 
Fahrzeuge zweimal im Jahr inspi-
zieren. Dabei werden die Fahrzeu-
ge von außen und von innen begut-
achtet, die Bremsen kontrolliert und 
das Taxameter kalibriert.

In Zukunft gibt es Fahrzeuge mit 
eingebautem Computer. Dabei dient 
das Flugzeug als Vorbild. Das be-
deutet, dass das Fahrzeug zwar von 
einem Fahrer gefahren beziehungs-
weise gesteuert werden muss, es 
aber selbst beispielsweise die Ge-
schwindigkeit, die Beschaffenheit 
der Straße oder den Abstand zu 
anderen Fahrzeugen erkennt. Da-
mit die Fahrzeuge und Fahrer richtig 
sicher werden, wird es wohl etwas 
länger dauern, sich „einzuloggen“ 
und das Fahrzeug zu starten. Und 
das Fahrzeug wird die Eigenheiten 
und Fahrten aller Fahrer speichern.

Magnus Klintbäck

Geschäftsführer TaxiKurir  
Stockholm, Schweden

Alkohol-Zündschlosssperren in allen Fahrzeugen

* = Dieser Text entstammt auszugsweise der 
Veröffentlichung Nickel, W.-R. & Schubert, 
W. (Hrsg., 2012), Autoren J. Lagois und B. 
Velten. Zu gleichen Ergebnissen kam auch 
der inzwischen abgeschlossene Forschungs-
bericht der BASt zum Themenkomplex 
„Alkohol-Interlocks für alkoholauffällige 
Kraftfahrer“ (2012).
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tallation wird die Spannungsversorgung zwi-
schen dem Zündschalter oder -knopf des 

Fahrzeugs (Stellung Anlasser) und 
dem Anlassersystem unter-
brochen. In die unterbroche-

ne Leitung wird das Alkohol-
Interlock eingefügt, das die 

Spannungsversorgung des Anlas-
serrelais erst freigibt, wenn der Fahr-

zeugführer eine unauffällige Atempro-
be abgegeben hat. Durch diese Art der 

Installation ist sichergestellt, dass ein Al-
kohol-Interlock immer nur den Startvorgang 

des Motors beeinflussen kann, aber keine Aus-
wirkungen auf einen fahrenden Pkw oder Lkw 

hat. Dies ist eine wichtige Maßnahme für die Be-
triebssicherheit eines Fahrzeugs, das mit einem sol-
chen System ausgestattet ist.

Beim Einsatz von Alkohol-Interlocks sind grund-
sätzlich verschiedene Bereiche zu unterscheiden: der 
allgemein-präventive freiwillige Einsatz, der gesetz-
lich vorgeschriebene allgemein-präventive Einsatz 
und der gesetzlich verordnete sekundär-präventive 
Einsatz als Auflage im Rahmen des Fahrerlaubnis-
rechts. Einen sehr guten Überblick über die aktu-
elle Situation beim Einsatz von Alkohol-Interlocks 
und die Erfahrung in den verschiedenen Bereichen 
vermittelt das jährliche internationale Alkohol-In-

terlock-Symposium. Die dort vorgestellten Präsen-
tationen sind auf der Homepage www.interlocksym-
posium.com veröffentlicht.

Für die jeweilige Anwendung und entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben der Länder, in denen 
Alkohol-Interlocks zum Einsatz kommen, werden 
die einstellbaren Parameter festgelegt. Insgesamt 
ist die Einstellung von über 100 Parametern mög-
lich. Die wesentlichen Parameter sind der Alkohol-
grenzwert, ab dem der Motor nicht mehr gestartet 
werden kann, das Anzeigen des Testergebnisses mit 
„OK“ oder „nicht OK“ anstelle der gemessenen Al-
koholkonzentration, die Aktivierung des Daten-
speichers, das Festlegen des Serviceintervalls sowie 
die Anforderung von Wiederholungstests während 
der Fahrt (zum Beispiel 15 bis 30 Minuten nach 
Starten des Motors).

GRENZWERT DER ALKOHOL
KONZENTRATION, WIEDERSTARTPERIODE 
UND WIEDERHOLUNGSTESTS
Aus technischen und physiologischen Gründen 
existiert eine untere Nachweisgrenze von Alkohol-
konzentrationen im Atem. Tatsächlich liegt die un-
tere Grenze für eine zuverlässige Aussage über die 
bewusste Aufnahme von Alkohol bei einer Atemal-
koholkonzentration von 0,1 mg/l (entsprechend ei-
ner Blutalkoholkonzentration von circa 0,2 Pro-
mille). Deshalb wird in den Europäischen Normen 
EN 50436-1 (2005) und EN 50436-2 (2007) festge-
legt, dass der nominelle Grenzwert mindestens 0,09 
mg/l betragen muss. Dies entspricht auch der Emp-
fehlung der Alkoholkommission der Deutschen 

Faktor Mensch

 Alkohol-Interlocks sind zwar 
noch in der Testphase, jedoch 
können sie mit Sicherheit Alkohol­
unfällen entgegenwirken.

 1 � Zündung einschalten
 2 � Aufforderung zum Pusten in das Alkohol-Interlock
 3 � Messung der Atemalkohol-Konzentration
 4 � Akzeptierte Atemprobe: Freigabe des Anlassers
 5  Motor starten

1 2

3 4 5



Gesellschaft für Rechtsmedizin zu Alkoholgrenz-
werten für Fahranfänger in der Probezeit von 0,1 
mg/l in der Atemluft und 0,2 Promille im Blut, die 
2007 im zugehörigen Gesetzgebungsverfahren in 
Deutschland Eingang gefunden hat.

Für eine Zeitdauer von zum Beispiel bis zu fünf 
Minuten nach Abschalten des Motors kann das 
Fahrzeug erneut ohne die Notwendigkeit für eine 
erneute Atemprobe gestartet werden. Durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt und die beiden erwähnten 
Europäischen Normen wird gefordert, dass die-
se Wiederstartperiode mindestens eine Minute zu 
betragen hat. Dies ist im Interesse der Straßenver-
kehrssicherheit, um das Fahrzeug sofort wieder 
starten zu können – etwa nach kurzem Anhalten 
oder wenn der Motor in einer kritischen Situation 
abgewürgt wurde.

Um sicherzustellen, dass ein Fahrer auch wäh-
rend längerer Fahrten unter dem gesetzlichen 
Alkoholgrenzwert bleibt, können Alkohol-Inter-
locks so eingestellt werden, dass sie nach erfolgrei-
chem Abschluss eines Anfangstests und Start des 
Fahrzeugmotors wiederholte Atemproben in zu-
fälligen Zeitabständen anfordern. Wenn der Wie-
derholungstest nicht durchgeführt wurde oder die 
gemessene Atemalkoholkonzentration oberhalb 
des Grenzwertes liegt, kann beispielsweise eine op-
tische und/oder akustische Warnung ausgegeben 
werden, um den Fahrer zu bewegen, der jeweiligen 
Aufforderung zu folgen oder das Fahrzeug abzu-
stellen. Selbst bei Nichtabgabe der Atemprobe oder 
zu hoher Alkoholkonzentration wird der laufende 
Motor jedoch nicht angehalten, der ordnungsge-
mäße Betrieb des Fahrzeugs also nicht beeinträch-
tigt. Stattdessen erfolgt hierüber im Datenspeicher 
des Alkohol-Interlocks ein Vermerk, der somit eine 
spätere Analyse der Daten und das Erkennen sol-
cher Vorkommnisse erlaubt.

MANIPULATIONEN KÖNNEN  
MEIST ERKANNT WERDEN

Alkohol-Interlocks müssen häufig von Personen 
benutzt werden, die sich nicht selbst für den Ein-
bau eines solchen Systems entschieden haben und 
die möglicherweise in Schwierigkeiten kommen, da 
sie das Fahrzeug bei höheren Alkoholspiegeln nicht 
starten können. Man muss davon ausgehen, dass ei-
nige dieser Benutzer versuchen werden, das Alko-
hol-Interlock zu umgehen, während der Abgabe der 
Atemprobe zu manipulieren oder die Gerätefunkti-
on unzulässig zu beeinflussen.

Die Benutzung von Hilfsmitteln zur Umgehung 
des Alkohol-Interlocks wird von modernen Ge-
räten erkannt, die die Europäischen Normen EN 
50436-1 (2005) oder EN 50436-2 (2007) für Alko-
hol-Interlocks erfüllen. Diese Geräte sind in der 
Lage, nicht direkt oder nicht durch eine Person 
abgegebene Atemproben zu erkennen. So kann es 
zum Beispiel auch bei Benutzung einer Luftpumpe 
nicht zur Freigabe des Motoranlassers kommen.

Die technischen Lösungen zur Manipulations-
erkennung unterscheiden sich in den Alkohol-In-
terlocks verschiedener Hersteller. Bei den meisten 
Geräten ist es notwendig, dass der Fahrer bei der 
Abgabe der Atemprobe gleichzeitig einen Summ-
ton abgibt. Da dies schwierig ist und auch als un-
angenehm empfunden wird, gibt es auch Hersteller, 
die eine andere technische Lösung gefunden haben. 
Die Benutzung dieser Geräte ist dadurch wesentlich 
angenehmer, was auch zu einer besseren Akzeptanz 
der Geräte bei den Benutzern führt.

Bei modernen Interlock-Geräten ist außerdem 
der zusätzliche Einbau einer Kamera möglich, die 
zum einen sicherstellt, dass eine Atemprobe nur 
vom Fahrersitz aus abgegeben werden kann. Zum 
anderen wird eine Fotoaufnahme der Person, die 
die Atemprobe abgegeben hat, mit dem Fahrer ver-
glichen. Dazu werden biometrische Daten genutzt. 
Möglich ist auch der Einbau eines GPRS-Gerätes, 
das bei bestimmten, zuvor definierten Ereignissen 
– etwa beim alkoholisierten Startversuch – diese 
Daten an die zuständige Stelle überträgt. Der Ver-
such, ein Fahrzeug zum Beispiel durch Anschieben 
in Betrieb zu nehmen, ohne zuvor eine akzeptier-
te Atemprobe abzugeben, wird ebenfalls erkannt 
und im Datenspeicher registriert. Die Erfahrungen 
beim Einsatz von Alkohol-Interlocks unter ande-
rem in den USA zeigen jedoch, dass Manipulatio-
nen sehr selten vorkommen.

Best-Practice-Empfehlungen für ein Alkohol-Interlock-
Programm für alkoholauffällige Fahrer

•	Alkohol-Interlocks verhindern die 
Verkehrsteilnahme eines alkoholi
sierten Kraftfahrers.

•	Die effektive Nutzung von Alkohol-
Interlocks bedarf einer eindeutigen 
gesetzlichen Regelung.

•	Der korrekte Verbau der Alkohol-
Interlock-Geräte in ein Fahrzeug 
muss geprüft werden.

• Die Teilnehmer eines Alkohol-
Interlock-Programms brauchen einen 
Ansprechpartner, der auch die aufge-
zeichneten Daten und den Programm-
verlauf überwacht.
•	 Zur langfristigen Verhaltensänderung 
eines Alkohol-Interlock-Anwenders sind 
programmbegleitende psychologische 
Interventionsmaßnahmen notwendig.
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Die einfachste Art, die Benutzung eines Alkohol-
Interlocks zu umgehen, besteht darin, ein anderes 
Fahrzeug ohne ein solches System zu fahren. Wenn 
eine Person jedoch die Benutzung eines Alkohol-In-
terlocks als Auflage zur Fahrerlaubnis erhalten hat, 
kann dies als Fahren eines Fahrzeugs ohne Fahrer-
laubnis bewertet und entsprechend geahndet werden. 
In den vertraglichen Regelungen zur Teilnahme an ei-
nem Alkohol-Interlock-Programm muss deshalb klar 
definiert sein, was als Manipulation oder Umgehung 
zu betrachten ist und welche Konsequenzen dies zur 
Folge hat. Dessen ungeachtet gibt es keine Garantie, 
dass Alkohol-Interlocks nicht umgangen werden. Al-
kohol-Interlocks sind jedoch nur ein Teil in Präventi-

onsprojekten zur Verhinderung von Alkoholfahrten 
und müssen zusammen mit anderen Maßnahmen 
wie Training und Rehabilitation eingesetzt werden.

DER INTERNATIONALE STAND IN  
DER ALKOHOL-INTERLOCK-FORSCHUNG

In einer Literaturanalyse wurden 47 Studien, Reviews 
und theoretische Betrachtungen zum Thema Alko-
hol-Interlock aus den Jahren 1992 bis 2011 ausgewer-
tet (Nickel & Schubert, 2012). In den Studien wurden 
vor allem die Rückfallraten mit und ohne Alkohol-
Interlock-Unterstützung untersucht. Während der 
Alkohol-Interlock-Nutzung reichte die Bandbreite 
der Rückfallrate von 0 bis 25 Prozent, nach der Al-
kohol-Interlock-Nutzung von 1 bis 19 Prozent. Da-
rüber hinaus zeigte ein zweijähriges Alkohol-Inter-
lock-Programm im US-Bundesstaat Maryland, dass 
das Risiko einer erneuten Fahrt unter Alkoholein-
fluss bei den Alkohol-Interlock-Nutzern um 36 Pro-
zent gesenkt werden konnte. Zwei Jahre nach dem 
Programm betrug die Reduktion des Risikos noch 
26 Prozent und vier Jahre später 32 Prozent (Rauch, 
Ahlin, Zador, Howard & Duncan, 2011).

Die geringere Anzahl von Trunkenheitsfahrten 
bei installiertem Alkohol-Interlock spiegelt sich auch 
in den Unfallzahlen wider. So waren in einer kana-
dischen Studie Fahrer mit Alkohol-Interlock selte-
ner in Unfälle mit Personenschaden involviert als 
ehemalige Trunkenheitsfahrer ohne Alkohol-Inter-
lock. In Schweden erwiesen sich die polizeilich ge-
meldeten Unfallraten von Trunkenheitsfahrern als 
fünfmal höher als bei der schwedischen Gesamt-
bevölkerung (Bjerre, 2005). Während des Alkohol-
Interlock-Programms reduzierte sich die Anzahl der 
Verkehrsunfälle signifikant. Dieses Bild zeigt sich 
auch in den Krankenhausdaten. Während der Alko-
hol-Interlock-Phase verbrachten die Fahrer signifi-
kant weniger Tage verkehrsunfallbedingt im Kran-
kenhaus als vor dem Einbau des Gerätes.

Nach einem Bericht der EU verliert sich aller-
dings der positive Effekt der meisten Alkohol-Inter-
lock-Programme nach dem Ausbau des Gerätes wie-
der (Bax, Kärki, Evers, Bernhoft & Mathijssen, 2001). 
Daher wird von der EU-Projektgruppe empfohlen, 
begleitende psychologische, edukative und/oder me-
dizinische Rehabilitationsprogramme einzusetzen.

RISIKOWAHRNEHMUNG IM VERKEHR

Im Allgemeinen wird die Güte der Verkehrssi-
cherheitsarbeit gern an einem geringeren „Risiko“ 
gemessen. Aber was genau ist mit diesem Risiko 

Schätzungen zufolge ist bei etwa 
6.500 Todesfällen pro Jahr auf europä-
ischen Straßen Alkohol im Spiel. Und 
auch wenn in den vergangenen Jahren 
Fortschritte gemacht wurden, ist diese 
Zahl immer noch viel zu hoch. Zumal 
Alkohol am Steuer ein absolut vermeid-
barer Risikofaktor ist.

Es gibt bereits Technologien für 
Fahrzeuge, die helfen können. Einige 
europäische Länder haben Gesetze, 
die den Einbau von Alkohol-Interlocks 
in bestimmten Fällen vorschreiben. So 
zum Beispiel bei Schulbussen oder um 
Personen, die bereits wegen Autofah-
rens unter Alkoholeinfluss straffällig 
wurden, von einer Wiederholungstat 
abzuhalten. Finnland war das erste 
Land, das die Geräte 2008 eingeführt 
hat und verfügt nun über ein fest ein-
geführtes Rehabilitationsprogramm. 
Im benachbarten Schweden wer-
den Schätzungen zufolge aktuell fast 
100.000 dieser Geräte verwendet. 
Frankreich schreibt den Einbau von 
Alkohol-Interlocks in neuen Schulbus-
sen vor. Eine Umrüstung der älteren 
Fahrzeuge wird in diesem Jahr abge-
schlossen sein.

Mehrere Studien haben bereits ge-
zeigt, dass Alkohol-Interlocks sehr ef-
fektiv bei der Reduzierung von Wieder-
holungsdelikten im Zusammenhang mit 
Autofahren unter Alkoholeinfluss sind. 
Eine im vergangenen Jahr veröffent-
lichte finnische Studie, die auf Daten 

basiert, die über einen Zeitraum von 
vier Jahren erfasst wurden, zeigte eine 
Rückfallquote von sechs Prozent bei ei-
ner Verwendung von Interlocks im Ver-
gleich zu der üblichen Quote von 30 
Prozent in Finnland.

Einem aktuellen, für die Europäi-
sche Kommission erstellten Bericht zu-
folge würde die Einführung einer Ein-
baupflicht der Geräte machbar sein, 
wenn die Geräte in Zukunft weniger in 
die Rechte der Betroffenen eingreifen 
und die Kosten aufgrund von Massen-
produktionsvorteilen in der Produktion 
oder technischen Entwicklung gesenkt 
werden könnten. Die EU-Gesetzge-
bung würde die Innovation und Kos-
tensenkung auf dem Markt für diese 
Geräte sogar selbst antreiben, wenn 
die EU beispielsweise den Einbau in 
allen gewerblichen Fahrzeugen zur 
Pflicht machen und die Anwendung 
für alle Personen, die wegen Autofah-
rens unter Alkoholeinfluss straffällig 
wurden, verlangen würde.

Wir wissen, dass Alkohol-Interlock-
Geräte funktionieren, weil uns Bewei-
se aus mehreren EU-Ländern vorlie-
gen, die einen Rückgang der Anzahl 
der Wiederholungstäter darlegen. 
Wir hoffen, die neue Kommission und 
das Parlament werden einen kühneren 
Ansatz als bisher im Zusammenhang 
mit dem tödlichen und absolut ver-
meidbaren Problem der Trunkenheit 
am Steuer wählen.

Antonio Avenoso

Geschäftsführer des Europäischen 
Verkehrssicherheitsrats ETSC

Hohe Effizienz von Alkohol-Interlocks

Faktor Mensch



gemeint? Doch sicher das Risiko eines Unfalls. Dann 
stellt sich die Frage, worauf sich in diesem Zusam-
menhang der Begriff „Unfall“ bezieht. Ist das Risi-
ko gemeint, einen Unfall unter bestimmten Voraus-
setzungen zu verursachen? Oder daran beteiligt zu 
sein – ob als Verursacher oder nicht? Noch wichtiger 
wird die Frage nach einem Bezug des Unfallrisikos, 
wenn man sich die Datenlage genauer ansieht.

Aus der medialen Berichterstattung ist beispiels-
weise bekannt, dass ein höheres Lebensalter mit ei-
nem höheren Unfallrisiko einher zu gehen scheint. 
Wichtig ist hier aber der Bezug der Unfalldaten. Äl-
tere Menschen legen eine geringere Strecke im Fahr-
zeug zurück. Betrachtet man die Unfälle pro einer 
Million gefahrener Kilometer, verunglücken weit 
weniger Personen über 65 Jahre als unter 25 Jahren. 
An diesem Beispiel wird eine wichtige Frage der Ri-
sikoforschung deutlich: Welche Informationen be-
nötigt der Mensch, um ein Risiko zielsicher ein-
schätzen zu können?

HISTORISCHE RISIKOFORSCHUNG

Die frühe Risikoforschung nahm in den 1960er-Jah-
ren in den USA mit dem Aufkommen erster „Um-
weltskandale“ zum Beispiel in der Nutzung der 
Kernenergie oder des Unkrautvernichtungsmittels 
DDT ihren Anfang. Die Wahrscheinlichkeit von Na-
turkatastrophen wurde von den Menschen im Ver-
gleich zur statistischen Auftretenshäufigkeit zum 
Teil massiv unterschätzt. Man nannte dies „unrea-
listischer Optimismus“. Es stellte sich also die Frage, 
wie die geringe Überstimmung der Risikobewertung 
durch Laien und durch wissenschaftliche Experten 
zustande kommt.

Zunächst näherten sich Tversky und Kahne-
mann (1974) dieser Frage. Aufgrund ihrer For-
schungsarbeiten zu kognitiven Heuristiken und 
Fehlern kamen sie zu dem Schluss, dass einem Lai-
en eine Risikoabschätzung wegen fehlender Infor-
mationen und kognitiver Begrenztheit so schwer 
falle. Außerdem konnten Tversky und Kahneman 
in ihren Forschungsarbeiten nachweisen, dass Risi-
ken, die wir besser in Erinnerung haben – also zum 
Beispiel Flugzeugabstürze – riskanter eingeschätzt 
werden als andere riskantere, aber weniger präg-
nante Ereignisse, wie etwa im Straßenverkehr um-
zukommen. So haben nach den Anschlägen vom 
11. September viele Amerikaner auf die Nutzung 
von Flugzeugen verzichtet und Fahrten mit dem 
Auto bevorzugt. Da Autofahren aber generell ris-
kanter ist als Fliegen, starben in der Folgezeit signi-
fikant mehr US-Amerikaner im Straßenverkehr. Es 

 Unfälle durch 
Ablenkung (Handy, 
MP3-Player, etc.) 
nehmen zu. 

gab sogar mehr Verkehrsunfalltote als Opfer der An-
schläge (Gigerenzer, 2006).

Außerdem neigen Menschen dazu, so genannte ko-
gnitive Dissonanzen – also das unangenehme Gefühl, 
das entsteht, wenn man beispielsweise zwei Meinun-
gen oder Gefühle hat, die nicht zueinander passen – 
aufzulösen, indem gewisse Risiken verharmlost wer-
den. Ein starker Raucher weist vielleicht daraufhin, 
dass der Großvater trotz starken Rauchens sehr alt ge-
worden ist.

RISIKEN WIE FAHREN OHNE GURT  
WERDEN UNTERSCHÄTZT

Die wohl bekannteste Theorie zur Risikowahrneh-
mung – das psychometrische Paradigma – stammt 
von Slovic und Kollegen (1977). Slovic und Kollegen 
nahmen an, dass die individuelle Risikowahrnehmung 
durch viele psychologische, soziale, institutionelle und 
kulturelle Faktoren beeinflusst wird. Ihre Forschungs-
ergebnisse zeigten, dass sich die Risikoeinschätzungen 
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Großteil der Autofahrer vernachlässigt Fortbildung am Steuer

77 Prozent der Autofahrer in Deutsch-
land haben seit ihrer Führerscheinprü-
fung kein Fahrtraining mehr absolviert. 
Das ergab eine unlängst im Auftrag 
des Deutschen Verkehrssicherheitsrats 
durchgeführte forsa-Umfrage. Jeder 
Zweite (57 Prozent) war bisher nicht 
beim Training, weil er sich auch ohne 
Fortbildung im Straßenverkehr sicher 
fühlt. Auch im gesundheitlichen Be-
reich vertrauen die meisten Autofahrer 
auf ihre Selbsteinschätzung: 71 Pro-
zent der Befragten sind der Ansicht, 
ein Gesundheitscheck stehe erst an, 

wenn Fahrer bei sich selbst körper-
liche Beeinträchtigungen feststellen 
– eine Haltung, die das Unfallrisiko 
erhöhen kann. Stellen sich Beeinträch-
tigungen ein, können Fahrerassistenz-
systeme helfen. Doch viele Autofahrer 
wissen nur wenig über die technischen 
Hilfsmittel. Vor allem die Befragten ab 
65 Jahre stehen den Systemen skep-
tisch gegenüber: In dieser Altersgrup-
pe ist sich jeder Vierte (22 Prozent) 
unsicher, ob Licht-, Notbrems- oder 
Spurhalteassistent die Fahrsicherheit 
erhöhen können.



vor allem auf zwei zentrale Faktoren zurückführen 
lassen: Zum einen die „wahrgenommene Schrecklich-
keit“ (dread factor), die das Ausmaß eines Risikos be-
schreibt – zum Beispiel katastrophale Folgen einer un-
kontrollierten Kernschmelze. Umso „schrecklicher“ 
ein Risiko oder dessen potentielle Folgen erscheinen, 
umso riskanter wird die Technologie eingeschätzt. 
Der andere Faktor „familiarity“ meint die Vertraut-
heit mit einer Gefahr. Unvertraute Risiken wie Gen-
technologie oder Nanotechnologie werden prinzipiell 
als gefährlicher eingeschätzt, als sie es „objektiv“ sind, 
während vertraute Risiken wie Rauchen oder das Fah-
ren ohne Gurt unterschätzt werden (Slovic, 2000).

Bereits im Jahr 1978 stellte Slovic Überlegungen 
an, warum Menschen – trotz bekannter Risiken – im 
Fahrzeug keinen Gurt anlegten. Eine Erklärung dafür 
ist, dass der Mensch sein Erfahrungswissen für solche 
Entscheidungen zu Grunde legt. Die große Mehrheit 
der Fahrten mit dem Kraftfahrzeug verläuft unfall-
frei. Somit verstärkt jede unfallfreie Fahrt ohne ange-

 Eines der frühesten Plakatmotive der 70er Jahre aus der „Könner-Reihe“ der Kampagne 
„Hallo Partner – danke schön“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.

Kritische Persönlichkeitseigenschaften frühzeitig identifizieren

Um die Zusammenhänge zwischen den 
verkehrsrelevanten Persönlichkeitsei-
genschaften (zum Beispiel Aggressivi-
tät), den Einstellungen zum Fahren und 
zu Verkehrsregeln (Regelakzeptanz, Im-
ponieren) sowie dem Verkehrsverhal-
ten zu erforschen, hat der Fachbereich 
Verkehrspsychologie/-medizin der DEKRA 
Automobil GmbH in Zusammenarbeit mit 
der Abteilung Sozial- und Rechtspsycho-
logie der Universität Bonn eine sechs-
jährige Langzeitstudie durchgeführt. Das 
Forschungsprojekt unter dem Titel „Persön-
lichkeit, Einstellungen und Fahrverhalten 
bei jungen Autofahrern“ ist ein Beitrag 
von DEKRA zur Umsetzung der „European 
Road Safety Charter“ von Dublin aus dem 
Jahr 2004.

Es handelt sich bei dieser Studie um 
eine prospektive Längsschnittstudie, da 
zunächst Prädiktoren des zukünftigen Ver-
kehrsverhaltens erhoben und zu späteren 
Zeitpunkten das Verkehrsverhalten erfasst 
wurden. Das Verkehrsverhalten wurde mit-
tels Eintragungen im Verkehrszentralregis-
ter (VZR) des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) 
sowie Selbstberichten der Teilnehmer zu 
ihrem Fahrverhalten im letzten Beobach-
tungsjahr (sechs Jahre nach Bestehen der 
praktischen Führerscheinprüfung) zum 
Rückschluss auf die Dunkelziffer von Ver-
kehrsvergehen bewertet.

Insgesamt nahmen 486 Personen an der 
Studie teil, wodurch ein Vergleich der Zu-
sammenhänge zwischen Hell- sowie Dun-
kelfelddaten zu ordnungswidrigem Ver-
kehrsverhalten möglich wurde. Durch die 

Erhebung der Hellfelddaten (VZR-Auskünf-
te) konnten alle jährlich im VZR registrier-
ten Verkehrsverstöße sowie alle Fahrerlaub-
nisentzüge erhoben werden. Den Nachteil 
dieser Form der Datenerhebung stellt die 
geringe Kontrolldichte dar, wodurch nur 
ein Teil des problematischen Verkehrsver-
haltens vom KBA erfasst wird. Daher wur-
de durch eine Befragung der Studienteil-
nehmer auch das Verkehrsverhalten im 
Dunkelfeld sowie andere Aspekte des Ver-
kehrsverhaltens (zum Beispiel Fahrstile) er-
fasst, die keine Verkehrsdelikte darstellen.

In der sechsjährigen Phase der Daten-
erhebung zeigte sich, dass 43 Prozent 
der Männer und 19 Prozent der Frauen 
mit mindestens einen Verkehrsverstoß im 
VZR eingetragen waren, 12 Prozent der 
Männer und drei Prozent der Frauen hat-
ten mindestens einen Fahrerlaubnisentzug 
oder Fahrverbot. Die Ergebnisse der Studie 
konnten vielfältige Zusammenhänge zwi-
schen verkehrsrelevanten Persönlichkeitsei-
genschaften und verkehrsbezogenen Ein-
stellungen junger Verkehrsteilnehmer und 
ihrem Verkehrsverhalten über die folgenden 
sechs Jahre nachweisen.

Den höchsten Vorhersagewert für Ver-
kehrsdelikte hatten verschiedene Aspekte 
der Aggressivität, Imponieren im Verkehr 
und eine Reihe von verkehrsbezogenen 
Einstellungen wie etwa die Akzeptanz 
von Verkehrsregeln und die psychologi-
sche Bedeutung des Führerscheins. Die 
Persönlichkeitseigenschaft Risikosuche 
sagte keine Verkehrsdelikte vorher, hing 
aber mit der selbstberichteten Verursa-

chung von Verkehrsunfällen zusammen. 
Außerdem erwies sich, dass bestimmte 
demographische Faktoren (männlich, ge-
ringer Bildungsstatus) das Risiko für Ver-
kehrsauffälligkeiten erhöhten. Ferner zeig-
te sich eine Veränderung der Anzahl von 
Verkehrsverstößen über die Zeit. In den 
ersten zwei Jahren, der Zeit des Führer-
scheins auf Probe, wurden deutlich we-
niger Verkehrsdelikte verzeichnet als in 
den darauffolgenden vier Jahren. Erst im 
sechsten Jahr ist wieder eine Tendenz zur 
Abnahme der Deliktanzahl festzustellen. 
Dies legt den Schluss nahe, dass vermehr-
te Verkehrsdelikte nach Ende der Probe-
zeit (bei gestiegener Fahrerfahrung) we-
niger auf einen Mangel an Kompetenz 
zurückzuführen sind, sondern vielmehr 
auf die verringerte Befürchtung, den Füh-
rerschein zu verlieren.

Somit bestätigen auch die Ergebnisse 
dieser Studie, dass die Maßnahme des 
Führerscheins auf Probe die Verkehrssi-
cherheit erhöht. Die Autoren empfehlen 
daher, Fahranfänger mit bestimmten kri-
tischen Persönlichkeitseigenschaften und 
Einstellungen (zum Beispiel Nicht-Akzep-
tanz von Verkehrsregeln, Imponieren, 
hohe psychische Bedeutung des Führer-
scheins) mittels eines noch zu entwickeln-
den Testverfahrens frühzeitig zu identi-
fizieren und in einer primärpräventiven 
Maßnahme durch geeignete verkehrspä-
dagogische und verkehrspsychologische 
Interventionen zu unterstützen.

Faktor Mensch



legten Gurt dieses Verhalten. Auch andere Faktoren 
können zum fehlenden Anschnallen beitragen: der 
Glaube, dass Sicherheitsgurte keine 100-prozentige 
Sicherheit bieten; oder die Überzeugung der Fahr-
zeugführer, das Risiko unter ihrer Kontrolle zu ha-
ben – in Verbindung mit dem dadurch produzierten 
Gefühl von Selbstsicherheit und letztendlich dem 
Fakt, dass sich die Mehrheit der Fahrer für besser als 
der Durchschnitt hält. Worin aber auch immer der 
Grund liegen mag, die gezogenen falschen Schlüsse 
zum Nichtanlegen des Gurtes sind lebensgefährlich.

ÖFFENTLICHKEITSWIRKSAME KAMPAGNEN 
MIT PRÄGNANTEN SLOGANS

In den letzten Jahren der Verkehrssicherheitsarbeit 
hat sich aber insbesondere hinsichtlich der Einstel-
lungen der Verkehrsteilnehmer zu bestimmten Maß-
nahmen wie der Gurtanschnallpflicht oder der Nut-
zung von Kindersitzen einiges getan. Dabei haben 
insbesondere Aufklärungskampagnen über Risiken 
im Straßenverkehr zum Sicherheitsgewinn beigetra-
gen. Bei allen Bemühungen um die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit ist es nämlich von entscheiden-
der Bedeutung, die Verkehrsteilnehmer vom Nutzen 
einer Maßnahme zu überzeugen.

Geradezu legendär war seinerzeit zum Beispiel 
im Deutschen Fernsehen die im Februar 1966 erst-
mals in der ARD ausgestrahlte Verkehrserziehungs-
sendung „Der 7. Sinn“. In Kooperation mit der Deut-
schen Verkehrswacht wurden wöchentlich Tipps 
zum richtigen Verhalten im Straßenverkehr prä-
sentiert. Besonders beliebt waren Filmbeispiele, in 
denen demonstriert wurde, wie man es eben nicht 
machen sollte. Um das Produktionsbudget nicht zu 
überstrapazieren, nahm man für die so gestellten 
Unfälle stets ausrangierte Autos.

Vor dem Hintergrund der in diesem Report 
schon genannten Zahl von 21.332 Verkehrstoten in 
Deutschland im Jahr 1970 hat der Deutsche Ver-
kehrssicherheitsrat (DVR) bereits zu jener Zeit unter 
dem Titel „Hallo Partner – danke schön“ eine ers-
te bundesweite Kampagne konzipiert. Ein wesentli-
ches Anliegen der erfolgreichen Kampagne bestand 
darin, die Grundhaltung der Verkehrsteilnehmer 
in Richtung eines gesteigerten Verantwortungsbe-
wusstseins und einer verstärkt partnerschaftlichen 
Einstellung zu beeinflussen. Psychologische Studien 
hatten seinerzeit auch aufgedeckt, dass der Gurt un-
bewusste Ängste beim Autofahrer weckte und dies 
seiner gewohnheitsmäßigen Verwendung entgegen-
stand. Hieraus leiteten der DVR und seine Partner 
Strategien für die Sicherheitswerbung ab, die Ein-

gang in die Konzeption der Werbekampagnen fan-
den. Das Image des Gurtes musste positiv aufgewertet 
und den Autofahrern verdeutlicht werden, dass sich 
die Benutzung des Sicherheitsgurtes und die Freude 
am Fahren nicht gegenseitig ausschlossen. 1973 wur-
de der Slogan „Könner tragen Gurt“ zum ersten Leit-
motto der Gurtkampagne des DVR.

Nach dem Inkrafttreten der Gurteinbaupflicht bei 
Neufahrzeugen wurde die Gurtbenutzung noch inten-
siver propagiert. 1974 wurde der Slogan „Klick. Erst 
gurten – dann starten“ zum Markenzeichen der Kam-
pagne. Eine breite Öffentlichkeit erreichte der DVR 

Um effektiv zu sein, sollte Verkehrs-
erziehung praktisch und aktiv sein 
sowie auf der Straße und nicht im 
Klassenraum stattfinden. Deshalb 
setzt die VSV, die Flämische Stiftung 
für Verkehrswissen, ihren Schwer-
punkt auf praxisorientierte Erzie-
hungsprojekte. Seit dem Jahr 1997 
ist in den offiziellen „Leistungszielen“ 
für Grundschulen in Flandern ver-
merkt, dass die Schüler zum Ende 
der sechsten Klasse in der Lage sein 
müssen, auf einer bekannten Stre-
cke unabhängig und sicher zu laufen 
oder Fahrrad zu fahren. In den nach-
folgenden Jahren hat die VSV einen 
graduellen Lernprozess entwickelt, 
der Schulen dabei hilft, diese Zie-
le zu erreichen. Dieser Prozess führ-
te zur Entwicklung von drei Bewer-
tungsmomenten:
•	 Die Große Fußgängerprüfung, 
ein praktischer Test von Fußgänger-
grundkenntnissen im echten Stra-
ßenverkehr für Viertklässler (zum 
Beispiel Überqueren der Straße auf 
einem Zebrastreifen), eingeführt im 
Jahr 2013;
•	 Der Große Verkehrstest, ein On-
line-Test zum Risikobewusstsein und 
Verhalten im Straßenverkehr für Fünft-
klässler (Fragen mit mehreren Ant-
wortmöglichkeiten zu beispielswei-
se den Hauptregeln und defensivem 
Verhalten, mit realistischen Fotos und 
Videomaterial veranschaulicht), ein-
geführt im Jahr 2010;

•	 Die Große Fahrradprüfung, ein 
praktischer Test von Grundkenntnis-
sen beim Fahrradfahren im echten 
Straßenverkehr für Sechstklässler 
(zum Beispiel an einem Hindernis 
auf der Straße mit dem Fahrrad vor-
beifahren), eingeführt im Jahr 2012.

Die Ergebnisse dieser Tests sind 
sowohl für Lehrer als auch für Eltern 
wichtig, da sie auf mögliche Wis-
senslücken hinweisen, bei denen 
Verbesserungsbedarf besteht. Es ist 
unser Ziel, in naher Zukunft einen 
ähnlichen Ansatz für weiterführende 
Schulen einzuführen. Des Weiteren 
unterstützt die VSV seit 2004 Ver-
kehrserziehung in Schulen mit einem 
Netzwerk von 1.800 Verkehrserzie-
hern und hält diese auf dem laufen-
den Stand zu optimalen Herange-
hensweisen und kreativen Ideen für 
Projekte.

Die Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen, die in Flandern im Ver-
kehr verletzt oder getötet wurden, ist 
im Vergleich zum Rest der Bevölke-
rung in den letzten zwei Jahrzehnten 
überdurchschnittlich gesunken. Die-
se positive Entwicklung ist bei unge-
schützten Verkehrsteilnehmern sogar 
stärker und wird möglicherweise von 
Verbesserungen der Straßenstruktur, 
Fahrzeugen, Sicherheitsausrüstung, 
Umsetzung und nicht zuletzt von der 
Erziehung von Verkehrsteilnehmern 
und der Verschärfung des Gefahren-
bewusstseins beeinflusst.

Werner De Dobbeleer

Pressesprecher, Vlaamse Stichting  
Verkeerskunde (VSV)

Praxisorientierte Verkehrs- und  
Mobilitätserziehung am Beispiel Flandern
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 Mit der Kampagne „Runter 
vom Gas“ klären seit 2008 das 
Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie 
der DVR über die Gefahren des
Straßenverkehrs auf.

auch durch den Einsatz seiner Gurtschlitten. Dabei 
handelt es sich um Vorrichtungen, die einen Aufprall 
bei 11 km/h simulieren können. Ein Podest rollt eine 
schiefe Ebene hinab und prallt gegen ein Hindernis. 
Der Nutzer, der angeschnallt auf einem Fahrzeugsitz 
auf dem Podest „mitfährt“, kann am eigenen Körper 
erleben, welche Kräfte ein Aufprall bereits bei dieser 
niedrigen Geschwindigkeit freisetzt. Über eine hal-

be Million Verkehrsteilnehmer wagten damals eine 
Fahrt mit dem Gurtschlitten.

Auch in den anderen europäischen Staaten und 
den USA führten die hohen Zahlen an Verkehrs-
unfallopfern zu kreativen Kampagnen. Als wesent-
lichem Element der Verkehrssicherheit wurde auch 
dort dem Sicherheitsgurt besondere Aufmerksam-
keit entgegen gebracht. Einen ähnlich hohen Stel-
lenwert hatte der Themenbereich Alkohol am Steu-
er. In Großbritannien jährte sich zum Beispiel 2014 
die Erstausstrahlung eines TV-Spots zum Sicher-
heitsgurt zum 50. Mal. Die Royal Society for the Pre-
vention of Accidents begann Mitte des 20. Jahrhun-
derts mit dem Druck von Aufklärungspostern – viele 
davon haben bis heute nichts an Aktualität verloren. 
Aber nicht nur die klassischen Organisationen und 
Verbände warben für ein Mehr an Verkehrssicher-
heit. So wurde beispielsweise auf die Einführung der 
Gurtpflicht im Jahr 1975 in Belgien von einem Tabak-
konzern per Aufkleber hingewiesen.

Ende der 1990er-Jahre stand der Gurt erneut im 
Mittelpunkt einer groß angelegten Kampagne – 

Die Automobile Association (AA) ist in ers-
ter Linie eine Organisation, die Autofah-
rer und deren Interessen vertritt. Doch dies 
bedeutet nicht, dass alle anderen Verkehrs-
teilnehmer ausgeschlossen sind, vor al-
lem wenn man bedenkt, dass die meisten 
Fahrer die Straßen auf mehr als bloß eine 
Weise nutzen: als Fahrer, aber auch als 
Fußgänger, Fahrradfahrer, in Nutzfahrzeu-
gen und mehr.

Auf unseren Straßen gibt es nicht nur vie-
le verschiedene Verkehrsteilnehmer, auch 
das Verkehrsvolumen nimmt zu. Im Jahr 
2013 war das Gesamtvolumen des Kraft-
fahrzeugverkehrs über 10-mal höher als 
im Jahr 1949. In den letzten Jahren haben 
wir auch einen Anstieg von Radfahrern auf 
den Straßen erlebt. Diese Kombination von 
mehr Fahrzeugen und einer größeren Mi-
schung von verschiedenen Arten von Ver-
kehrsteilnehmern bedeutet, dass alle Nut-
zer der Straßen in der Lage sein müssen, 
diesen Raum harmonisch zu teilen. Verbes-
serungen bei der Sicherheit von Fahrzeu-
gen, Straßengestaltung, Technologie, Erzie-

hung und Gesetzgebung haben allesamt 
über die Jahre hinweg dazu beigetragen, 
dass es auf diesem Gebiet vorwärts geht.

Eines der einflussreichsten Gesetze, das 
das Straßensystem im Vereinigten König-
reich geprägt hat, feierte letztes Jahr sein 
80-jähriges Jubiläum: das Straßenverkehrs-
gesetz von 1934 (1934 Road Traffic Act). 
Dieses Gesetz wurde als direkte Antwort 
auf einen Höchstwert von 7.343 Verkehrs-
toten erlassen, was bis dahin die höchste 
aufgezeichnete Zahl war. Vergleicht man 
dies mit den 1.754 Menschen, die im Jahr 
2012 auf den Straßen des Vereinigten Kö-
nigreichs ums Leben kamen, sieht man, 
dass sich die Situation schon deutlich ver-
bessert hat. Vor allem, wenn man berück-
sichtigt, dass zu diesem Zeitpunkt etwa 34 
Millionen Fahrzeuge am Verkehr teilnah-
men – im Vergleich zu lediglich 2,5 Millio-
nen im Jahr 1934. Aber selbstverständlich 
muss noch viel getan werden, um diese 
Tragödien zu verhindern.

Im Jahr 2014 startete der AA Charitab-
le Trust eine neue Sicherheitskampagne mit 

dem Namen „Think Bikes“ (Achte auf Zwei-
räder). Der Hauptzweck dieser Kampag-
ne ist es, alle Fahrer daran zu erinnern, in 
ihren Spiegeln besonders nach Fahrrad- 
und Motorradfahrern zu schauen. Zu die-
sem Zweck haben wir kleine Sticker mit 
Line-Art-Zeichnungen entworfen, die in den 
Spiegeln platziert werden können, um den 
Fahrern einen visuellen Anreiz zu geben, 
auf Verkehrsteilnehmer zu achten, die auf 
zwei Rädern unterwegs sind.

Ich glaube, dass der Erfolg dieser Kam-
pagne zu einem großen Teil auf die Sim-
plizität der Sticker und der Botschaft zu-
rückzuführen ist. Dies ist sicher ein Grund, 
wieso es für andere Länder möglich ist, 
etwas zu kopieren, das hier im Vereinigten 
Königreich so gut funktioniert hat. Selbst-
verständlich werden nicht alle in der Lage 
sein, ihre eigene ähnliche Kampagne zu 
betreiben. Doch ich hoffe, dass ihnen dies 
wenigstens einen Denkanstoß gibt, Ver-
kehrsteilnehmer zu einer sichereren ge-
meinsamen Verwendung unserer Straßen 
zu erziehen.

Edmund King

Präsident der Automobile Association (UK),  
Gastprofessor für Transportwesen, Universität von Newcastle

Initiativen für den Schutz von Mensch und Gesundheit

Faktor Mensch



diesmal mit einer neuen Zielgruppe. Verkehrsbe-
obachtungen hatten ergeben, dass sich in schweren 
Lkw weniger als zehn Prozent der Insassen angur-
ten. Mercedes-Benz und DEKRA führten deshalb 
beim 1. Internationalen DEKRA Symposium „Si-
cherheit von Nutzfahrzeugen“ am 1. Oktober 1998 
einen öffentlichen Crash-Test mit einer Actros-Sat-
telzugmaschine durch. Bei dem Aufprall mit 30 
km/h auf eine Anhängerbarriere war der Fahrer-
Dummy angegurtet, der Beifahrer-Dummy hinge-
gen nicht. Der nicht angegurtete „Beifahrer“ wur-
de beim Aufprall mit Kopf und Oberkörper durch 
die Frontscheibe geschleudert, während für den an-
gegurteten „Fahrer“ keinerlei Verletzungsrisiko be-
standen hätte. Auf Initiative von DEKRA entstand 
daraufhin unter Federführung des DVR die Kam-
pagne „Hat́ s geklickt?“. Sie begann auf der Interna-
tionalen Automobilausstellung Nutzfahrzeuge am  
11. September 2002 und wird bis heute fortgeführt.

Aktuelle Kampagnen thematisieren nahezu je-
den Problembereich des Straßenverkehrs. Neben 
den noch immer aktuellen Schwerpunkten Gurt, 
Alkohol und Geschwindigkeit richten sie sich heu-
te auch an Risikogruppen wie junge Fahranfänger, 
Senioren oder Motorradfahrer, stellen die Siche-
rung von Kindern in Fahrzeugen oder die Ab-
lenkung durch Telefonieren und Schreiben von 
Textnachrichten während dem Fahren in den Mit-
telpunkt oder appellieren allgemein an die Ver-
nunft. Die Spanne reicht dabei von humoristischen 
Ansätzen über drastische Bilder bis hin zu Aussa-
gen, die zum Nachdenken anregen.

KONSEQUENTE OPTIMIERUNG  
DER FAHRERLAUBNISPRÜFUNG

Fehlverhalten im Straßenverkehr kann sich auf ver-
schiedene Art und Weise äußern. Zum Beispiel in 
der Form, dass wir uns nicht an die Verkehrsregeln 
halten. Oder zu wenig Rücksicht auf andere Ver-
kehrsteilnehmer nehmen. Oder die Verkehrssitua-
tion und unsere Fahrkompetenz falsch einschätzen. 
Wesentliche Grundlagen dafür, dass all dies eben 
nicht passiert, werden schon im Rahmen der Fahr-
ausbildung gelegt. Umso wichtiger ist es daher, diese 
Ausbildung so zu gestalten, dass die Fahranfänger 
zur motorisierten Teilnahme am Straßenverkehr 
ausreichend befähigt sind.

Während in Deutschland die Fahrerlaubnis-
prüfung in den 1950er-Jahren noch als ein Pa-
ket von theoretischer und praktischer Prüfung ab-
gelegt wurde, kam es im Laufe der Jahre zu einer 
Trennung dieser Prüfungsteile. Es folgten ein in-

haltlicher Ausbau und eine stetige Verbesserung der 
Methodik sowohl im theoretischen, als auch im prak-
tischen Bereich. Zudem wandelte sich der inhaltli-
che Schwerpunkt der Theorieprüfung mit den Jahren 
von der Kraftfahrzeugtechnik hin zum Verhalten im 
Straßenverkehr und den damit verbundenen Gefah-
ren. Auch bei der praktischen Fahrerlaubnisprüfung 
wurden die Prüfungsanforderungen permanent ge-
steigert und standardisiert sowie Mindestanforderun-
gen für ihre erfolgreiche Bewältigung festgelegt. Kern 
der Veränderungen war die Einführung von Fahrauf-
gaben, die in der Prüfung zu bewältigen sind. Diese 
wurden im Laufe der Jahre ergänzt und ab 1970 mit 
klaren Vorgaben bezüglich ihrer Bewertung versehen. 
Ziel des Fahrerlaubniswesens war es von Beginn an, 
die Eignungsprüfungen permanent den veränderten 
Herausforderungen des Straßenverkehrs anzupassen 
und dadurch die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Was muss Fahrausbildung heute leis-
ten? Moderne Fahrausbildung ver-
mittelt unseren Fahrschülern nicht 
nur ein fundiertes Grundwissen über 
physikalisch-technische Zusammen-
hänge des Autofahrens, über Re-
gelwissen und Umweltaspekte. Sie 
schafft auch intensiv Erkenntnisse 
über die Notwendigkeit, Verantwor-
tung gegenüber Mensch und Umwelt 
den eigenen Emotionen unterzuord-
nen. Darüber hinaus vermittelt sie 
eine bereits weitgehend durch Auto-
matismen gesteuerte Bedienung des 
Kraftfahrzeugs, damit notwendige 
Beobachtungsaufgaben nicht ver-
nachlässigt werden müssen. Damit 
ist die Grundvoraussetzung geschaf-
fen, erste Erfahrungen im Straßen-
verkehr unfallfrei zu überstehen und 
diese in einem fortdauernden lebens-
langen Lernprozess auszubauen.

Was dem Fahranfänger nach der 
Fahrausbildung begegnet, ist aber 
leider in nicht unerheblichem Aus-
maß Intoleranz und mangelnde 
Rücksichtnahme anderer Verkehrs-
teilnehmer gegenüber den Bemü-
hungen junger Fahranfänger, das in 
der Fahrschulausbildung Gelernte 
im Straßenverkehr zu leben. Hinzu 
kommt die zögerliche Haltung sei-
tens der Politik, den Fahranfängern 

in einer der Fahrschulausbildung 
nachgelagerten „Zweiten Phase“ die 
Möglichkeit einzuräumen, unter fach-
kundiger Anleitung für ihre guten 
Leistungen Bestätigung zu erhalten 
und ihre weniger guten Leistungen 
zu erkennen und Fehler abzustellen. 

Fahranfängervorbereitung und 
-nachbereitung muss ein gesamtge-
sellschaftlicher Ansatz werden! Es 
passt nicht mehr in den Straßenver-
kehr der heutigen Zeit, zu glauben, 
dass ein Fahrschüler in einer verhält-
nismäßig kurzen Lernphase in der 
Fahrschule bereits ein „Meister“ des 
Autofahrens sein kann. Er ist ein gut 
ausgebildeter Lehrling, der wie je-
der Geselle in anderen Berufen nur 
durch fortwährendes begleitetes Ler-
nen ein Meister werden kann.

Damit ist auch der Weg für die Zu-
kunft beschrieben. Ungeachtet aller 
Möglichkeiten künftigen autonomen 
oder bereits vorhandenem teilauto-
nomen Fahrens und weiterer techni-
scher Automatisierungen der Technik 
des Fahrzeugs, wird es im Stra-
ßenverkehr der Mensch sein, des-
sen Handeln von seinen ethischen 
Grundeinstellungen und seinen 
Kenntnissen und Fertigkeiten geprägt 
ist. Hier ist die gesamte Gesellschaft 
gefordert, Vorbild zu sein.

Gerhard von Bressensdorf

Vorsitzender der Bundesvereinigung  
der Fahrlehrerverbände e.V.

Fahrausbildung der Zukunft
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Eine erfolgreiche Maßnahme zur Reduktion der 
Unfallhäufigkeit speziell von Fahranfängern stellt in 
Deutschland das 2004 als Modellversuch gestartete 
„Begleitete Fahren mit 17“ dar. Hier können Jugend-
liche bereits ab sechzehneinhalb Jahren mit der Fahr-
schule beginnen, mit 17 Jahren die Prüfungsbeschei-
nigung erwerben und in Begleitung eines benannten 
Erwachsenen bereits vor Vollendung des 18. Lebens-
jahres in ganz Deutschland Auto fahren. Vorteil: Das 
Unfallrisiko sinkt in der begleiteten Phase erheblich. 
Mit einer Evaluation konnte nachgewiesen werden, 
dass damit im ersten Jahr des selbständigen Fahrens 
das Unfallrisiko um 22 Prozent und die Anzahl der 
Verkehrsauffälligkeiten um 20 Prozent sinken. Auf-
grund dieses Erfolgs wurde das „Begleitete Fahren mit 
17“ ab dem Jahr 2011 in ein Regelverfahren überführt.

Ein wichtiger Schritt zur Optimierung der theo-
retischen Fahrerlaubnisprüfung war die Einführung 
der computergestützten Prüfung. Mit ihr wurden die 
Objektivität der Prüfungsdurchführung und -aus-
wertung verbessert und Manipulationsmöglichkei-
ten deutlich eingeschränkt. DEKRA begann in den 
Bundesländern Berlin und Brandenburg bereits im 
Jahr 2008 mit der Einführung. Ab 2010 bestanden in 
Form der bundesweiten computergestützten Theore-
tischen Fahrerlaubnisprüfung die Voraussetzungen, 
um mit neuen Aufgabenformaten fahranfängertypi-
sche Unfallursachen stärker in Prüfungsinhalten zu 
berücksichtigen.

Gemeinsam mit anderen Technischen Prüfstel-
len, der Fahrlehrerschaft und Wissenschaftlern ar-
beitet DEKRA auch an der Weiterentwicklung der 
praktischen Fahrerlaubnisprüfung. In erster Linie 
soll die Prüfung zukünftig transparenter und enger 
mit der Fahrausbildung verzahnt werden sowie dem 
Fahrerlaubnisbewerber eine verbesserte Rückmel-
dung über seine Fahrkompetenz geben. Dabei wird 
eine bundesweit einheitliche Prüfungsdokumenta-
tion realisiert und für Prüforganisationen und Be-
hörden auswertbares Datenmaterial angelegt, um 

 Der Fahrsimulator-Truck 
von DEKRA wird seit einigen 
Jahren zur praxisnahen 
Schulung von Berufskraftfah­
rern eingesetzt.

Für junge Lenker ist das Risiko, im 
Straßenverkehr verletzt oder getötet 
zu werden, aufgrund mangelnder 
Routine und Erfahrung erhöht. Das 
machte sich insbesondere Ende der 
90er-Jahre und Anfang des Jahr-
tausends bemerkbar: Die Zahlen 
verunglückter und vor allem getöte-
ter junger Lenker waren exorbitant. 
Als Konsequenz dessen wurde am 
1. Jänner 2003 in Österreich der so 
genannte Mehrphasenführerschein 
eingeführt. Einer der Wegbereiter 
dieser neuen Ausbildungsform war 
die ÖAMTC Fahrtechnik, die sich 
seit ihrer Gründung vor mehr als 
25 Jahren auf die praktische Fahr-
ausbildung konzentriert. Der Mehr-
phasenführerschein verpflichtet Füh-
rerscheinneulinge zur Absolvierung 
einer zweiten Ausbildungsphase 
innerhalb eines Jahres nach Ausstel-
lung der Lenkberechtigung. Diese 
beinhaltet zwei Perfektionsfahrten, 
ein Fahrtechniktraining sowie ein 
psychologisches Gruppengespräch 
zusätzlich zur herkömmlichen, ers-
ten Ausbildungsstufe, die aus einer 
theoretischen und praktischen Prü-
fung besteht.

Rückblickend kann der Mehr-
phasenführerschein als wesentli-
cher Beitrag zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit identifiziert werden. 
Denn eine Evaluierung der Unfall-
zahlen zeigte, dass die Anzahl an 
Unfällen mit jungen Lenkern seit 
der Einführung signifikant gesunken 

ist, deutlich mehr als die Gesamtun-
fallzahl. Während die Gesamtun-
fallzahl zwischen den Jahren 2000 
und 2011 um 16 Prozent abnahm, 
sind Unfälle mit beteiligten jungen 
Lenkern um 32 Prozent zurückge-
gangen. Die Anzahl der getöteten 
jungen Lenker reduzierte sich gar 
um 50 Prozent.

Durch den vom ÖAMTC seit jeher 
gelebten Ansatz, mehr Praxisnähe 
zu vermitteln und Bewusstseinsbil-
dung im Rahmen der Fahrausbil-
dung zu betreiben, werden Führer-
scheinneulingen die Gefahren des 
Straßenverkehrs und die Gefahren-
prävention gleichermaßen näher 
gebracht. Die Erfolge sind statistisch 
nachweisbar. Kaum verwunder-
lich also, dass das österreichische 
Mehrphasen-Modell international 
Anklang und Nachahmer gefun-
den hat.

Aber auch wenn die Entwick-
lung erfreulich ist, besteht wei-
terhin Handlungsbedarf. Junge 
Lenker sind nach wie vor über-
proportional häufig an Unfällen 
beteiligt. Deshalb sind in dieser 
sensiblen Altersgruppe ständi-
ge Investitionen in die Verkehrs-
sicherheit notwendig. Neben 
strengeren Qualitätskontrollen in 
der Mehrphasen-Fahrausbildung 
steckt auch in der präventiven, 
bewusstseinsbildenden Verkehrs-
sicherheitsarbeit nach wie vor 
großes Sicherheitspotenzial.

Oliver Schmerold

Verbandsdirektor des Österreichischen Automobil-,  
Motorrad- und Touringclubs (ÖAMTC)

Mehrphasenausbildung als wertvoller Beitrag  
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Faktor Mensch



Die Fakten in Kürze
•	Fehlverhalten von Fahrzeugführern 

ist die häufigste Unfallursache.

•	2013 verstarb in Deutschland 
etwa jeder elfte im Straßen­
verkehr Getötete an den Folgen 
eines Alkoholunfalls.

•	Über 46 Prozent der alkoholisier­
ten Unfallbeteiligten in Deutsch­
land im Jahr 2013 waren zwi­
schen 18 und 34 Jahre alt.

•	Schon ab einer Blutalkoholkon­
zentration von 0,2 Promille sind 
erste Ausfallerscheinungen zu 
verzeichnen.

•	Der Einsatz von Alkohol-Interlocks 
ist eine geeignete Maßnahme, um 

Fahrten unter Alkoholeinfluss mit 
einem Pkw, Lkw oder Transporter 
zu verhindern. 

•	Die individuelle Risikowahrneh­
mung im Straßenverkehr wird 
durch viele psychologische, sozi­
ale, institutionelle und kulturelle 
Faktoren beeinflusst.

•	Verkehrssicherheitskampagnen 
tragen dazu bei, das Bewusstsein 
für Risiken im Straßenverkehr zu 
erhöhen.

•	Verkehrserziehung und Fahraus­
bildung müssen ständig den ver­
änderten Herausforderungen des 
Straßenverkehrs angepasst werden.

Fahraufgaben und Prüfkriterien kontinuierlich an 
aktuelle Entwicklungen anpassen zu können. Die 
optimierte praktische Fahrerlaubnisprüfung wur-
de im Rahmen eines BASt-Projektes in Modell
regionen erprobt – bei DEKRA von September bis 
Dezember 2014 in der Region Oranienburg.

Mit Inkrafttreten der EU-Führerscheinrichtlinie 
am 1. Juli 1996 wurde der Grundstein zu einer eu-
ropaweiten Vereinheitlichung der Führerscheinklas-
sen und der gegenseitigen Anerkennung gelegt. Die 
Umsetzung in nationales Recht zog sich allerdings 
noch einige Jahre hin. Auch auf Seiten der EU erfolg-
ten weitergehende Änderungen bis hin zur Richtlinie 
2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein 
– die so genannte 3. EG-Führerscheinrichtlinie.

Heute gelten in ganz Europa die gleichen Führer-
scheinklassen und ein in einem Land der Europäi-
schen Union erworbener Führerschein wird in jedem 
Mitgliedsstaat anerkannt. Eine Fahrerlaubnis kann 
allerdings nur in dem Land erworben werden, in dem 
man seinen Hauptwohnsitz für mindestens 182 Tage 
hat. Eine Vereinheitlichung erfolgte auch beim Füh-
rerschein selbst. Aus den über 100 unterschiedlichen 
nationalen Führerscheinen wurde ein einheitlicher 
Europäischer Führerschein im Scheckkartenformat.

Neben all diesen Vereinfachungen und Ver-
besserungen bleibt ein Problem ungelöst: Das der 
deutlichen Niveauunterschiede bei der Fahraus-
bildung. Durch regelmäßige Überarbeitungen und 
Anpassungen der nationalen Ausbildungsanforde-
rungen haben insbesondere die skandinavischen 
Länder, England und Irland, die Niederlande und 
Deutschland sehr hohe Standards geschaffen. Sehr 
niedrige Standards finden sich dagegen in etli-
chen ost- und südeuropäischen Ländern. Die Dis-
krepanzen lassen sich auch an den Preisen für die 
Ausbildung ablesen. Eine Fahrerlaubnis für unter 
100 Euro ist zwar heute kaum mehr zu bekommen, 
der niedrige dreistellige Bereich markiert aber das 
untere Ende der Skala. Preise von über 3.000 Euro, 
wie sie zum Beispiel in Norwegen anfallen, stellen 
das obere Ende dar.

Die unterschiedlichen Ausbildungsstandards spie-
geln sich aber auch in den Verkehrsunfallopferzah-
len der einzelnen Staaten wider. Staaten, in denen die 
Verkehrssicherheit als politisches Ziel ernst genom-
men wird und als wesentlicher Teil davon eine gute 
Fahrausbildung implementiert ist, weisen deutlich 
bessere Werte auf als die Staaten, in denen die Fahr-
ausbildung keinen besonderen Stellenwert genießt.

Eine der wichtigsten Prioritäten der 
Luxemburger Regierung, die auch 
im Regierungsprogramm niederge-
schrieben ist, ist die Sicherheit auf 
unseren Straßen. Nach der Erhe-
bung der Unfallzahlen von 2013 
machen Jugendliche in der Alters-
klasse von 18 bis 24 Jahren 18 
Prozent der Todesopfer auf unse-
ren Straßen aus. Die Regierung 
möchte daher alle ihr zur Verfü-
gung stehenden Mittel nutzen, um 
insbesondere jugendliche Fahrer 
anzusprechen und um durch eine 
entsprechende Fahrausbildung 
möglichst nachhaltig auf ihr spä-
teres Fahrverhalten einzuwirken.

Seitens der Regierung sind  
daher auch die notwendigen fi

nanziellen Mittel vorgesehen, um 
vielversprechende Initiativen wie 
den „Young Drivers Day“ als her-
vorragende Plattform um dieses 
Ziel zu erreichen, zu unterstützen. 
Der „Young Drivers Day“ bietet 
ein speziell auf jugendliche Fahr-
anfänger ausgerichtetes Fahrtrai-
ning mit professioneller Beratung 
auf idealem Terrain im Fahrsicher-
heitszentrum Colmar-Berg. 

Die Regierung erhofft sich von 
Initiativen wie dieser eine Verbes-
serung des Fahrkönnens und eine 
Sensibilisierung für Gefahrensitu-
ationen junger Autofahrer. Dies 
soll nachhaltig zu einer deutlichen 
Verbesserung der Unfallstatistik 
führen.

François Bausch

Minister für Nachhaltige Entwicklung  
und Infrastruktur, Luxemburg 

„Young Drivers Day“ für jugendliche Fahranfänger

Dessen ungeachtet sind alle Anstrengungen 
zur Verbesserung des Prüfungssystems dem Ziel 
verpflichtet, die Anzahl der Verkehrstoten und 
Schwerverletzten gerade unter den Fahranfängern 
zu verringern. Ein Ziel, das auch in Zukunft konse-
quent verfolgt werden muss.
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Während in den klassischen Sicherheitsbereichen die Potenziale ziemlich ausgeschöpft zu sein scheinen, bieten moder-
ne Fahrerassistenzsysteme noch vielfältige Möglichkeiten, um Unfälle zu vermeiden oder ihre Folgen abzumildern. Ob 
und wie mit solchen Systemen in naher Zukunft der Schritt vom teilautomatisierten zum völlig autonomen Fahren Realität 
werden könnte, wird sich zeigen. Ganz entscheidend kommt es vor allem auch darauf an, dass die Fahrer ihren neuen 
Assistenten vertrauen sowie deren Grenzen kennen und dass die Funktionsfähigkeit der verschieden Systeme über das 
gesamte Fahrzeugleben gewährleistet bleibt. Bei im Markt neuen Systemen ist zugleich immer auch eine gewisse Akzep-
tanz von Fehlauslösungen erforderlich.

Autofahren ohne Fahrer?

Zur Steigerung von Komfort und Sicherheit ge-
hören Informations- und Assistenzsysteme 

in modernen Kraftfahrzeugen schon seit Jahren 
zum Standard. Ob Navigationssystem mit Stau-
umgehungsempfehlung, Abstandsregeltempomat, 
Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Assistent, Mü-
digkeitswarner, kamerabasierte aktive Lichtsys-
teme, Nachtsichtassistent, Fahrdynamikregelung 
und vieles mehr: Allesamt tragen diese Systeme 
dazu bei, den Fahrerzeugführer zu informieren, 

zu unterstützen und wenn nötig sein Fehlver-
halten zu kompensieren, um so die Zahl der im 
Straßenverkehr Getöteten und Verletzten immer 
weiter zu verringern.

Die Entwicklung geht mit rasanten Schritten 
weiter. Durchaus spektakulär war im Mai 2014 
die Vorstellung eines Prototyps von Google, der 
seine Insassen fahrerlos von A nach B befördern 
kann. Da das Fahrzeug weder mit Lenkrad noch 
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Fahr- und Bremspedal ausgestattet ist, könnte ein 
Fahrer auch im Notfall nicht eingreifen. Das Fah-
ren übernimmt hier vollständig ein Computer, 
der relevante Informationen von außerhalb des 
Fahrzeugs empfängt und verarbeitet. Das Erschei-
nungsbild prägend ist die Rundumsicht-Kamera 
beziehungsweise der Laser-Scanner auf dem Dach 
des Fahrzeugs. Zunächst sollen 100 Prototypen 
gebaut werden, die mit maximal 40 km/h fahren. 
Der Einsatz dürfte sich damit auf Kurzstrecken 
beschränken.

Kann man sich in naher Zukunft so wirklich 
ein autonomes Fahren im Straßenverkehr vorstel-
len? Viele Entwickler aus der Automobil- und Zu-
lieferindustrie antworten derzeit auf diese Frage 
noch mit einem klaren Nein. Weder die verfügba-
re und absehbare Technologie von Fahrzeug und 
Infrastruktur, noch der rechtliche Rahmen lassen 
in den nächsten 15 bis 20 Jahren ein Szenario als 
realistisch erscheinen, bei dem Fahrzeuge immer 
und überall autonom fahren können.

Nach dem Wiener Übereinkommen über den 
Straßenverkehr müssen jedes Fahrzeug und mit-
einander verbundene Fahrzeuge, wenn sie in Be-
wegung sind, einen Fahrzeugführer haben. Dieser 
muss theoretisch sein Fahrzeug dauernd und un-
ter allen Umständen beherrschen, um den Sorg-
faltspflichten genügen und alle ihm obliegenden 
Fahrbewegungen ausführen zu können. Unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Standes der Technik 
wurde diese seit 1968 international von den Ver-
einten Nationen festgeschriebene Vorgabe jüngst 
etwas gelockert. Demnach ist es nun zulässig, dass 
die Kontrolle über das Fahrzeug an geeignete, also 
die Anforderungen von einschlägigen internatio-
nalen Standards erfüllende Assistenzsysteme abge-
geben werden kann. Der Fahrer muss jedoch auch 
dann noch in der Lage sein, die Kontrolle über sein 
Fahrzeug jederzeit wieder zu übernehmen. Es ist 
zu erwarten, dass nationale Gesetzgebungen in 
Kürze entsprechend angepasst werden. Aber auch 
dann darf in all den Staaten, die das Wiener Über-
einkommen unterzeichnet haben, kein führerloses 
Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen.

VORAUSSCHAUEND GEFAHREN ERKENNEN

Welches Potenzial in der heute bereits in der Au-
tomobilindustrie verfügbaren Technik steckt, hat 
das Daimler-Forschungsfahrzeug S 500 Intelligent 
Drive im August 2013 auf einer Fahrt von Mann-
heim nach Pforzheim demonstriert. Hier hatte be-

reits vor 125 Jahren Bertha Benz die Alltagstaug-
lichkeit des Patent-Motorwagens ihres Mannes 
bewiesen. Das auf Basis der aktuellen Mercedes 
S-Klasse mit seriennaher Sensorik ausgestattete 
Forschungsfahrzeug absolvierte die rund 100 Kilo-
meter lange Strecke über viel befahrene Landstra-
ßen und durch auf dem Weg liegende Städte und 
Dörfer völlig autonom. Der Testfahrer hatte ledig-
lich die Aufgabe, im Notfall einzugreifen, was aber 
nicht erforderlich war.

Von BMW wurde berichtet, dass ein Forschungs-
prototyp die erste hoch automatisierte Fahrt auf 
der Autobahn A9 von München nach Ingolstadt 
im Juni 2011 absolvierte. Dabei führte das Fahr-
zeug unter anderem 32 automatische Spurwechsel 
durch. Der Testfahrer musste kein einziges Mal ein-
greifen. Mittlerweile hat der Versuchsträger mehre-
re tausend Testkilometer im hoch automatisierten 
Modus absolviert.

Nicht nur Pkw, auch Lkw können bei Versuchs- 
und Demonstrationsfahrten heute schon hoch au-
tomatisiert fahren. Das zeigte im Juli 2014 der Mer-
cedes-Benz Future Truck 2025 auf einem noch 
nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben Au-
tobahnteilstück der A14 bei Magdeburg. Hat der 
Testfahrer auf 80 km/h beschleunigt, kann er an 
den so genannten Highway-Piloten übergeben, wo-
mit der Lkw in den autonomen Fahrmodus wech-
selt. Hierbei kann der Fahrer seinen Sitz für eine 
entspanntere Arbeits- oder Ruheposition um 45 
Grad nach rechts schwenken. Steht zum Beispiel an 
einer Baustelle eine komplexe Fahrsituation bevor, 
erkennt dies der Highway-Pilot vorausschauend. 
Er weist dann den Fahrer rechtzeitig optisch und 
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 Der Prototyp des fahrerlosen 
Autos von Google ist weder mit 
einem Lenkrad noch mit einem 
Bremspedal ausgestattet.



akustisch auf seine bevorstehende Deaktivierung 
und auf die Übergabe an den Fahrer hin. Autono-
me Überholmanöver und das Verlassen der Auto-
bahn sind nicht vorgesehen. Auch in diesem Fall 
wird das System abgeschaltet und der Fahrer muss 
wieder übernehmen.

Im Rahmen seiner ehrgeizigen Vision, dass bis 
2020 niemand mehr in einem Volvo-Pkw oder 
Volvo-Lkw oder durch ein solches Fahrzeug bei 
einem Verkehrsunfall getötet oder schwer verletzt 
werden soll, hat der schwedische Fahrzeugherstel-
ler Volvo von September 2010 bis Dezember 2014 
das „Non-Hit Car and Truck“-Projekt durchge-
führt. Hierbei sollen Fahrzeuge in die Lage versetzt 
werden, ihr gesamtes Umfeld zu „sehen“ und dem 
Fahrer Informationen und Maßnahmen zur Un-
fallvermeidung vorzuschlagen. Reagiert der Fah-
rer nicht, sollen die Fahrzeuge selbstständig in die 
Fahrzeugführung eingreifen. Ein Hauptbestandteil 
der neu entwickelten Technologie ist eine zentrale 
Steuereinheit, die einen effizienten Informations-
austausch mit den Daten verschiedener Kameras, 
Radarsensoren, Lasersensoren oder GPS ermög-
licht. Das ergibt eine 360-Grad-Rundumsicht, die 
alle 25 Millisekunden erneuert wird. Das System 
sucht und findet bei erkannter Unfallgefahr kollisi-
onsfreie Ausweichwege, soweit sie vorhanden sind. 
Für die Entwicklung selbst fahrender Fahrzeuge, 
die automatisch bremsen und lenken können, ist 

eine solche Technologie unverzichtbar. Volvo hat 
sich zunächst darauf konzentriert, verschiedene 
Unfallszenarien zu erkennen und mit rechtzeitigen 
Gegenmaßnahmen zu verhindern.

DEN SYSTEMEN SIND  
INTERAKTIVE GRENZEN GESETZT

Ist das Fahrzeug teilautomatisiert unterwegs, 
muss der Fahrer die automatischen Funktionen 
ständig überwachen und darf keine fahrfremden 
Tätigkeiten ausführen. Im hoch automatisierten 
Modus sind fahrfremde Tätigkeiten in begrenz-
tem Umfang möglich, weil der Fahrer das System 
nicht mehr dauerhaft überwachen muss. Dabei er-
kennt das System vorausschauend und selbsttä-
tig seine technischen Grenzen und gibt die Fahr-
aufgabe rechtzeitig mit genügender Zeitreserve an 
den Fahrer zurück. Allerdings wird heftig darüber 
diskutiert, ob er damit noch seiner unter anderem 
im Wiener Abkommen geforderten Verantwortung 
gerecht wird und jederzeit die Kontrolle über sein 
Fahrzeug übernehmen kann. Erst beim voll auto-
matisierten Fahren kann das Fahrzeug alle vor-
kommenden Situationen dauerhaft autonom be-
wältigen. Hierbei muss der Fahrer das System nicht 
mehr vollständig überwachen und darf auch im er-
weiterten Umfang fahrfremde Tätigkeiten ausüben. 
Erst damit wäre somit fahrerloses Fahren über-
haupt möglich. Der Fahrer wäre dann nicht mehr 
ein ständiger aufmerksamer Beobachter, sondern 
ein Fahrgast und könnte zum Beispiel während der 
Fahrt konzentriert arbeiten.

Teilautomatisiert können die Fahrer von aktuel-
len Pkw bereits heute zum Beispiel bei einer Staufol-
gefahrt in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen auf 
den Autobahnen unterwegs sein. Dabei kann das 
Fahrzeug automatisch beschleunigen, bremsen, len-
ken und die Spur halten. Hierfür steht ihm ein Ab-
standsregeltempomat mit Stop-and-Go-Funktion in 
Kombination mit einem Lenkassistenten zur Verfü-
gung. Ebenfalls teilautomatisiert können Pkw heu-
te auch schon in bestimmte Lücken am Straßenrand 
einparken. Mit fortschreitender funktionaler Ver-
netzung und Erweiterung der bereits vorhandenen 
Komfort- und Sicherheitssysteme im Fahrzeug wird 
in naher Zukunft das teilautomatisierte Fahren in 
immer mehr – klar abgrenzbaren – Situationen des 
alltäglichen Verkehrsgeschehens möglich sein.

Besondere Herausforderungen sind durch die 
Beherrschung der Kommunikation mit der Um-
welt gegeben. Mit der so genannten Car-to-X-Kom-
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 Bereits heute können 
Forschungsfahrzeuge mit 
seriennaher Technik autonom 
fahren. Zu den entscheidenden 
Fragen gehört, wie lange der 
verantwortliche Fahrer dabei 
die Hände vom Steuer nehmen 
darf, wie er mit seiner neuen 
Funktion als (zeitweise) reiner 
Beobachter zurechtkommt und 
welchen Nutzen er davon hat.



munikation, also dem Informationsaustausch des 
Fahrzeugs mit anderen Fahrzeugen und dem ver-
kehrsrelevanten Umfeld, konnten bereits seit eini-
gen Jahren weit reichende Erfahrungen gesammelt 
werden. Fahrzeuge werden in naher Zukunft so-
wohl untereinander als auch mit dem Umfeld kom-
munizieren. So können beispielsweise Informatio-
nen über die von ihnen aktuell befahrenen Strecken 
ausgetauscht und die Daten des Navigationssystems 
ergänzt werden. Oder es kann eine Rotlicht zeigen-
de Ampel Funksignale an in der Nähe befindliche 
Fahrzeuge senden. Zudem kann der Fahrer auch 
vor Gefahren oder Unfällen gewarnt werden, ohne 
dass dazu das Radio eingeschaltet sein muss.

Die Kommunikation und sichere Verständi-
gung des Fahrzeuges mit anderen am Straßenver-
kehr teilnehmenden Menschen, die als Fußgän-
ger, Fahrradfahrer oder Fahrer eines motorisierten 
Fahrzeugs unterwegs sind, steckt jedoch noch im 
Anfangsstadium. So können sich zum Beispiel zwei 
Fahrzeugführer im Gegenverkehr an einer Engstel-
le rasch darüber einigen, wer situationsangepasst 
zuerst weiterfahren soll. Oder ein Autofahrer kann 
auf seinen Vorrang verzichten und einen Fußgänger 
über die Straße lassen. Ein automatisiert fahrendes 
Fahrzeug stößt in solchen Situationen derzeit sehr 
früh an seine interaktiven Grenzen.

NUR BEDINGTE AKZEPTANZ FÜR 
BESTIMMTE ASSISTENZSYSTEME

Es wird noch viele Jahre dauern, bis die bereits heu-
te realisierten oder technisch und rechtlich abseh-
baren Funktionen des teilautomatisierten und hoch 
automatisierten Fahrens zum fahrerischen Alltag 
gehören. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die 

gesellschaftliche Akzeptanz sowie die individuel-
le Akzeptanz und das Vertrauen durch den Fahrer. 
Voraussichtlich wird er noch lange Zeit die ständi-
ge Kontrolle über sein Fahrzeug behalten und die-
se nur dann zeitweise abgeben wollen, wenn er es 
als komfortabel und entlastend beziehungsweise 
nützlich empfindet. Hierzu gehört unter anderem, 
die Zeit im Stau mit Stop-and-Go-Verkehr sinnvoll 
nutzen zu können oder das Fahrzeug auf längeren 
Autobahnfahrten entspannt auch mal selbst fahren 
zu lassen. Komfortabel und vor allem Zeit sparend 
wäre darüber hinaus, das Fahrzeug an der Einfahrt 
zu einem Parkhaus sich selbst zu überlassen, so dass 
es von dort aus selbstständig einen freien Platz fin-
det und ihn bei Bedarf auch wieder verlässt. Dies 
wäre bereits ein fahrerloses und damit voll automa-
tisiertes Fahren – allerdings nur bei niedrigen Ge-
schwindigkeiten in einem eng begrenzten Umfeld.
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 Hauptbestandteil der im  
„Non-Hit Car and Truck“-Projekt 
von Volvo eingesetzten Techno-
logie ist eine Datenplattform, 
welche die Informationen aller 
Sensoren vernetzt, wobei alle 
25 Millisekunden ein 360-Grad-
Scan der näheren Umgebung des 
Lkw entsteht.

Verschiedene Automatisierungsgrade

Teilautomatisiert:
Bei Nutzung eines teilautomatisierten 
Systems muss der Fahrer das System 
ständig überwachen und jederzeit zur 
Übernahme der Fahrzeugführung be-
reit sein.

Hochautomatisiert:
Der Fahrer muss das System dabei 
nicht mehr überwachen, sondern 
kann die Kontrolle, zumindest für eine 
gewisse Zeit, vollständig an das Sys-
tem übergeben. Bei Bedarf wird der 
Fahrer zur Übernahme der Fahrauf-
gabe mit ausreichender Zeitreserve 
aufgefordert. Systemgrenzen wer-
den alle vom System erkannt. Es ist 

jedoch nicht in der Lage, aus jeder 
Ausgangssituation den risikominima-
len Zustand herbeizuführen.

Vollautomatisiert:
Der Fahrer muss das System hierbei 
ebenfalls nicht mehr überwachen. Vor 
dem Ende des Anwendungsfalls for-
dert das System den Fahrer mit ausrei-
chender Zeitreserve auf, das Fahren 
zu übernehmen. Tut er das nicht, er-
folgt die Rückführung in den risikomi-
nimalen Systemzustand. Systemgren-
zen werden alle vom System erkannt. 
Es ist in allen Situationen in der Lage, 
in den risikominimalen Systemzustand 
zurückzuführen.� Quelle: BASt



Die Akzeptanz von neuen Fahrerassistenzfunk-
tionen und Funktionen des automatischen Fahrens 
kann in den verschiedenen Staaten und Weltregio-
nen durchaus unterschiedlich sein (Schaubild 19). 
Die Autoren der Studie weisen darauf hin, dass die 
Akzeptanz auch davon abhängt, ob und wie gut der 
Kunde die einzelnen Funktionen bereits kennt. Die 
Zurückhaltung der Deutschen beim Autobahnpilo-
ten könnte sich somit drastisch ändern, wenn Funk-
tion, Nutzen und Zuverlässigkeit eines solchen Sys-
tems – vor allem durch persönliche Erfahrungen 
– bekannter geworden sind.

VÖLLIG UNFALLFREIER  
STRASSENVERKEHR BLEIBT VISION

Die Erforschung der Möglichkeiten des autono-
men Fahrens begann bereits vor mehr als 25 Jah-

ren. Zu den frühen Meilensteinen gehört das 1986 
initiierte europäische EUREKA-Forschungspro-
jekt PROMETHEUS (PROgraMme for European 
Traffic with Highest Efficiency and Unpreceden-
ted Safety). Im Rahmen des Projekts fuhren die 
Roboterfahrzeuge VaMP und VITA-2 auf der Basis 
des damaligen Mercedes 500 SEL 1994 weitgehend 
autonom mehr als 1.000 Kilometer im normalen 
Verkehr bei Geschwindigkeiten bis zu 130 km/h 
auf mehrspurigen Autobahnen im Ballungsraum 
Paris. 1995 wurde mit entsprechenden Fahrzeu-
gen die Strecke von München nach Kopenhagen 
zurückgelegt. Bereits damals konnte der Beweis 
geliefert werden, dass automatisches Fahren auf 
Autobahnen mit den hier vorkommenden Manö-
vern zum Abstandhalten, Spurwechseln und Über-
holen technisch möglich ist.

Im Rahmen des Projekts spielte selbstverständ-
lich auch die Sicherheit eine wichtige Rolle. Dies ist 
letztlich ein weiteres Kriterium, das ganz wesentlich 
über die Zukunft des autonomen Fahrens entschei-
det. Schließlich sollen die verschiedenen Stufen 
des automatischen Fahrens nicht nur den Komfort 
verbessern, sondern auch die Sicherheit im Stra-
ßenverkehr noch weiter steigern. Der Mensch ist 
bekanntlich das unsicherste Element im Gesamt-
system, und er macht häufig Fehler, die – wenn sie 
nicht mehr korrigiert werden können – oftmals zu 
Unfällen führen. Wird der Mensch durch techni-
sche Assistenzsysteme zunehmend von seiner di-
rekten Fahraufgabe entlastet oder sogar zeitwei-
se entbunden, dann ist zu erwarten, dass auch die 
Anzahl der durch menschliches Fehlverhalten ver-
ursachten Unfälle sinkt. Andererseits können tech-
nische Systeme ebenfalls versagen, und ihr Miss-
brauch ist möglich. Entscheidend wird sein, dass 
die Anzahl und Schwere der durch technisches 
Versagen der neuen Systeme oder durch falschen 
Umgang mit diesen Systemen verursachten Unfäl-
le erheblich kleiner ist, als die Zahl der durch die-
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 Vorausschauende Notbremssys-
teme basieren auf dem Radarsys-
tem der Abstandsregelung und 
sollen zusätzlich dazu beitragen, 
Auffahrunfälle zu verhindern oder 
zumindest die Kollisionsgeschwin-
digkeit zu verringern.

Kundenakzeptanz von Assistenz-Funktionen
In Deutschland, Frankreich, den USA und China erreichen die verschiedenen Fahrerassistenzsysteme ganz 
unterschiedliche Akzeptanzwerte.
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se Systeme vermiedenen Unfälle. Das Ziel des völ-
lig unfallfreien Straßenverkehrs dürfte noch über 
Jahrzehnte hinweg eine Vision bleiben.

ETHISCHE ASPEKTE BEI  
FAHRERASSISTENZ- UND KOLLISIONS
VERMEIDUNGSSYSTEMEN
Auch hoch automatisiertes Fahren wird hier nicht 
immer helfen können. Ein eindrückliches und zum 
Nachdenken anregendes Beispiel ist das schon 
mehrfach beschriebene Ausweich-Dilemma. Hier 
fährt ein Pkw auf eine plötzlich die Straße über-
querende Mutter mit Kinderwagen zu und kann 
die Kollision allein durch Bremsen nicht mehr ver-
meiden. Wenn er nach links ausweicht, kollidiert er 
dort mit einem entgegenkommenden Lkw.

Wie auch immer der Pkw-Fahrer reflexartig re-
agieren würde – es wäre letztendlich gesellschaft-
lich und haftungsrechtlich zu akzeptieren, da er in 
der Notsituation die Folgen nicht exakt abwägen 
kann. Bei einem vollautomatisch fahrenden Pkw 
müssten jedoch die in den Systemen hinterlegten 
Algorithmen beide Alternativen „rational“ mitei-
nander vergleichen. Damit würde das Auto über 
Leben und Tod beziehungsweise die Gesundheit 
von Mutter, Kind und Pkw-Fahrer entscheiden. 
Nach heutigem Rechtsempfinden wäre dies nicht 
akzeptabel, und es ist auch kaum vorstellbar, dass 
ein Fahrzeughersteller hierfür die Verantwortung 
übernehmen würde.

Bei diesem relativ einfachen Beispiel sind er-
kennbare Konfliktsituationen vorprogrammiert, 
in denen Fahrerassistenzsysteme Entscheidungen 
hinsichtlich einer „richtigen Problemlösung“ lie-
fern müssen. Zwangsläufig wird es dabei zu Fäl-
len kommen, bei denen es keine volle Vermei-
dung von Konflikten gibt, sondern bei denen die 
Entscheidung zu treffen sein wird, mit welchem 
Fahrzeug oder Verkehrspartner eine Kollision 
eingegangen werden soll, weil dies die geringsten 
negativen Folgen für die Beteiligten haben könn-
te. Algorithmen für eine solche Entscheidung 
könnten zum Beispiel sein: den Insassen des gera-
de betriebenen Fahrzeugs den Vorzug geben und 
den kleinsten beziehungsweise leichtesten Kolli-
sionspartner wählen, um den Eigenschutz voran-
zustellen; oder ungeschützte Verkehrsteilnehmer 
bestmöglich sichern und dabei gegebenenfalls 
Kollisionen mit anderen Fahrzeugen in Kauf neh-
men, bei denen die jeweiligen Insassen unter Um-

ständen von den Systemen der passiven Sicherheit 
profitieren würden.

Entwickler von Fahrerassistenzsystemen müss-
ten bei derartigen Entscheidungen also ethische 
Fragestellungen berücksichtigen. Das bedeutet für 
die technische Entwicklung solcher Systeme eine 
völlig neue Herausforderung. Das Problem hier-
bei ist, dass in der bisherigen Verkehrsrealität jeder 
einzelne Fahrzeuglenker entsprechend seiner eige-
nen Fähigkeiten, Kenntnisse und Werturteile in ei-

Audi-Chef Rupert Stadler sprach der 
Autoindustrie auf dem Wirtschafts-
gipfel der Süddeutschen Zeitung 
Ende November 2014 sicher aus 
der Seele, als er auf die baldige 
Freigabe des autonomen Fahrens 
auf Pilotstrecken drängte. Wären da 
nur nicht die Gesetze, die der neu-
en Technologie so dramatisch hin-
terherhinkten. Allerdings könnten 
die Hersteller Recht- und Gesetzfin-
dungsprozesse beschleunigen. So 
müssen die Juristen vor der Freiga-
be derartiger Durchbruchstechnolo-
gien wissen, wer schuld ist, wenn 
etwas passiert. Solange die Her-
steller allerdings zum Schutz ihrer 
Algorithmen auf Daten sitzen, die 
zum Beispiel über das Versagen 
von Assistenzsystemen Aufschluss 
geben könnten und auch Gerichte 
kaum oder keinen Zugang erhalten, 
fällt es schwer, mit dem Fortschritt 
gesetzlich Schritt zu halten.

Auch wird es nicht ganz einfach 
sein, die Verkehrssünder im Griff zu 
behalten, wenn sich diese auf einen 
Rechtsbruch durch den Pkw ohne 
eigenes Zutun berufen. Wie kann 
und soll der Staat wissen, welches 
Assistenzsystem gerade zugeschal-
tet war? Indem er aller Daten hab-
haft wird, die er bekommen kann? 
Autos vernetzten sich zum Zweck 
der Datenkommunikation unterein-
ander und mit der Umgebung. Nie-
dersachsen möchte nun die bisher in 
Deutschland abgelehnte Streckenge-
schwindigkeitsüberwachung auf sei-

nen Straßen testen und das Notrufs-
ystem E-Call macht es nächstes Jahr 
erforderlich, dass alle Neuwagen 
mit GPS-System sowie Sende- und 
Empfangsmöglichkeiten ausgestattet 
werden. Wir sehen uns zunehmend 
einer Infrastruktur gegenüber, die 
neben dem autonomen Fahren auch 
Überwachung und Datenmissbrauch 
möglich macht. Hier muss der Da-
tenschutz Schritt halten! Es kann 
nicht reichen, alte Gesetze unter 
den neuen Gegebenheiten frei zu 
interpretieren. Es müssen eilig auch 
ein paar neue Gesetze her, die der 
Zukunft Rechnung tragen.

Können sich die Fahrzeuge dann 
tatsächlich – wie von der Industrie 
gewünscht – bereits 2020 ohne 
menschliches Zutun auf deutschen 
Straßen bewegen? Experten rech-
nen damit, dass die Autos, wenn sie 
ihrer eigenen Fahrweise überlassen 
bleiben, nennenswert weniger Un-
fälle verursachen als ihr menschli-
cher Fahrer. Wird der Mensch mit 
seinem zu hohen Unfallrisiko dann 
vielleicht schon ab 2025 am Steuer 
verboten? Oder hilft es ihm, wenn 
er erkennt, dass die Person links der 
Fahrbahn der Aufmachung entspre-
chend zum Spielmannszug rechts 
der Fahrbahn gehört und sie mög-
licherweise gleich die Straßenseite 
wechselt, so dass er lieber langsa-
mer wird. Ein vollautonomes Fahr-
zeug versagt hier vielleicht. Auch 
Lebenserfahrung kann sich im Stra-
ßenverkehr bewähren.

Dr. Daniela Mielchen

Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft  
Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein e.V.

Autonomes Fahren und rechtliche Hürden
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 Das Ausweichdilemma 
stellt den Fahrer des Pkw 
vor die Wahl, entweder eine 
Frau mit Kinderwagen zu 
überfahren oder sich selbst 
zu gefährden und in den 
Gegenverkehr zu lenken.

Eine der auffälligsten technischen 
Entwicklungen in der Fahrzeugaus-
stattung in den letzten Jahren sind 
sicherlich die Fahrerassistenzsys-
teme (FAS), die in immer größerer 
Vielzahl serienmäßig in Neufahrzeu-
ge eingebaut werden. So sehr sich 
auf der einen Seite dieser technische 
Fortschritt begrüßen lässt, so sehr 
muss man sich andererseits fragen, 
ob alles, was technisch möglich ist, 
auch sinnvoll ist.

Beispielsweise lassen sich FAS zur 
Unfallvermeidung bei Unfällen ein-
setzen, die aufgrund von menschli-
chem Fehlverhalten passieren. Zum 
Beispiel der Kreuzungsassistent, ein 
Assistent zur Kollisionsvermeidung 
mit situationsabhängiger Abstands- 
und Geschwindigkeitsregelung 
und ein System zur Unterstützung 
der Querführung. FAS können bei 
menschlichem Fehlverhalten auf ver-
schiedene Weise wirksam werden: 
sie können warnen, aktiv unterstüt-
zen oder eingreifen. Man kann sie 
aber auch in Komfort- beziehungs-
weise Entlastungs- und Sicherheits-
systeme unterscheiden. Die Aufga-
be, den Fahrer zu entlasten, haben 
zum Beispiel FAS wie Tempomat, 
Adaptive Cruise Control (ACC) und 
Lane Keeping Assistance. Zu den 
Sicherheitssystemen gehören Intel-
ligent Speed Adaption (ISA), Not-
bremsassistent und Lane Departure 
Warning.

Bei all diesen durchaus für die 
Verkehrssicherheit hilfreichen 
Aspekten muss aber auch eine 
gewisse Vorsicht gelten. Es ist 
beispielsweise aus Studien von 
Flugzeugpiloten bekannt, dass die-
jenigen, die häufig mit Autopilot 
fliegen, in Situationen versagen, in 
denen fliegerisches Können erfor-
derlich ist. Um in komplizierten Situ-
ationen schnelle und gute Entschei-
dungen treffen zu können, muss der 
Mensch wach und aktiviert sein. Je 
mehr allerdings ein Fahrzeug auto-
matisch tut, desto weniger aufmerk-
sam ist der Mensch. Außerdem ist 
ein Fahrzeugführer selten gezwun-
gen, selbst in das Geschehen einzu-
greifen, je besser das FAS wird. Es 
spielen also zwei Prozesse eine Rol-
le. Zum einen wird es dem Fahrer 
durch das FAS abgenommen, selbst 
Fertigkeiten im Umgang mit schwie-
rigen Fahrsituationen zu erwerben. 
Und zum anderen verlässt sich der 
Fahrer auf einen Eingriff des FAS in 
kritischen Situationen und ist so risi-
kobereiter beim Fahren.

Eine zu große Entlastung des 
Fahrers ist also aus psychologi-
scher Sicht nicht sinnvoll. Eine un-
abdingbare Voraussetzung für den 
flächendeckenden Einsatz von FAS 
ist deren wissenschaftliche Evaluati-
on, die sich nicht nur auf technische 
sondern auch auf ingenieurpsycho-
logische Kriterien stützen sollte.

Prof. Dr. Wolfgang Schubert

Präsident der Deutschen Gesellschaft  
für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)

Wissenschaftliche Evaluation von Fahrerassistenz
systemen ist unabdingbar

ner Konfliktsituation reagiert. Dies läuft üblicher-
weise nach trainierten Verhaltensmustern ab und 
wird nur bei ausreichender Entscheidungszeit eine 
Abwägung zwischen verschieden Risiken bein-
halten können. Hierbei spielt auch immer die Fra-
ge eine Rolle, in welcher Weise ein Fahrer trainiert 
ist, eine Entscheidung zwischen Vollbremsung 
und Ausweichen zu treffen, und ob ihm unter Be-
rücksichtigung seiner Fähigkeiten als Fahrzeug-
führer die Durchführung einer solchen Operation 
überhaupt richtig gelingt.

Vor dem Hintergrund aller noch zu lösenden 
Problemen auf dem Weg zum autonomen Fahren 
darf nicht vergessen werden, dass dieser Weg nicht 
nur von klassischen Automobilherstellern und ih-
ren Zulieferern begangen wird, dass sich die Gesell-
schaft mit ihren Einstellungen und Bedürfnissen 
verändert und dass Lösungen für Verkehrs- und 
Umweltprobleme immer dringender werden. Wäh-
rend es schon schwer fällt, Tesla, den Pionier im 
Bereich der Großserienfertigung von Elektrofahr-
zeugen, den klassischen Fahrzeugherstellern zu-
zuordnen, wird dies beim Internetkonzern Google 
unmöglich. Auf dem Weg zum autonomen Fahr-
zeug sind es aber auch solche Konzerne, die sich 
mit Innovationen und neuen Herangehensweisen 
einbringen. In den Industriegesellschaften findet 
parallel ein massiver Wertewandel statt. Das eige-
ne Auto als Statussymbol hat bei Jüngeren teilwei-
se ausgedient. Verkaufsargumente sind nicht mehr 
PS und Hubraum, sondern Konnektivität, Komfort 
und geringe Kosten. Auch der Boom beim Carsha-
ring spiegelt diese Entwicklung wieder. Von den 
urbanen Regionen ausgehend verliert das eigene 
Auto immer mehr an Bedeutung.

Die Zusammenführung von autonomen Fahr-
zeugen und Carsharing weist insbesondere im 
Großstadtbereich viele Vorteile auf: Es wären 
weitaus weniger Fahrzeuge erforderlich, um die 
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Für die Fahrzeugentwicklung ist es beson-
ders wichtig, bei kritischen Situationen die 
Reaktion von Fahrzeuglenkern erkennen 
und daraus Verhaltensmaßnahmen oder 
technische Lösungen zur Entschärfung ge-
fährlicher Fahrsituationen ableiten zu kön-
nen. Die Unfallauswertung von heute ist 
somit eine wichtige Grundlage für die Ver-
kehrssicherheit von morgen. Nur wenn die 
Unfallursachen und ihre Entstehung im De-
tail geklärt werden, können Forscher und 
Entwickler die richtigen Schlussfolgerun-
gen ziehen, wie sich solche Unfälle in Zu-
kunft unter Umständen vermeiden lassen. 
Je tiefer die Experten sichere Einblicke in 
die Umstände eines Unfalls haben, umso 
wertvoller ist das Datenmaterial. Hierfür 
müssen die Unfallsachverständigen freilich 
Zugang zu den Informationen haben, die 
darüber Aufschluss geben, was genau ge-
schehen ist. Dabei kann ein so genannter 
Unfalldatenspeicher oder Event Data Re-
corder (EDR) helfen.

Der EDR erfasst während der Fahrt stän-
dig fahrdynamische Daten und die Zustän-
de von Systemen sowie deren Betätigung 
oder aktive Eingriffe. Bleibend aufgezeich-
net werden die Daten im Falle eines Un-
falls oder auf Wunsch des Fahrers – und 
zwar für die Zeit kurz vor, während und 
nach der Kollision. Durch die Auswertung 
solcher Daten lässt sich genauer ermitteln, 
wie ein Unfall abgelaufen ist. Bisher sind 
viele Unfalldaten nur aus aufwändigen 
Analysen feststehender Anknüpfungstatsa-
chen herzuleiten – oder sie sind mit heute 
verfügbaren Methoden überhaupt nicht re-
konstruierbar.

Hinzu kommt, dass die Analyse von 
Verkehrsunfällen ohne EDR-Daten zuneh-
mend schwieriger wird: Assistenz- und 
Fahrsicherheitssysteme greifen ein und 
beeinflussen dabei die Spurenlage am 
Unfallort – oder der Eingriff erzeugt kei-
nerlei sichtbare Spuren: Eingriffe von 
ABS, ASR, ESP oder einem Bremsassis-
tenten können meist nicht mehr mit der 
erforderlichen Genauigkeit durch eine 
Auswertung von Spuren an der Unfall-
stelle rekonstruiert werden. Außerdem ist 
die Pre-Crash-Phase meistens kaum auf-
zuklären, weil es keine objektiven Infor-
mationen darüber gibt, wann und wie 
der Fahrer agiert hat und wie die Fahr-
zeugsysteme eingegriffen haben. Dabei 
hat die Phase vor der Kollision für die 
Unfallforschung einen besonders hohen 
Stellenwert, um nach Möglichkeiten zur 
Unfallvermeidung beziehungsweise Un-
fallfolgenminderung zu suchen.

Für die Analyse und Bewertung von 
Unfällen entscheidend ist zum Beispiel 
auch der Status der Sicherheitssysteme 
wie ESP, Spurverlassenswarner oder Not-
bremsassistenten, die Fahrdynamik und 
zeitliche Abläufe maßgeblich beeinflus-
sen. Sie sind für bestimmte Fahrzeug-
klassen vorgeschrieben, sollen aber vom 
Fahrzeugführer „überstimmt“ werden kön-
nen oder dürfen sogar abschaltbar sein. 
So kann nach einem Unfall allenfalls 
durch aufwändige Analyse von in den 
Steuergeräten vertraulich gespeicherten 
Daten objektiv nachvollzogen werden, in 
welchem Funktionszustand die Systeme 
zur Zeit des Unfalls waren.

Von Vorteil wäre es also, wenn nach 
einem Unfall von möglichst allen Fahr-
zeugen EDR-Daten ausgelesen werden 
könnten. Ein Fortschritt wäre es allerdings 
schon, wenn auch nur eines der unfall-
beteiligten Fahrzeuge entsprechende Da-
ten liefern würde. Schon seit längerem 
werden – ohne rechtliche Verpflichtung 
– Unfalldatenspeicher eingesetzt, bei-
spielsweise von Busunternehmern, Ge-
fahrgutspediteuren, Flottenbetreibern, 
Leasingunternehmen, Rettungsdiensten 
oder im Rahmen von Unfallforschungspro-
jekten. Oftmals werden hier nachgerüste-
te Unfalldatenspeicher verwendet.

Bei der Diskussion, ob und für welche 
Fahrzeuge ein Unfalldatenspeicher obli-
gatorisch werden sollte, sind zwei wich-
tige Kriterien zu beachten: Zum einen 
muss gesichert sein, dass der EDR im 
Hinblick auf die jeweilige Fahrzeugklas-
se geeignet und notwendig ist, die Ver-
kehrssicherheit zu erhöhen. Zum anderen 
muss die Vorschrift der Verhältnismäßig-
keit entsprechen. Zu befürworten ist die 
flächendeckende Verwendung von Unfall-
datenspeichern demnach zuallererst für 
Fahrzeugklassen mit einem hohen Gefähr-
dungspotenzial, das sich aus Erfahrungen 
mit schwerwiegenden Unfallfolgen ergibt. 
Ob die obligatorische Einführung von Un-
falldatenspeichern für „alle“ Straßenfahr-
zeuge verhältnismäßig ist, muss davon 
abhängig gemacht werden, wie groß die 
aus den erweiterten Möglichkeiten der 
Unfallforschung resultierenden Erkenntnis-
gewinne und damit die Fortschritte für die 
Verkehrssicherheit eingeschätzt werden.

Unfallaufklärung durch Event Data Recorder

 Komplexe Verkehrssituationen 
erfordern höchste Aufmerk-
samkeit von jedem einzelnen 
Verkehrsteilnehmer.
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erforderliche Transportleistung zu erbringen. So 
würden Resourcen geschont, die Umwelt entlas-
tet, das Verkehrsaufkommen reduziert und damit 
die Fahrzeiten verkürzt, der Parkraumbedarf mi-
nimiert. Außerdem stünden solche Mobilitätsfor-
men unabhängig von Alter und körperlichen Ein-
schränkungen zur Verfügung.

Die Mischung dieser Vorteile und der immer 
drängend werdenden Probleme im großstädti-
schen Verkehr lassen erwarten, dass auch die Ge-
setzgeber an einer zügigen Schaffung eines ver-
bindlichen und belastbaren rechtlichen Rahmens 
für autonomes Fahren interessiert sind.

ERFASSUNG DER GESAMTEN VERKEHRS
SITUATION ALS GROSSE HERAUSFORDERUNG

Die Fahrerassistenzsysteme ABS und ESP folgen 
noch der früheren Philosophie der solitären Un-
fallvermeidungssysteme. ABS soll die mangelnde 
Fähigkeit von Fahrzeugführern, einen optimalen 
Abbremsvorgang so zu gestalten, dass die Lenk
fähigkeit des Fahrzeugs bei gleichzeitig best-
möglicher Verzögerung erhalten bleibt, durch 
technische Assistenz ausgleichen. Das ESP soll 
dem Fahrer dazu verhelfen, in kritischen Situati-
onen das Fahrzeug zu stabilisieren, um zum Bei-
spiel bei Ausweichmanövern Schleudervorgänge 
zu verhindern. Diese Systeme beinhalteten bis-
her keine Betrachtung der jeweiligen Gesamtver-
kehrssituation, sondern haben allein aufgrund 

Für Eltern, die ihre Kinder als Fahran-
fänger beim ökonomischen und siche-
ren Fahren ohne persönliche Aufsicht 
im Fahrzeug unterstützen wollen, könn-
te der personalisierte Zündschlüssel, wie 
er zum Beispiel bereits von Ford unter 
dem Namen „MyKey“ angeboten wird, 
eine Lösung sein. Dabei handelt es sich 
um einen Zündschlüssel, der einzelnen 
Personen zugeordnet werden kann und 
in den sich besondere Zusatzfunktionen 
einprogrammieren lassen. Die Program-
mierung erfolgt per Funk über ein zu-
geordnetes Menü im zentralen Display 
des Fahrzeugs. Für die Programmierung 
oder Löschung muss der Hauptschlüssel 
im Fahrzeug sein, der Nutzer des perso-
nalisierten Zündschlüssels kann die Pro-
grammierung also selbstständig weder 
löschen noch verändern.

Eine wesentliche Funktion etwa von 
„MyKey“ ist die Begrenzung der Höchst-

geschwindigkeit beispielsweise auf die 
Autobahnrichtgeschwindigkeit von 130 
km/h. Zudem kann programmiert wer-
den, dass bei Überschreiten eines zu-
vor definierten Tempos Warntöne erklin-
gen und optische Hinweise gegeben 
werden. Um Ablenkungen vorzubeu-
gen, lässt sich über den personalisierten 
Zündschlüssel zudem die Lautstärke der 
Audioanlage begrenzen. Weitere Funkti-
onen sind die Gurtanlege-Warnung, die 
erweiterte Reserve-Tankanzeige und die 
Verhinderung der Deaktivierung von be-
stimmten Assistenzsystem-Funktionen.

Um Erkenntnisse über die Akzeptanz 
der Nutzer zu erhalten, hat Ford in den 
USA Umfragen durchgeführt. Wie nicht 
anders zu erwarten, haben die Eltern 
hierzu eine durchaus positive Einstel-
lung. Bei deren Kindern ist die Skepsis 
größer. Aber immerhin 42 Prozent der 
Fahranfänger würden diese Art der Kon-

trolle akzeptieren, wenn sie dafür häufi-
ger alleine Auto fahren könnten.

Nach wie vor bilden junge Erwach-
sene im Alter von 18 bis 24 Jahren als 
Fahrzeugführer eine Hochrisikogruppe 
im Straßenverkehr. Zu dieser Gruppe ge-
hören auch die meisten Fahranfänger. 
Im Jahr 2013 wurden bei Verkehrsun-
fällen auf Deutschlands Straßen 1.588 
Pkw-Insassen getötet. Davon waren 342 
Personen (= 22 Prozent) im Alter von 
18 bis 24 Jahren. Deutlich dominieren 
hierbei die jungen Männer mit 251 Ge-
töteten. Häufigste Unfallursache ist die 
nicht angepasste Geschwindigkeit. So-
mit haben personalisierte Zündschlüssel 
mit den beschriebenen Funktionalitäten 
durchaus Potenzial zur weiteren Verrin-
gerung der Zahl der Verkehrstoten.

Weniger Unfälle durch personalisierte Zündschlüssel?

Fahrzeugtechnik

 Der innerstädtische Verkehr in großen Metropolen hat 
in den letzten Jahren besonders stark zugenommen.



technischer Gegebenheiten einen beginnenden 
Blockiervorgang erkannt und vermieden bezie-
hungsweise eine beginnende Schleuderbewegung 
oder starkes Untersteuern frühzeitig detektiert 
und technische Gegenmaßnahmen durch geziel-
te Bremseingriffe an einzelnen Rädern oder Ein-
griffe in das Motormanagement herbeigeführt.

Die künftige Herausforderung besteht darin, 
neben der Situation für das eigene Fahrzeug auch 
andere Verkehrsteilnehmer sowie die gesamte 
Verkehrssituation zu erfassen und bei erkannten 
Konflikten eine geeignete Gegenmaßnahme ein-
zuleiten. Diese muss angemessen und verhältnis-
mäßig sein und darf nicht neue, unter Umständen 
sogar noch größere Risiken heraufbeschwören, als 
sie schon durch die ursprüngliche Konfliktsituati-
on gegeben waren. Letztendlich muss dies bei Be-
darf auch noch nach einem Unfall festgestellt und 
vor Gericht bewertet werden können.

Die vorstehenden Überlegungen sind deshalb 
so bedeutsam, da die Schritte zum automatisier-
ten Fahren über einen langen Zeitraum davon ge-
prägt sein werden, dass es Fahrzeuge mit einem 
immer höheren Maß an Intelligenz und Fahreras-
sistenzsystemen geben wird, während eine nen-
nenswerte Anzahl anderer Fahrzeuge über diese 
Systeme noch nicht verfügen. Ein hoher Endaus-
bauzustand könnte zweifelsohne dazu führen, 
dass Konflikte frühzeitig erkannt werden und 
eine geeignete Lösungsstrategie automatisiert si-
chergestellt wird. Dies gilt zumindest für Systeme 
in Fahrzeugen, die über eine derartige Intelligenz 
verfügen. Kritisch wird es immer dann, wenn 
Verkehrsteilnehmer – ob andere Fahrzeuge oder 
ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger 
und Radfahrer – ohne eigene intelligente Sicher-
heitssysteme im Verkehrsgeschehen mitwirken 
und mitberücksichtigt werden müssen.

Die Hoffnung, alle relevanten Ereignisse im 
Gesamtsystem des Straßenverkehrs rechtzeitig 
erkennen und steuern zu können, bleibt aus heu-
tiger Sicht vorerst eine Utopie. Es sei denn, ver-
kehrspolitische Vorgaben würden Fußgänger, 
Radfahrer und auch motorisierte Verkehrsteil-
nehmer dazu verpflichten, entsprechend nach-
rüstbare Systeme mitzuführen und ständig aktiv 
zu halten, um die hinreichend vernetzte Ent-
scheidung verschiedener Verkehrssteuerungs-
systeme herbeizuführen.

Auf welche Art und Weise intelligente und 
Verantwortung tragende Algorithmen für ver-

schiedenste Verkehrssituationen entwickelt wer-
den können, ist derzeit noch nicht eindeutig fest-
zulegen. Es empfiehlt sich aber, mit Hilfe einer 
umfangreichen Beobachtung von „Idealfahrern“ 
zu erforschen, durch welche Entscheidungsme-
chanismen routinierte Fahrer Konfliktsituationen 
erfolgreich bewältigen. Die insgesamt aufgenom-
menen und – bewusst oder unbewusst – verar-
beiteten Informationen spielen hierbei eine be-
deutsame Rolle. Auch die Abwägung, welche der 

Die Geschichte der Automobilin-
dustrie begann um das Jahr 1886 
mit der Entwicklung des Verbren-
nungsmotors. Im Jahr 1908 wur-
den die ersten elektrischen Licht-
quellen im Automobilbereich 
eingesetzt. Von dieser Zeit bis 
heute haben die Automobiltech-
nik und die automobile Lichttech-
nik parallel zueinander große 
Fortschritte erzielt. Die Aufgabe 
lichttechnischer Systeme am Fahr-
zeug besteht darin, die Sehbedin-
gungen für den Fahrzeugführer in 
den Dunkelstunden zu optimieren, 
um Verkehrsunfälle zu vermeiden. 
Bis in die 1990er-Jahre wurde 
die Kfz-Lichttechnik im Wesentli-
chen durch die Entwicklung der 
Lichtquellen für Frontscheinwerfer 
wie Halogenglühlampen und Xe-
nonhochdruckentladungslampen 
geprägt. Die Lichtfunktionen wa-
ren auf Abblendlicht und Fern-
licht beschränkt. Dabei erreichen 
Abblendlichtsysteme eine maxi-
male Sichtbarkeitsweite von etwa 
85 Metern.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
ging die Kfz-Lichttechnik zur Ent-
wicklung von adaptiven Frontbe-
leuchtungssystemen (AFS) über. 
Je nach Topologie der Fahrbahn, 
Lenkwinkel und Geschwindigkeit 
werden Kurvenlicht, Abbiege-
licht, Stadtlicht, Autobahnlicht und 
Schlechtwetterlicht aktiviert. Die 
starke Weiterentwicklung von LEDs 
führte ab dem Jahr 2006 zu deren 
Einsatz in Fern- und Abblendlicht-
funktionen. Diese Systeme lieferten 

schließlich den gleichen Lichtstrom 
auf der Fahrbahn, wie das bis-
lang nur für Xenonlampen möglich 
war. Parallel zur verstärkten Nut-
zung von LEDs wurden intelligente 
lichtbasierte Assistenzfunktionen 
wie Markierungslicht, dynamische 
Hell-Dunkel-Grenze und blendfrei-
es Fernlicht entwickelt. Dies wurde 
durch die Zusammenführung ver-
fügbarer Sensorfunktionen wie Ka-
mera, GPS oder Radar möglich.

Aktuelle Untersuchungen der 
TU Darmstadt belegen, dass Sys-
teme mit blendfreiem Fernlicht 
eine Sichtbarkeitsweite von etwa 
130 Metern und damit fast das 
Niveau von Fernlicht erreichen 
können. Dabei wird der Gegen-
verkehr nicht mehr als bei einge-
schaltetem Abblendlicht geblen-
det. Bei einer Geschwindigkeit 
von etwa 125 km/h ist damit 
noch ein sicheres Anhalten mög-
lich (Gefahrenbremsung).

Die Entwicklung der Kfz-Licht-
technik in den nächsten Jahren um-
fasst einerseits die Konzipierung 
von hochaufgelösten Multi-Pixel-
LED-Arrays. Dadurch können an-
dere Verkehrsteilnehmer je nach 
Verkehrssituation dynamisch „ent-
blendet“ werden, während alle 
umgebenden Bereiche optimal aus-
geleuchtet werden. Darüber hinaus 
werden derzeit Hochleistungslicht-
quellen wie Laser und Hochstrom-
LEDs entwickelt, um die Sichtbar-
keitsweite für Fernlichtsysteme auf 
220 Meter zu erhöhen und den 
Sehkomfort weiter zu erhöhen.

Prof. Dr.-Ing. Tran Quoc Khanh

Leiter des Fachgebiets Lichttechnik an der 
Technischen Universität Darmstadt

Intelligente Lichtsysteme für mehr Sicherheit
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WEITERE OPTIMIERUNGSPOTENZIALE  
BEI SCHWEREN NUTZFAHRZEUGEN

Neben den Personenkraftwagen haben sich in jün-
gerer Zeit vor allem auch die schweren Lastkraft-
wagen zunehmend zu Hightech-Fahrzeugen entwi-
ckelt. Dabei wurden nicht allein die Strukturen und 
Sicherheitsausstattungen der Fahrerhäuser und die 
Fahreigenschaften immer weiter verbessert. Neben 
den rein mechanischen Maßnahmen des Partner-
schutzes im Front-, Heck- und Seitenbereich kom-
men mehr und mehr moderne elektronische Fah-
rerassistenzsysteme zum Einsatz, die sowohl die 
Sicherheit der Lkw-Insassen, als auch die der an-
deren Verkehrsteilnehmer weiter verbessern. Nach 
wie vor gilt hierbei der Grundsatz, dass das größte 
Nutzenpotenzial durch die Vermeidung von Unfäl-
len gegeben ist. Denn angesichts der großen Massen 
der Fahrzeuge haben Maßnahmen zur Minderung 
von Unfallfolgen (passive Sicherheit) nur ein einge-
schränktes Potenzial. Fährt ein Lkw mit 40 Tonnen 
Masse und 80 km/h Geschwindigkeit, so entspricht 
dies einer kinetischen Energie von rund 10.000 Ki-
lojoule. Um mit der gleichen kinetischen Energie 
unterwegs zu sein, müsste ein 1,7 Tonnen schwe-
rer Pkw etwa 400 km/h schnell fahren. Dennoch 
sind Maßnahmen der passiven Sicherheit nach wie 
vor unverzichtbar und bekommen bei ganzheitli-
cher Sichtweise im Zusammenhang mit der Wir-
kung von modernen Fahrerassistenzsystemen so-
gar einen neuen Stellenwert im Unfallgeschehen 
mit niedrigeren Kollisionsgeschwindigkeiten.

Ein wichtiger Meilenstein bei der Verbesserung 
der aktiven Sicherheit von Lkw war der automati-
sche Blockierverhinderer ABV – auch als Anti-Blo-
ckier-System ABS bezeichnet. Die gesetzliche Aus-
rüstungspflicht von schweren Nutzfahrzeugen mit 
diesem System gilt in Deutschland seit Oktober 
1991. Ab 1998 sind auch leichte Nutzfahrzeuge stu-
fenweise einbezogen worden. Im März 2001 trat die 
ABV-Ausrüstungspflicht für Anhänger mit einer zu-
lässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen in Kraft.

VERORDNUNGEN SORGEN FÜR  
HÖHERE MARKTDURCHSETZUNG

Fahrerassistenzsysteme sind als Electronic Stabili-
ty Control (ESC), Notbremsassistenzsysteme (Au-
tomatic Emergency Braking Systems – AEBS) und 
Spurverlassenswarnsysteme (Lane Departure War-
ning Systems – LDWS) beziehungsweise Spurhalte-
systeme (Lane Keeping Assistance Systems – LKA) 
bereits seit mehreren Jahren für schwere und leich-
te Nutzfahrzeuge als Sonderausstattung erhält-

In der EU-Kommission sind in den 
vergangenen drei Jahren wesent-
liche Weichen für mehr Sicherheit 
im Straßenverkehr und die Weiter-
entwicklung der periodischen Fahr-
zeugüberwachung gestellt worden. 
Im Zuge dessen hat die EU-Kom-
mission Mitte 2013 ein Forschungs-
vorhaben zur Prüfung elektronisch 
geregelter Fahrzeugsysteme im 
Rahmen der Hauptuntersuchung 
(HU) ausgeschrieben. Unter den Be-
werbern wurde der internationale 
Verband in der Fahrzeugüberwa-
chung CITA (Comité International 
de l’Inspection Technique Automo-
bile) mit der Durchführung der Stu-
die beauftragt.

Wesentliche Fragen der Studie 
waren, welche neuen Verfahren 
unter Einbindung der elektroni-
schen Fahrzeugschnittstelle vor-
geschlagen werden könnten und 
welcher Mehrwert für die europä-
ischen Mitgliedsstaaten dabei ent-
stünde. Im Forschungslabor der 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) installierten und erprobten 
Experten Prüfmethoden für bei-
spielsweise ABS, ESP und Airbags. 
Zur Praxiserprobung der Prüfme-
thoden wurden dann im Rahmen 
eines Feldversuchs über 2000 Sys-
temtests in drei europäischen Län-
dern durchgeführt. Dabei konnte 
auch die Einsatztauglichkeit der so 
genannten Scantools unter Beweis 
gestellt und die Abdeckung in den 

unterschiedlichen Fahrzeugflotten 
ermittelt werden.

Durch die sehr gute Zusammen-
arbeit zwischen Prüforganisationen, 
Prüfgeräteherstellern und unabhän-
gigen Forschungseinrichtungen (TRL 
United Kingdom, BASt Deutschland, 
Zeppelin Universität Friedrichshafen) 
konnten Ergebnisse erzielt werden, 
die die europaweite Einführung der 
Prüfung elektronisch geregelter, si-
cherheitsrelevanter Fahrzeugsysteme 
konstruktiv unterstützen.

In Deutschland beginnen bereits 
zum 1. Juli 2015 durch die lang-
fristige Entwicklungsarbeit der FSD 
GmbH weitere Umsetzungsschrit-
te. Der HU-Adapter wird dann für 
alle Prüforganisationen eingeführt. 
Während der nächsten Jahre wer-
den dann schrittweise funktionale 
Prüfungen für die einzelnen System-
gruppen eingeführt. Im Rahmen der 
weiteren Umsetzung der Richtlinie 
2014/45/EG wird die Prüfung al-
ler in Fahrzeugen verbauten, elek-
tronisch geregelten, sicherheitsre-
levanten Systeme mehr und mehr 
standardisiert und gleichmäßig 
durchgeführt werden.

In einer immer stärker vernetzen 
Mobilität ist die künftige Prüfung von 
Fahrzeugen ohne eine Nutzung von 
entsprechenden Tools und Software 
nicht mehr denkbar. Mit der ECSS-
Studie hat die EU-Kommission einen 
wichtigen Beitrag auf dem Weg da-
hin geleistet.

Dr. Gerd Neumann

Council Member des Comité International de 
l’Inspection Technique Automobile (CITA)

Fahrzeugüberwachung in Europa wird weiterentwickelt

möglichen alternativen Abwehrmaßnahmen die 
„richtige“ sein könnte, muss Ziel der Untersu-
chung sein. Zum Vergleich von Risiken und zur 
Bewertung der Risikoveränderungen ist weiter-
hin zu untersuchen, wie sich ein Fahrer in einem 
Fahrzeug ohne bestimmte Sicherheitssysteme ver-
hält. Hierzu wurden in Europa und den USA be-
reits sehr aufwändige „Naturalistic Driving Stu-
dies“ durchgeführt. Bisher ist noch weitgehend 
offen, wie die dabei angefallene Datenflut in über-
schaubarer und zielführender Weise mit vertret-
barem Aufwand ausgewertet werden kann – und 
welche verbindlichen Schlüsse zu ziehen sind.

Fahrzeugtechnik



lich. Aus Sicht der Unfallforschung steht zweifels-
frei fest, dass derartige Fahrerassistenzsysteme die 
Verkehrssicherheit von Lastkraftwagen wesentlich 
erhöhen und dabei nicht nur dem Schutz der Lkw-
Insassen, sondern auch dem Schutz der Unfallpart-
ner dienen. Obwohl bereits Erfahrungen im rea-
len Verkehr die erhöhte Schutzwirkung bestätigen, 
sind die bisherigen, auf freiwilliger Basis beruhen-
den Ausstattungsquoten noch sehr niedrig.

Mit der Umsetzung der Europäischen Verord-
nung 661/2009/EG vom 13. Juli 2009 sind für neu in 
den Verkehr kommende Kraftfahrzeuge, also auch 
für Lastkraftwagen, seit 1. November 2014 elektroni-
sche Fahrstabilitätsregelsysteme (ESC) vorgeschrie-
ben. Für neue Typgenehmigungen gilt diese Pflicht 
bereits seit 1. November 2011. Mit Spurverlassens-
warnsystemen (LDWS) und Notbremssystemen 
(AEBS) sind neu in den Verkehr kommende Nutz-
fahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen der Klassen 
M2, M3, N2 und N3) ab dem 1. November 2015 aus-
zurüsten. Diese Pflicht gilt für neu genehmigte Fahr-
zeugtypen bereits seit dem 1. November 2013. Dabei 
gibt es Ausnahmen und Besonderheiten, die sowohl 
die Motorfahrzeuge wie auch die Anhänger betref-
fen, auf die hier nicht detailliert eingegangen werden 
kann. In besonderen Fällen müssen zum Beispiel 
einige Lkw erst ab November 2016 beziehungswei-
se November 2018 mit fortschrittlichen Notbrems-
systemen der leistungsfähigeren Stufe 2 ausgerüstet 
werden. Trotz dieser speziellen Übergangsfristen in 
Einzelfällen und unterschiedlicher Mindest-Leis-
tungsfähigkeit werden diese Systeme aber bei nahezu 
allen schweren Bussen, Lkw und Anhängern kom-
men und zur weiteren Verbesserung der Sicherheit 
dieser Fahrzeuge beitragen. Die Entwicklung weist 
auch hier in Richtung auf ein vollautomatisches Fah-
ren, wobei erste Schritte bereits umgesetzt sind.

EFFIZIENTER SCHUTZ VOR AUFFAHR-  
UND RECHTSABBIEGEUNFÄLLEN

Ein hohes Wirkungspotenzial versprechen in Nutz-
fahrzeugen vor allem auch die zukünftigen aktiven 
Lenkassistenzsysteme. Bisher sind solche Syste-
me nur für Pkw erhältlich. Sie halten das Fahrzeug 
ständig etwa in der Mitte der Fahrspur beziehungs-
weise, je nach Einstellung, auch nahe am Fahr-
bahnrand. Der Fahrer empfindet dies im Alltag als 
komfortabel, und der konventionelle Spurverlas-
senswarner wird in Kombination mit einem akti-
ven Lenkassistenten deutlich seltener ansprechen. 
Wie jedes Assistenzsystem kann der Fahrer auch 
den Lenkassistenten jederzeit übersteuern.

Eine weitere Sicherheitsverbesserung bringen die 
bereits erwähnten Bremssysteme mit integrierter 
Notbremsfunktion (AEBS). Eine Vorstufe solcher 
Systeme ist der Abstandsregeltempomat (Adaptive 
Cruise Control ACC), der einen eingestellten Ab-
stand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug kons-
tant halten kann. Er ist als Komfortsystem bereits in 
Fahrzeugen vieler Hersteller verbreitet und kann in 
gewissem Umfang helfen, Auffahrunfälle zum Bei-
spiel auf Autobahnen zu vermeiden.

Absehbar ist darüber hinaus, dass Kamera-Mo-
nitor-Systeme konventionelle Spiegelsysteme ablö-
sen. Hierbei eröffnen Kombinationen mit elektro-
nischer Bildauswertung sowie Radar-, Lidar- und 
Ultraschallsensoren weitere Perspektiven, um mit 
lückenloser Rundumsicht den Fahrer zu entlasten, 
zu warnen und notfalls auch aktiv bei der Fahr-
zeugführung zu assistieren. Hierbei kann auch 
das Problemfeld der Unfälle mit Beteiligung von 
Fußgängern oder Radfahrern und rechts abbie-
genden Lkw noch einmal nachhaltig angegangen 
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 Rechtsabbiegende Lkw 
gehören für Fahrradfahrer zu 
den großen Gefahrenquellen 
im Straßenverkehr.



werden. In dieser Hinsicht könnte auch ein Ab-
biegeassistent für Lkw ein wichtiger Beitrag zur 
Unfallvermeidung sein.

HAUPTUNTERSUCHUNG  
WIRD NOCH WICHTIGER

Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, 
dass die mittlerweile verfügbare Elektronik heu-
te völlig neue Dimensionen der Fahrzeugsicher-
heit ermöglicht. Wie die konventionellen Systeme 
– also zum Beispiel lichttechnische Einrichtungen, 
Brems- und Lenkanlage, Achsen, Räder und Reifen 
Aufhängungen, Fahrgestell, Rahmen und Aufbau 
– unterliegen freilich auch elektronisch gesteuer-
te Systeme einer gewissen Alterung. Wie die Inter-
nationale Vereinigung für die Technische Prüfung 
von Kraftfahrzeugen (CITA) schon vor ein paar 
Jahren bei verschiedenen Untersuchungen festge-
stellt hat, weist die Elektronik in Fahrzeugen eine 

ähnlich hohe Störungsrate auf wie die Mechanik. 
Die Störungsraten steigen dabei sowohl mit dem 
Fahrzeugalter wie auch mit der Fahrleistung.

Der periodischen Fahrzeugüberwachung kommt 
daher in Zukunft eine noch größere Bedeutung zu 
als heute schon. Schließlich kann ein Fahrerassis-
tenzsystem nur dann die erhoffte Wirkung entfal-
ten, wenn es auch funktioniert. Und das möglichst 
über das gesamte Fahrzeugleben hinweg. Eine zen-
trale Rolle wird dabei der zum 1.  Juli 2015 einge-
führte HU-Adapter übernehmen. Mit diesem Tool 
können die Sachverständigen die Ausführung der 
verbauten Sicherheitssysteme abfragen, aktuel-
le Sensordaten überwachen und die Funktion, die 
Wirkung sowie den Zustand der sicherheitsrele-
vanten Fahrzeugsysteme überprüfen.

Wie wichtig die periodische Überprüfung ge-
rade auch der elektronischen Systeme ist, zeigt 

 Der HU-Adapter sorgt für  
noch mehr Effizienz bei der 
Hauptuntersuchung.
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Hoher Ausstattungsgrad
ABS und Airbag gehören bei den im Rahmen des „SafetyCheck“ geprüften Fahrzeugen seit Jahren fast schon zum Standard.
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eindrücklich der seit Jahren von DEKRA, der 
Deutschen Verkehrswacht und dem Deutschen 
Verkehrssicherheitsrat durchgeführte „Safety-
Check“. Mit der 2007 ins Leben gerufenen Akti-
on verfolgen die Initiatoren das Ziel, das nach wie 
vor hohe Unfallrisiko der jungen Fahrerinnen und 
Fahrer weiter zu verringern. Die 18- bis 24-Jährigen 
gehören noch immer zu den Verkehrsteilnehmern 
mit dem höchsten Unfall- und Todesrisiko. Im Jahr 
2013 gehörten dieser Gruppe 14,8 Prozent aller Ge-
töteten im Straßenverkehr an. Die Gründe hierfür 
liegen zum einen in der nicht ausreichenden Fahr-
praxis, zum anderen sind jüngere Autofahrer häu-
fig mit älteren Fahrzeugen unterwegs.

Immerhin hatten 2014 mehr als die Hälfte der im 
Rahmen des „SafetyCheck“ untersuchten Fahrzeu-
ge (52,4 Prozent) ESP/ASR an Bord, neun von zehn 
Fahrzeugen waren mit ABS (89,6 Prozent) und Air-
bag (91,6 Prozent) ausgestattet (Schaubild 20). Nur 
noch neun Prozent der Fahrzeuge hatten keines der 
drei Systeme verbaut. Allerdings zeigte sich auch, 
dass mehr als sieben Prozent der ESP/ASR-Systeme, 
knapp drei Prozent der Airbags und 2,3 Prozent der 
Antiblockiersysteme nicht funktionierten.

Insgesamt waren 2014 beim „SafetyCheck“ 
70 Prozent der überprüften Autos älter als acht Jah-
re. Das Durchschnittsalter lag bei 11,7 Jahren und 
damit um fast drei Jahre höher als im Pkw-Gesamt-
bestand in Deutschland. Im Schnitt hatten die un-
tersuchten Autos knapp 136.000 Kilometer auf dem 
Tacho, das sind rund 10.000 Kilometer mehr als vor 
fünf Jahren. Die Ergebnisse zeigen auch, dass mit zu-
nehmendem Fahrzeugalter die Mängelquote deut-
lich ansteigt: Bei den Fahrzeugen unter drei Jahren 
hatten gut 28 Prozent Mängel. Bei den 7- bis 9-jäh-

rigen Fahrzeugen liegt der Anteil bei knapp 71 Pro-
zent und erreicht bei den 13- bis 15-jährigen mit fast 
87 Prozent den höchsten Wert. Rund 46 Prozent al-
ler Fahrzeuge hatten Mängel in den Bereichen Fahr-
werk, Räder/Reifen und Karosserie, 43  Prozent an 
Beleuchtung, Elektrik und Elektronik, 34 Prozent 
an der Bremsanlage. Allein diese Zahlen machen 
deutlich, dass rund um den technischen Zustand 
der Fahrzeuge noch viel Potenzial zur weiteren Er-
höhung der Verkehrssicherheit besteht.

Die Fakten in Kürze
•	Moderne Fahrerassistenzsysteme 

bieten noch vielfältige Möglichkei-
ten, um Unfälle zu vermeiden  
oder ihre Folgen abzumildern.

•	Neben Pkw können heute auch 
schon Lkw bei Versuchs- und 
Demonstrationsfahrten hoch 
automatisiert fahren.

•	Teilautomatisiert können die Fahrer 
von aktuellen Pkw bereits heute 
etwa bei einer Staufolgefahrt  
in niedrigen Geschwindigkeits
bereichen auf den Autobahnen 
unterwegs sein.

•	Die Kommunikation und siche-
re Verständigung des Fahrzeugs 
mit der Infrastruktur und anderen 
Verkehrsteilnehmern steckt noch  
im Anfangsstadium.

•	Die Akzeptanz von neuen Fahrer
assistenzfunktionen und Funktionen 
des automatischen Fahrens ist inter-
national sehr unterschiedlich.

•	Entwickler von Fahrerassistenz
systemen müssen bei der Lösung 
von Konfliktsituationen im Stra-
ßenverkehr auch ethische Frage
stellungen berücksichtigen.

•	Der Schutz vor Auffahr- und Rechts
abbiegeunfällen von Lkw muss noch 
erheblich verbessert werden.

•	So genannte Event Data Recorder 
liefern wichtige Hinweise zu den 
Ursachen und zum Ablauf von 
Unfällen.

•	Die Hauptuntersuchung gewinnt 
durch die verbauten elektronischen 
Systeme noch mehr an Bedeutung. 

60 | 61

 ohne Mängel
 geringe Mängel
 erhebliche Mängel  
 verkehrsunsicher

Angaben in Prozent� Quelle: Kraftfahrtbundesamt

Konstante Entwicklung
Ergebnisse von Pkw-Untersuchungen der letzten Jahrzehnte. Schaut man sich die Ergebnisse der Pkw-Untersuchungen aus den Jahren 1980, 1990, 2000 und 2010 an, so wird deutlich, 
dass sich über die Jahrzehnte das Verhältnis zwischen Fahrzeugen ohne Mängel, mit geringen und erheblichen Mängeln sowie verkehrsunsicheren Fahrzeugen nur unwesentlich, aber immerhin 
positiv verändert hat. Während in diesem Zeitraum die Zahl der Fahrzeuge ohne Mängel um 5,5 Prozent gestiegen ist, hat die Zahl der Fahrzeuge mit geringen und erheblichen Mängeln um 
nahezu diesen Prozentsatz abgenommen. Am häufigsten beanstandet werden nach wie vor die lichttechnischen Einrichtungen, auf den Plätzen zwei und drei folgen Mängel an Bremsen sowie 
an Rädern und Bereifung.
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Neben fahrzeugspezifischen Systemen spielt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auch die Infrastruktur eine ganz 
entscheidende Rolle. Mit dem Ausbau und Unterhalt von Straßen beziehungsweise der Sicherung mit entsprechenden 
Schutzeinrichtungen ist es dabei nicht getan. Optimierungspotenzial bieten auch das Rettungswesen und die möglichst 
EU-weite Vereinheitlichung der Verkehrsregeln.

Schnelle Hilfe und verständliche Regeln

Ob in der Stadt, auf der Landstraße oder auf der 
Autobahn: Nach einem Unfall mit Personen-

schaden ist schnelle Hilfe unabdingbar, um Schlim-
meres zu vermeiden beziehungsweise Leben zu ret-
ten. Im Ernstfall kommt es hier schließlich auf jede 
Sekunde an. Zum heutigen Verständnis des Ret-
tungswesens zählen eine schnelle und patientenori-
entierte Rettung, die optimale medizinische Versor-
gung am Unfallort sowie der schonende Transport 
von Verletzten in geeignete Kliniken. Im europäi-
schen Vergleich lassen sich allerdings bis heute deut-
liche Unterschiede in Bezug auf die Qualität der Ret-
tungsdienste feststellen. Nicht alle Systeme werden 
dabei der Bedeutung der präklinischen Patientenver-
sorgung gerecht. Mit dem National Health Service 
Act von 1948 wurde in England festgeschrieben, dass 
zu jeder Zeit ein Krankenwagen für jeden zur Ver-
fügung stehen muss, der einen benötigt. Damit war 
die Organisation beziehungsweise Vergabe des Ret-
tungsdienstes kommunale Aufgabe. 1956 wurde im 
Pariser Krankenhaus Necker ein Intensivtransport-
dienst eingerichtet, um beatmungspflichtige Patien-
ten verlegen zu können. Weitere Einheiten folgten an 

diversen französischen Krankenhäusern, die auch 
bei medizinischen Notfällen außerhalb der Kran-
kenhäuser eingesetzt wurden. Diese so genannten 
UMH (Unité Mobile Hospitalière) wurden ab Mit-
te der 1960er-Jahre zentral koordiniert und im noch 
heute bestehenden SMUR-Dienst (Service Mobile 
d‘Urgence et de Réanimation) zusammengefasst. Mit 
Zunahme des Individualverkehrs in den 1950er-Jah-
ren und deutlich zunehmenden Zahlen an Verkehrs-
unfallopfern wurde von medizinischer Seite auch in 
Deutschland der Ruf nach einer notärztlichen Erst-
versorgung direkt am Unfallort laut. 1964 wurde in 
Heidelberg ein erster Arzteinsatzwagen in Dienst 
gestellt. Das auch heute noch vielerorts angewand-
te „Rendezvous-System“ mit getrennter Anfahrt von 
Rettungswagen und Notarzt war geboren.

KENNZEICHENABFRAGE  
BESCHLEUNIGT RETTUNGSKETTE
Die stark zunehmende Verkehrsdichte und die da-
mit einhergehenden Probleme der Feuerwehren, 
mit großen Fahrzeugen schnell an die Unfallstel-

Infrastruktur

 Immer mehr Städte in Europa 
konzipieren ausgewählte Verkehrs-
räume nach dem „Shared Space“-
Prinzip. Dahinter steht die Idee, den 
innerstädtischen Verkehr neu zu 
gestalten. Nach Möglichkeit wird auf 
Lichtsignalanlagen, Beschilderungen 
und Markierungen verzichtet. Ziel 
ist es, ohne restriktive Regeln eine 
freiwillige Verhaltensänderung aller 
Nutzer des öffentlichen Raumes 
zu erzielen. Gleichzeitig sollen die 
Verkehrsteilnehmer dort vollständig 
gleichberechtigt werden.



len zu gelangen, führte Mitte der 1970er-Jahre zur 
Indienststellung von Schnellbergungswagen. Die-
se auf Geländewagenbasis aufgebauten Einsatzfahr-
zeuge führten Gerätschaften zur technischen Hil-
feleistung und zur medizinischen Erstversorgung 
mit. So konnten eingeklemmte Fahrzeuginsassen 
schneller befreit und versorgt werden. Gleichzei-
tig wurde begonnen, die technischen Maßnahmen 
der Feuerwehren mit denen des medizinischen Ret-
tungsdienstes besser zu koordinieren, soweit der 
Rettungsdienst nicht ohnehin von der Feuerwehr 
übernommen wurde.

Stark verändert hat sich der Einsatz der Feuerwehr 
bei der Rettung eingeklemmter und eingeschlosse-
ner Fahrzeuginsassen. Hochfeste Strukturen der 
Fahrgastzelle, eine umfangreiche Ausstattung mit 
Airbags und weitere Sicherheitseinrichtungen schüt-
zen die Insassen auf optimale Weise. Im Extremfall 
stellen sie die Feuerwehr aber vor enorme Heraus-
forderungen.

Um eine schnelle und patientenorientierte Ret-
tung sicherzustellen, haben die Fahrzeughersteller 
gemeinsam mit den Feuerwehren und Notfallmedi-
zinern ein Schema für fahrzeugspezifische Informa-
tionskarten entwickelt. Diese Rettungsdatenblätter 
kann die Feuerwehr im Einsatz nutzen. Da es un-
möglich ist, alle Fahrzeuge an der Unfallstelle im be-
schädigten Zustand eindeutig zu identifizieren und 
dann auch noch das richtige Rettungsdatenblatt in 
ausgedruckter Form mitzuführen, ist ein elektroni-
sches Identifikations- und Informationssystem un-
erlässlich. Hier ist europaweit die schnelle Einfüh-
rung eines Systems gefordert, bei dem die Feuerwehr 
etwa über eine Kennzeichenabfrage direkt an der 
Einsatzstelle an die entsprechenden Daten gelangen 
kann. So kann eine umfassende Information über 
alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt werden. Ent-
sprechende Systeme sind von unterschiedlichen An-
bietern auf dem Markt verfügbar, Änderungen der 
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In dem vom 1. Januar 2012 bis 31. 
Dezember 2016 andauernden, von 
der Bundesregierung durchgeführ-
ten Feldversuch mit Lang-Lkw sol-
len die Chancen und Risiken des 
Einsatzes dieser neuartigen Fahr-
zeugkonzepte untersucht werden. 
Lang-Lkw dürfen mit bis zu 25,25 
Metern zwar um bis zu 6,50 Meter 
länger als herkömmliche Lkw sein, 
aber kein höheres Gesamtgewicht 
als die auch heute schon geltenden 
40 Tonnen beziehungsweise 44 
Tonnen im Vor- und Nachlauf zum 
Kombinierten Verkehr haben.

Etwa zur Halbzeit des Feldver-
suchs wurden die wesentlichen Er-
kenntnisse aus dem bisherigen Un-
tersuchungszeitraum von der mit 
der wissenschaftlichen Begleitung 
beauftragten BASt in einem Zwi-
schenbericht zusammengefasst und 
bewertet. Insgesamt galt es heraus-
zuarbeiten, welche Auswirkungen 
der Einsatz von Lang-Lkw im Ver-
gleich zur Situation ohne Lang-Lkw 
auf die identifizierten Fragestellun-
gen hat. Zusammenfassend lässt 
sich feststellen, dass sich neben 
den festgestellten positiven Effek-
ten wie einem Effizienzgewinn und 
der Einsparung von Lkw-Fahrten 
maßgebliche Probleme unter den 
gegebenen Randbedingungen im 
Feldversuch bislang nicht gezeigt 
haben. Gemessen an der Vielzahl 
betrachteter Fragestellungen ist die 
Anzahl der identifizierten Risiken 
gering. Zudem sind die identifi-

zierten Risiken bei der derzeit vor-
handenen Anzahl von im Feldver-
such beteiligten Lang-Lkw und auch 
noch unter der Annahme von deut-
lich höheren Anteilen von Lang-Lkw 
am Güterverkehrsaufkommen als 
beherrschbar einzustufen. Einzig 
für den Umstand der für Lang-Lkw 
in der Regel zu kurzen Schrägpark-
stände auf Rastanlagen müssten 
bei einer steigenden Anzahl an 
Lang-Lkw Lösungsansätze entwi-
ckelt werden, um das regelkonfor-
me Abstellen der Lang-Lkw auch 
auf Rastanlagen weiterhin gewähr-
leisten zu können.

Zu beachten ist, dass den er-
zielten Ergebnissen die ganz spe-
zifischen Randbedingungen des 
Feldversuchs zugrunde liegen. 
Teilweise resultieren diese Rand-
bedingungen aus den Vorgaben 
der Ausnahme-Verordnung zum 
Feldversuch, in Einzelfällen auch 
aus dem unter Versuchsbedingun-
gen angepassten Verhalten der 
Lang-Lkw-Fahrer. Zudem wurden 
im Feldversuch Lang-Lkw bislang 
überwiegend mit acht Achsen be-
trieben. Unter Beachtung der zuläs-
sigen Achslasten können unter Um-
ständen jedoch auch sechs Achsen 
ausreichen, was sich auf einzelne 
Untersuchungsergebnisse auswir-
ken könnte. Sofern sich daher an 
den gegebenen Randbedingungen 
Änderungen einstellen sollten, sind 
gewisse Fragestellungen neu zu 
beleuchten.

Dr. Marco Irzik

Leiter der Arbeitsgruppe Lang-Lkw bei der  
Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

Überwiegend positive Effekte beim Einsatz von Lang-Lkw



rechtlichen Rahmenbedingungen sind auf einem 
guten Weg. Letztendlich sind nun die Träger der 
Feuerwehren gefordert, solche Systeme anzuschaf-
fen und in den Einsatzalltag zu integrieren.

NOCH ZU GROSSE UNTERSCHIEDE  
BEI NATIONALER GESETZGEBUNG

Damit Unfälle möglichst erst gar nicht passieren, 
kommt es neben einem verkehrssicheren Fahrzeug 
vor allem auch auf das richtige Verhalten aller Ver-
kehrsteilnehmer respektive auf die Beachtung der 
Verkehrsregeln an. Diese sind unverzichtbar, gleich-
zeitig aber auch oft unbekannt, fehlverstanden, ver-
flucht, missachtet und bewusst ignoriert.

Mit zunehmendem grenzüberschreitendem 
Verkehr wurde schon früh erkannt, dass eine in-
ternationale Vereinheitlichung der wesentlichen 
Verkehrsregeln und Bestimmungen zur Kraftfahr-
zeugzulassung unumgänglich ist. Am 11. Oktober 
1909 wurde in Paris das Internationale Abkommen 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen geschlossen, 
das dann am 24. April 1926 eine Novellierung er-
fuhr. Darin enthalten waren wesentliche Punkte zur 
Fahrzeugausstattung wie ein redundantes Brems-
system, Vorgaben zur Lenk- und Steuerbarkeit der 
Fahrzeuge, zur Betriebssicherheit, zur blendfreien 
Beleuchtung, zur Kennzeichnung sowie zu stören-
den Geruchs- und Geräuschemissionen. Ebenfalls 
enthalten waren Vorgaben zu Führerscheinen und 
deren gegenseitiger Anerkennung sowie zu einheit-
lichen Verkehrszeichen. Bereits damals war klar ge-
regelt, dass sich Fahrer an die Regeln des Landes zu 
halten haben, in dem sie unterwegs sind.

Infrastruktur

Geht es darum, die Fortbewegung 
auf zwei Rädern sicherer zu ma-
chen, sind es drei Komponenten, 
die die Roller- und Motorradsi-
cherheit im Kern bestimmen: das 
Fahrzeug, das Verkehrsumfeld und 
der Fahrer.

Die Fahrzeugsicherheit moder-
ner motorisierter Zweiräder ließ 
sich vor allem durch die „inneren 
Werte“ verbessern. So wurden 
zum Beispiel eine erhöhte Spur-
stabilität und ein besserer Kontakt 
zur Fahrbahn durch Fortschritte in 
den Bereichen Fahrwerk und Rei-
fen erzielt. Ebenso hat die Einfüh-
rung von Antiblockiersystemen 
sowie Traktionskontrollen bereits 
zahlreiche Stürze verhindert. Viele 
Verbesserungen wurden erst durch 
moderne Messtechnik und entspre-
chende Steuer- und Regelungssys-
teme zuverlässig möglich. Die vo-
ranschreitende Technik wird auch 
zukünftig weitere Dienste leisten, 
beispielsweise mit Blick auf die 
Vernetzung der Fahrzeuge bezie-
hungsweise der Verkehrsteilnehmer 
untereinander.

Neben den anderen Straßenver-
kehrsteilnehmern sind insbesonde-
re straßenbauliche Belange von 
Bedeutung, wenn es um das Ver-
kehrsumfeld geht. Es ist allgemein 
bekannt, dass der Verkehrsraum 
primär für zweispurige Fahrzeuge 
konzipiert wurde beziehungswei-
se wird. Aber auch hier findet seit 
geraumer Zeit ein Umdenken statt. 
So zum Beispiel bei den Schutz-
planken, an denen Motorradfah-
rer oftmals schwer verunglücken. 
Allein durch den Abbau nicht 
notwendiger Schutzplanken und 
durch den Einsatz motorradfreund-
licher Schutzplankensysteme mit 
dem so genannten Unterfahrschutz 
lassen sich mögliche Unfallfol-
gen deutlich mindern. Regelwerke 
über einen motorradfreundlichen 
Straßenbau wie das Merkblatt 
„MVMOT“ wurden eingeführt, 
anerkannt und vielerorts von ver-
antwortlichen Straßenbauplanern 

beherzigt. Weitere Forschung – 
verbunden mit der Erfahrung aus 
der Praxis – wird auch hier ihren 
Beitrag zur Verbesserung der Rol-
ler- und Motorradsicherheit leisten.

Auch um die dritte Komponen-
te, den Fahrer, ging es bei der 10. 
Internationalen Motorradkonferenz 
des ifz Ende September 2014 in 
Köln, bei der neueste Erkenntnisse 
der Roller- und Motorradsicherheit 
von Verkehrssicherheitsexperten 
aus 20 Nationen vorgestellt wur-
den. Aktuelle Erkenntnisse aus der 
Unfallforschung bestätigen, dass 
eines der maßgeblichen Unfallsze-
narien aus der Kollision des Motor-
rads mit anderen Verkehrsteilneh-
mern an Knotenpunkten besteht. 
In 80 Prozent der Fälle ist der 
Unfallgegner hier der Pkw – und 
zwar als Hauptverursacher. Mo-
torradfahrer werden dabei oftmals 
schlicht übersehen beziehungswei-
se ihre Geschwindigkeit beim An-
nähern falsch eingeschätzt. Solche 
einfachen aber entscheidenden Er-
kenntnisse müssen in die Aus- und 
Weiterbildung von Motorradfah-
rern intensiver einfließen und darü-
ber hinaus an andere Verkehrsteil-
nehmer, wie die Fahrer von Pkw, 
weitergegeben werden.

Der Blick auf die Alleinunfäl-
le motorisierter Zweiradfahrer 
zeigt, dass insbesondere außerorts 
Schwierigkeiten bei Bremsvorgän-
gen sowie unzureichende Schräg-
lagen-Fähigkeiten vorhanden sind. 
Auch hier könnte eine intensive-
re Ausbildung von Anfang an hel-
fen, das Risiko zu reduzieren. Ein 
Grund, warum das ifz ein Quali-
tätssiegel „Zweiradfahrschule“ ins 
Leben gerufen hat, um angehen-
den Fahrschülern eine Orientie-
rungshilfe für gute Motorradfahr-
schulen bieten zu können. Auch in 
Zukunft wird mit Hochdruck auf al-
len Ebenen der Zweiradsicherheit 
geforscht und engagiert gearbeitet. 
Der Mensch als „Obere Hälfte des 
Motorrads“ bleibt dabei das Zent-
rum des Geschehens.

Dr.-Ing. Achim Kuschefski

Leiter des Instituts für Zweiradsicherheit

Motorradsicherheit – gestern, heute und morgen



Eine grundlegende Revision und Ergänzung des 
Regelwerks erfolgte im November 1968: In Wien 
wurden das Übereinkommen über den Straßenver-
kehr sowie das Übereinkommen über die Straßen-
verkehrszeichen als internationale Grundlagen für 
den Straßenverkehr unterzeichnet und in den Fol-
gejahren in den meisten Ländern der Welt in nati-
onales Recht überführt. Trotz dieser wesentlichen 
Schritte gibt es in den nationalen Verkehrsgesetzen 
und Regelungen aber deutliche Unterschiede, die 
den internationalen Verkehr deutlich erschweren. 
Gefährlich wird es immer dann, wenn identische 
Verkehrszeichen in den einzelnen Ländern unter-
schiedliche Fahrerhandlungen verlangen.

Als wenig fahrerfreundlich, aber zumindest 
unkritisch ist anzusehen, dass jedes Land eigene 
Grenzen für die zulässige Höchstgeschwindigkeit 
in Abhängigkeit von Fahrzeugtyp und Straßen-
klasse besitzt. Dasselbe gilt für die Höchstgren-
zen des zulässigen Blutalkoholspiegels. Gefährlich 
sind dagegen beispielsweise die auch innerhalb 
Europas sehr unterschiedlich gehandhabten Ver-
haltensregeln am Fußgängerüberweg (Zebrastrei-
fen) oder auch die Vorfahrts- und Blinkregelungen 
an und in Kreisverkehren. Ebenso unverständlich 
ist, dass aktuell jeder Mitgliedsstaat eigene Regeln 
zum Mitführen von Warnwesten erlässt. Das gro-
ße Nutzenpotenzial von Warnwesten steht außer 
Frage – auch bei den meisten Verkehrsministeri-
en. Statt hier Grenzen abzubauen und eine ein-
heitliche Vorgabe zu schaffen, werden neue Ver-
komplizierungen des innereuropäischen Verkehrs 
geschaffen.
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Null Verkehrstote? Ein schönes Ziel, 
ermutigt durch die Entwicklung der 
letzten Jahre. Die Erfolge sind bei 
den Insassen von Pkw signifikant, 
die Zweiradfahrer jedoch konnten 
von dieser Entwicklung nicht profi-
tieren. Ein rasches Durchsetzen der 
vollautomatischen Fahrzeugführung 
auf breiter Front ist nicht zu erwar-
ten. Aber eine Automatisierung des 
Lkw-Verkehrs auf Fernstraßen scheint 
dringend notwendig und ist relativ 
schnell und preisgünstig realisierbar. 
Nötig ist nur wenig Aufwand bei 
der Infrastruktur und den Einrichtun-
gen an den Fahrzeugen. Sie ermög-
licht es den Lastzügen, selbstständig 
in extrem kurzem Abstand (ein Me-
ter?) hintereinander herzufahren. 
Nach 10 oder 20 Zügen folgt dann 
ein längerer Abstand, damit ande-
re Straßennutzer gefahrlos zu- oder 
abfahren können.

Erreicht wird eine sehr viel grö-
ßere Sicherheit durch Vermeidung 
von Einschlafunfällen und dem Ab-
kommen aus der Fahrspur sowie 
sehr kleine Geschwindigkeitsdiffe-
renzen zum Vorausfahrenden bei 

Störungen oder einem Unfall. Zu-
dem wird die Straßenkapazität be-
deutend verbessert sowie Emission 
und Kraftstoff gespart (Windschat-
tenfahren). Die Erfahrungen mit der 
automatischen Lkw-Führung können 
dann auch unmittelbar für den Pkw-
Verkehr genutzt werden.

Der Hybridantrieb ist trotz höhe-
rem Fahrzeuggewicht reizvoll, weil 
damit in der Stadt elektrisch gefah-
ren werden kann und kinetische 
und potentielle Energie teilweise 
wiedergewinnbar sind. Ein zusätz-
licher Elektroantrieb steht jederzeit 
verzugsfrei zur Verfügung und damit 
werden lange, verbrauchssparende 
Gänge möglich. Voraussetzung ist 
allerdings, dass er sich rechnet. Der 
billige Hybridantrieb ist die Heraus-
forderung in dieser Hinsicht.

Eine eminente Bedeutung für die 
Sicherheit im Straßenverkehr er-
langen die Kommunikation und 
Datenverarbeitung. Sie sind Vor-
aussetzung für vielfältige Fahreras-
sistenzsysteme und bilden damit 
die Elemente des Fortschritts der 
nächsten Jahre.

Ernst Fiala

Österreichischer Automobilkonstrukteur  
(ehemals Ordinarius am Institut für Kraftfahrzeuge 
der TU Berlin, Entwickler des VW Golf und 
Honorarprofessor an der TU Wien)

Automatisierung des Lkw-Verkehrs auf Fernstraßen 
scheint dringend notwendig



 Mit neutralen Bauwerksprü-
fungen erfüllen Bund, Länder und 
Kommunen ihre Überwachungs-
pflicht hinsichtlich Verkehrssi-
cherheit, Standsicherheit und 
Dauerhaftigkeit zum Beispiel von 
Straßenbrücken.

Dessen ungeachtet erfolgen Weiterentwicklun-
gen der rechtlichen Rahmenbedingungen für den 
Straßenverkehr, um unter anderem dem technolo-
gischen Fortschritt Rechnung zu tragen. Deutlich 
lässt sich dies zum Beispiel an den Veränderungen 
bei der Fahrzeugbeleuchtung erkennen. Nur durch 
entsprechende Änderungen war es möglich, Xe-
non-, LED- und neuerdings auch Laser-Beleuchtun-
gen einzuführen. Aber nicht nur die Kraftfahrzeuge 
sind betroffen. Auch der rechtliche Rahmen für die 
Fahrradbeleuchtung wurde an den Stand der Tech-
nik angepasst, sodass jetzt auch in Deutschland be-
stimmte akkubetriebene Leuchten und ein helles 
Fahrradlicht zulässig sind.

Eine Überarbeitung des Wiener Weltabkommens 
im Mai 2014 berücksichtigt nun Weiterentwicklun-
gen im Bereich aktiver Fahrerassistenzsysteme hin 
zum autonomen Fahren. Die Umsetzung in natio-
nales Recht steht allerdings noch aus. Gleichzeitig 
wird aber auch die Komplexität der Gesetzgebung 
und Problematik der Fahrzeugentwickler deutlich. 
Auch wenn der rechtliche Rahmen im Bereich der 
Systemzulässigkeit erweitert und klarer dargestellt 
wird, sind Haftungsfragen noch ungeklärt. Hier 
greifen andere, in aller Regel nationale Gesetze. Dies 
lässt einen Wandel bei der Entwicklung zukünfti-
ger Fahrzeuge und Mobilitätskonzepte erkennen: 
Es sind immer weniger die ingenieurs- und com-
putertechnischen Aspekte, welche die Fortschritts-
geschwindigkeit bei der Fahrzeug- und Mobilitäts-
entwicklung bestimmen, sondern die juristischen 

Rahmenbedingungen. Doch an dieser Stelle ist man 
– bei immer komplexer werdenden Zusammenhän-
gen – von global oder auch nur europaweit einheitli-
chen Regelungen immer noch weit entfernt.

BAU- UND INSTANDHALTUNGS
MASSNAHMEN INTENSIVIEREN

Wenn es um die Optimierung der Infrastruktur 
geht, darf ein Thema nicht vergessen werden: der 
Zustand von Straßen, Brücken und Tunnels. Eine 
wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang 
Aspekte wie Zustand der Fahrbahndecke, Vorher-
sehbarkeit der Straßenführung, Erkennbarkeit der 
Fahrbahn, Seitenraumgestaltung, Fahrbahnmar-
kierungen, Gestaltung von Kreuzungs- und Ein-
mündungsbereichen, Schaffung von Ausweich- und 
Überholmöglichkeiten und speziell bei den Brü-
cken der allgemeine Bauwerkszustand.

Bereits im November 2008 hat die Europäische 
Union die „Richtlinie 2008/96/EG über ein Sicher-
heitsmanagement für die Straßeninfrastruktur“ ver-
öffentlicht. Danach sieht die EU-Kommission die 
Infrastruktur als einen wesentlichen Bereich ihrer 
Politik zur Verbesserung der Straßenverkehrssicher-
heit an. Dabei geht es nicht nur um Neubauprojek-
te, sondern insbesondere um die gezielte Erhöhung 
des Sicherheitsniveaus bestehender Straßen. In die-
se Richtung zielt auch das „Verkehrssicherheitspro-
gramm 2011“ von Deutschland. Darin heißt es: „Die 
Bereitstellung einer funktionstüchtigen und effizien-

Infrastruktur



ten Infrastruktur stellt eine wichtige Grundlage dar, 
um einen sicheren Straßenverkehr zu ermöglichen. 
Es gilt, durch straßenbauliche und verkehrsregelnde 
Maßnahmen unfallbegünstigende Faktoren zu be-
seitigen und darüber hinaus Gefahrenstellen so zu 
entschärfen, dass bei einem Unfall die Folgen mög-
lichst gering ausfallen.“

Selbstverständlich ist es nicht möglich, jede 
marode Straße neu zu bauen oder von Grund auf 
zu sanieren. Werden aber alle Bau- und Instand-
haltungsmaßnahmen in Hinblick auf ein höchst-
mögliches Maß der Sicherheit geplant, priori-
siert und durchgeführt, so lässt sich ein deutlicher 
Sicherheitsgewinn erwarten.

Als eine große Schwachstelle des Straßennetzes 
unter anderem in Deutschland gelten zum Beispiel 
Brücken. Nicht ohne Grund hat Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt deshalb im Mai 2014 ein 
spezielles Brücken-Modernisierungsprogramm auf-
gelegt, in das bis 2017 nicht weniger als eine Milliar-
de Euro fließen sollen. Dieses Geld steht freilich nur 
für die Ausbesserung von Brücken über Autobahnen 
und Bundesstraßen zur Verfügung. Nicht verges-
sen werden dürfen aber auch die kommunalen Stra-
ßenbrücken. Einer Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik müssen viele dieser Brücken bis zum Jahr 
2030 entweder saniert oder sogar komplett neu ge-
baut werden. Die dafür notwendigen Investitionsmit-
tel für den Ersatz von Brücken beziffert das Institut 
auf rund elf Milliarden Euro bis 2030, hinzu kommen 
grob geschätzt noch etwa sechs Milliarden Euro für 
den Ersatz von Brückenteilen.

Ein Problem ist bei diesen Bauwerken die Mate-
rialermüdung, die zum einen auf das teilweise über-
proportional hohe Alter der Bauwerke, zum anderen 
auf die seit Jahren stark ansteigende Verkehrsbe-

lastung zurückzuführen ist. Zu schaffen macht den 
Brücken insbesondere die immense Zunahme der 
Schwerlasttransporte. Aus diesen Gründen dürfen 
im Rahmen von Maßnahmen zur Verbesserung der 
Straßenverkehrsinfrastruktur die nach DIN 1076 
vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen auch in Zu-
kunft nicht vernachlässigt werden. Der regelmäßi-
ge Expertenblick trägt dazu bei, frühzeitig bauliche 
Mängel zu erkennen sowie Abhilfe zu schaffen und 
ist somit ebenfalls ein wichtiger Baustein zur Erhö-
hung der Verkehrssicherheit auf den Straßen.

Die Fakten in Kürze
•	Die optimale medizinische 

Versorgung am Unfallort muss 
gewährleistet sein.

•	Hochfeste Strukturen der Fahr­
gastzelle stellen die Feuerwehr im 
Extremfall vor enorme Herausfor­
derungen.

•	Für die eindeutige Identifizierung 
verunfallter Fahrzeuge ist ein elek­
tronisches Informationssystem 
unerlässlich.

•	In den nationalen Verkehrsge­
setzen und Regelungen gibt es 
deutliche Unterschiede, die den 
internationalen wie auch inner­
europäischen Verkehr deutlich 
behindern.

•	Weiterentwicklungen der rechtlichen 
Rahmenbedingungen für den Stra­
ßenverkehr müssen dem technologi­
schen Fortschritt Rechnung tragen.

•	Für eine intakte Straßeninfrastruk­
tur (Erhalt, Ausbau und Neubau von 
Straßen respektive Brücken) sind 
ausreichende Mittel und Investitionen 
erforderlich. Geschwindigkeitsbe­
grenzungen wegen schlechten Stra­
ßenzustands können allenfalls eine 
temporäre Notmaßnahme sein.

•	Beim Straßenneu- oder -umbau ist 
eine präventive und interdisziplinäre 
Herangehensweise unabdingbar, um 
Unfallschwerpunkte gar nicht erst 
entstehen zu lassen.
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Nachhaltige Verkehrssicherheitsarbeit, das haben die verschiedenen Kapitel in diesem Report deutlich gezeigt, ist keine 
Eintagsfliege, sondern ein ständiger Prozess, der über Jahrzehnte hinweg gepflegt und immer wieder nachjustiert wer-
den muss. Unseren bis heute erreichten Stand rund um die Fahrzeug- und Verkehrssicherheit verdanken wir letztendlich 
einer solchen über Generationen konsequent vorangetriebenen Weiterentwicklung mit teilweise bahnbrechenden Ideen 
einzelner Pioniere. Daran gilt es anzuknüpfen, damit die Zahl der Unfallopfer auf den Straßen Europas auch in Zukunft 
konstant weiter nach unten geht.

Zukunft verkehrssicher gestalten

Ohne Erkenntnisse aus der Vergangenheit kein re-
levanter Zukunftsfortschritt: Diese Erkenntnis 

lässt sich auf viele Lebensbereiche des Menschen an-
wenden. Hohe Gültigkeit besitzt sie vor allem auch, 
wenn es um technische Errungenschaften geht. Als sol-
che kann man viele der in diesem Report beleuchteten 
Meilensteine rund um das Thema „Sicherheit im Stra-
ßenverkehr“ bezeichnen. Oftmals waren sie – wie etwa 
im Fall von Radialreifen, Scheibenbremse, gestaltfester 
Fahrgastzelle mit Knautschzone oder Sicherheitslenk-
welle – erst die Voraussetzung dafür, dass die heutigen 
Systeme des Insassen- und Partnerschutzes bei schwe-
ren Unfällen ihre volle Wirksamkeit entfalten können.

In Sachen Technologie geht die Reise in Richtung 
des vollautomatisierten beziehungsweise autonomen 
Fahrens. Interessant und spannend ist dabei, dass die-
sen Weg nicht nur die klassischen Automobilherstel-

ler und deren Zulieferern gehen wollen, sondern dass 
auch potente neue „Player“ an der Gestaltung des zu-
künftigen Mobilitätsmarktes zunehmend beteiligt 
sind. Der Internetkonzern Google oder der Elektro-
fahrzeugbauer Tesla sind hierfür beste Beispiele.

„MENSCH-MASCHINE-SCHNITTSTELLE“ 
RÜCKT NOCH MEHR IN DEN FOKUS

Angesichts der technischen Weiterentwicklungen ist 
zu erwarten, dass auch die Gesetzgeber an einer zü-
gigen Schaffung eines verbindlichen und belastbaren 
rechtlichen Rahmens für teilautomatisiertes oder au-
tonomes Fahren interessiert sind. Auch deshalb, weil 
damit ein noch höheres Maß an Verkehrssicherheit 
möglich erscheint, da die entsprechenden Systeme 
dem Fahrer immer mehr Aufgaben abnehmen. Es gibt 
aber auch warnende Stimmen: Verlernt der Mensch 

Fazit



im autonom fahrenden Fahrzeug mit der Zeit wich-
tige Fähigkeiten zum sicheren Autofahren? Kann er 
in der Übergangzeit mit unterschiedlich automati-
sierten und teilautonomen Fahrzeugen rasch und si-
cher genug die Fahraufgaben wieder übernehmen, 
wenn er notfalls mal selbst eingreifen muss? Der Fak-
tor Mensch und die so genannte „Mensch-Maschine-
Schnittstelle“ rücken damit noch mehr in den Fokus.

Wie dringend notwendig eine bessere Verkehrssi-
cherheit ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Bis 2020 
sind gemäß den von der EU-Kommission veröf-
fentlichten „Leitlinien zur Straßenverkehrssicher-
heit 2011-2020“ die nochmalige Halbierung der Zahl 
der jährlichen Verkehrstoten gegenüber dem Jahr 
2010 sowie eine deutliche Reduzierung der Zahl an 
Schwerverletzten angestrebt. Um diese Ziele zu errei-
chen, sind auch weiterhin große Anstrengungen aller 
Beteiligten erforderlich. Dies gilt erst recht vor dem 
Hintergrund, dass die positive Entwicklung der letz-
ten Jahre möglicherweise einen leichten Dämpfer be-
kommen hat. So wird sich 2014 in Deutschland nach 
einer vorläufigen Prognose des Statistischen Bundes-
amts die Zahl der Verkehrstoten in etwa auf derje-
nigen des Vorjahres bewegen oder nach aktueller 
Schätzung der BASt um rund ein Prozent zunehmen, 
in Frankreich ist von einem Anstieg um 3,7 Prozent 
auszugehen. Immerhin ist in Italien nach Angaben 
der Polizei mit einem Rückgang um 3,6 Prozent zu 
rechnen. Insgesamt dürfte dies aber nicht ausreichen. 
Zur Erinnerung: 2010 kamen auf den Straßen der 
EU 31.484 Menschen ums Leben, 2020 sollten es also 
„nur“ noch maximal 15.742 sein. Die offiziellen Zah-
len der Datenbank CARE (EU Road Accident Data-
base) weisen für 2013 insgesamt 26.073 Verkehrsto-
te aus. Gegenüber 2012 ist dies ein Rückgang um 7,3 
Prozent. Mindestens in dieser Höhe müsste sich auch 
in den verbleibenden Jahren der Rückgang bewegen, 
um das für 2020 angestrebte Ziel zu erreichen.

REGELAKZEPTANZ IST UND  
BLEIBT UNABDINGBAR

Tatsache ist: Die Fahrzeugtechnik ebenso wie die 
Straßeninfrastruktur, die Gesetzgebung und die 
Verkehrsüberwachung, das Rettungswesen, die Ver-
kehrserziehung und weitere Maßnahmen im Bereich 
von Prävention und Unfallfolgenminderung können 
zweifelsohne weitere wichtige Beiträge für mehr Ver-
kehrssicherheit leisten. Nicht vergessen werden darf 
außerdem die periodische Fahrzeugprüfung, um 
die Funktionsfähigkeit mechanischer und elektro-
nischer Komponenten von Systemen der Fahrzeug-
sicherheit zu gewährleisten. Bei allen Maßnahmen 

Die DEKRA Forderungen
•	Konzentration der Verkehrssicher­

heitsarbeit nicht allein auf die Redu­
zierung der Zahl der Verkehrstoten, 
sondern auch der Schwerverletzten.

•	Noch stärkere Fokussierung auf Ri­
sikogruppen wie zum Beispiel jun­
ge Fahrer, Senioren, Motorradfah­
rer, Fahrer unter Alkohol- und/oder 
Drogeneinfluss sowie verantwor­
tungslose und aggressive Verkehrs­
teilnehmer.

•	Evaluation der bisherigen Maß­
nahmen für mehr Verkehrssicher­
heit anhand des realen Unfallge­
schehens, konsequente Anwendung 
und Weiterentwicklung bewährter 
Instrumente.

•	Identifikation und Umsetzung wirk­
samer länderspezifischer Maßnah­
men in einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
(spezifische Verbesserungspotenzia­
le, von anderen Staaten lernen).

•	Förderung der systematischen Nut­
zung von Event Data Recordern zur 
Optimierung der Unfallursachen­
forschung.

•	Noch stärkere Förderung des si­
cherheitsbewussten und verantwor­
tungsvollen Verhaltens aller Ver­
kehrsteilnehmer (zum Beispiel mit 
Fahrertrainings, um die eigenen 
Grenzen kennenzulernen; Aufklä­
rungsarbeit in Sachen Ablenkung 
durch Smartphones).

•	Vereinheitlichung der Verkehrsre­
geln in Europa, soweit dies möglich 
und sinnvoll ist.

•	Intensivierung der Aufklärungsar­
beit zu Verkehrsregeln: Regeln funk­
tionieren nur, wenn sie allgemein 
bekannt und verstanden sind (zum 
Beispiel bei neuen Infrastruktur­
modellen wie „Shared Spaces“).

•	Einhaltung aller Verkehrsregeln; 
zielgerichtete, effektive Ahndung 
gefährlicher Regelverstöße (zum 
Beispiel Alkohol, Smartphone-
Nutzung, Geschwindigkeitsüber­
schreitung).

•	Weitere Erforschung und Vorbe­
reitung des Einsatzes von Alkohol-
Interlocks zur Verhinderung von 
Alkoholfahrten, zum Beispiel für 
wiederholt auffällig gewordene 
Verkehrsteilnehmer.

•	Aufklärung über das Vorhanden­
sein, die Funktion und die Gren­
zen von Fahrerassistenzsystemen, 
Klarstellung der stets gegebenen 
Eigenverantwortung des Fahrers.

•	Vorbereitung und Schaffung eines 
idealerweise weltweit einheitlichen 
Rechtsrahmens für das elektronisch 
assistierte und künftig auch auto­
nome Fahren.

•	Weitere Verbesserung des Schutzes 
vor Auffahr- und Rechtsabbiegeun­
fällen von Lkw (höhere Marktdurch­
dringung von Assistenzsystemen).

•	Optimierung intelligenter Verkehrs­
konzepte zur Vernetzung unter­
schiedlicher Verkehrsträger.

•	Übertragung relevanter Verkehrs- 
und Sicherheitsinformationen ins 
Fahrzeug: Verständliche Informati­
on des Fahrers ohne zu große Ab­
lenkung.

•	Ständige Weiterentwicklung der 
technischen Fahrzeugüberwachung 
im Hinblick auf neue Bauteile (elek­
tronische Systeme, sicherheitsrele­
vante Kommunikationstechnik).

•	Weiterentwicklung der fachlichen 
Grundlagen der Fahreignungsbe­
gutachtung.

•	Generelle Ausschöpfung aller 
Potenziale zur Prävention und 
Unfallvermeidung.

bleibt aber auf absehbare Zeit nach wie vor der Mensch 
am Steuer derjenige, der auf das Entstehen eines Unfalls 
den größten Einfluss hat. Und mögen noch so viele Fah-
rerassistenzsysteme verbaut sein: Unerlässlich sind ein 
verantwortungsbewusstes Verhalten, die ständige Kon-
zentration auf den Verkehr, die richtige Einschätzung 
der eigenen Fähigkeiten und ein hohes Maß an Regelak-
zeptanz seitens aller Verkehrsteilnehmer.
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